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u n v e r k ü r z t e r  Quellenangabe w ird  gestattet)

Der Amtliche Entwurf eines Strafvollzug’s- 
gesetzes von 1927.

Vom Geh. Justizrat, Professor Dr. F re u d e n th a l,  
Frankfurt a. M.

Der vor kurzem veröffentlichte Entwurf eines 
Reichsstrafvollzugsgesetzes1) ist nicht zu werten wie 
der eines beliebigen anderen Gesetzes. N iem a ls  
b is h e r h a t D e u ts c h la n d  e in  e in h e it l ic h e s  
S tra fv o llz u g s re c h t gehabt. W ohl aber ist es der 
Wunsch von mehr als einem halben Jahrhundert ge
wesen, daß es erreicht werde. Wenn er unerfüllt 
blieb, so geht das auf die Fülle politischer, finanzieller 
und wissenschaftlicher Schwierigkeiten zurück, die 
im  Wege stehen.

Dieser Schwierigkeiten heißt es sich auch jetzt 
bewußt sein, da der langersehnte Entw. vorliegt und 
•zur Erörterung gestellt ist. Man darf zunächst nicht 
vergessen, daß die beabsichtigte und notwendige 
Ergänzung durch eine AusfVO., die der Reichs
justizminister m it Zustimmung des Reichsrates zu 
erlassen haben wird, noch fehlt. M it diesem V or
behalte sollte die Beurteilung des Entw. von der 
Fragestellung ausgehen, was man von ihm verlangen 
kann. Wie m ir scheint dreierlei: die rechtliche 
Grundlegung da, wo der deutsche Strafvollzug ihrer 
bedarf; die Vereinheitlichung des Bestehenden und 
die Anbahnung maßvollen Fortschrittes. Diese Ziele 
sind m. E. in  weitem Umfang erreicht. Die Be
gründung dieses Urteils freilich kann hier nur im  
großen angedeutet werden; einzelnes, das Zustimmung 
yerdient, muß übergangen werden, so daß leicht ein 
irriger, zu ungünstiger Eindruck entstehen kann.

Wie also ist der Entw. als Ganzes zu beurteilen? 
Als eine höchst erfreuliche gesetzgeberische Leistung. 
Zunächst ein äußerer Vorzug: Die Sprache ist 
einfach, knapp und verständlich. Der Geist, aus

*) V g l. M in D ire k to r D r. B tu n k e  S. 281 d. B l.

dem er stammt, ist von Verweichlichung oder von 
„Knochenerweichung“ , wie sie, nicht sehr geschmack
voll, modernen Strafrechtsbestrebungen nachgesagt 
wird, weit entfernt: Er sieht den staatlichen Be
dürfnissen und dem Zwange des Gewordenen klai 
ins Auge. Aber er ist zugleich der Geist der Menschen
liebe und von Engherzigkeit frei; Pharisäertum, das 
auf den Sünder herabblickt und ihm Böses m it Bösem 
vergilt, ist nicht in  ihm. Er bedeutet also einen 
mächtigen Schritt vorwärts. Freilich nur einen ersten 
Schritt. Bei voller Würdigung jener dreifachen 
Schranken, die ihm gesetzt sind, könnte ich m ir 
noch manchen Fortschritt denken, der möglich und 
nötig ist, wenn das Deutsche Reich nun einmal im 
6. Jahrzehnte seines Bestehens daran geht, das Straf
vollzugsrecht zu kodifizieren. Was also ist erreicht? 
Was ist noch zu erreichen?

1. Eingriffe des Staates in  die Rechte jedes, 
auch des im Strafvollzüge befindlichen Individuums 
bedürfen im Rechtsstaate rechtlicher, d. i. gesetz
licher Grundlage. Daran fehlt es unserem Straf
vollzüge weithin. Was StrGB. und StrPO. bringen, 
ist dürftig. Was in  Vereinbarungen der Länder, wie 
verdienstlich sie auch sind, und in  einzelnen Dienst
ordnungen enthalten ist, bildet Verwaltungsbestim- 
mungen, nicht Recht. Der Entw. stellt das R e c h ts 
v e rh ä ltn is ,  das zwischen Staat und Verurteilten be
steht, auf breite rechtliche Grundlage. Daher is s 
Ziel des Strafvollzugs das dem Recht Eigene, n a x n i e  
Erziehung zu gesetzmäßigem Leben (§§ 10 ’ T'  
und Vermeidung des Rückfalles (§ 57), genann . 
starkem Maße sichert der Entw., ohne den vec en 
des Staates vorzugreifen, die Rechte des Ge angene 
So ist zweckmäßigerweise in  jedem i  a raum eine 
kurze Darstellung der Vorschriften über die Behand
lung der Gefangenen und „über ihre Rechte und. 
Pflichten“ aufzuhängen (§ 124). Für ihre Gesundheit, 
an der sie ja nicht gestraft werden sollen, sorgen.
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§ 65: „D ie Kost muß so beschaffen sein, daß die 
Gesundheit und die Arbeitskraft der Gefangenen erhalten 
bleiben,“ § 75: „D ie zum Schutze von Leben und Ge
sundheit freier Arbeiter erlassenen Vorschriften gelten auch 
fü r die Einrichtungen der Strafanstalten“ und § 103: 
„Bei kranken Gefangenen kann von den Vorschriften dieses 
Gesetzes . . . abgewichen werden, wenn der Anstaltsarzt 
es für erforderlich hält.“

Aber auch von Elementen einer Ehrenstrafe wird 
die Freiheitsstrafe tunlichst freigehalten:

§ 7 6 : „H it  Arbeiten außerhalb des Anstaltsbereichs 
dürfen Gefangene nur beschäftigt werden, soweit das Gesetz 
es zuläßt.“ Und vor allem § 58: „ Ih r  Ehrgefühl ist zu 
schonen und zu stärken.“

Für die Unterscheidung der Freiheitsstrafen 
werden wesensgemäße Momente, wie die Länge der 
Arbeitszeit (§ 78), verwertet, nicht mehr solche einer 
Vermögensstrafe, wie höhere und geringere Arbeits
vergütung.

Das Kapitel Gefangenenarbeit ist allgemein rechts
staatlich durchgebildet: N icht mehr ein Geschenk, 
sondern „eine Arbeitsbelohnung“ ist den Gefangenen 
nach § 84 zu gewähren, und auf die gutgeschriebene 
Arbeitsbelohnung besteht ein „Anspruch“ . Freilich 
ihre Höhe w ird noch vom Vorsteher bestimmt (§ 84 
Abs, 2), und zwar nicht notwendig ihrem Werte 
gemäß nach den Sätzen entsprechender freier Arbeit.

Schärfungen und Milderungen des Vollzuges darf 
die Verwaltung nicht vornehmen (§ 58 Abs. 3). Be
denklich ist freilich, wenn sie nicht nur auf Grund 
des Strafvollzugsgesetzes, sondern auch nach den 
auf Grund dieses Gesetzes zu erlassenden „V o r
schriften oder Anordnungen“ ohne jede Beschränkung 
zugelassen sind. Denn durch diese Delegation — 
letzten Endes polizeistaatlicher A rt —• ist das un
gehemmte Ermessen der Verwaltung für Aenderungen 
der gesetzlichen Vollzugsart doch wieder eingeschaltet. 
Jedenfalls würde die Volksvertretung an ihnen nicht 
mitwirken.

2. Aus dem Abschnitt über H a u s s tra fe n  seien 
die vortreffliche Grenzziehung zwischen Haus- und 
Kriminalstrafverfolgung (§ 138 Abs. 2 und 3), die 
Möglichkeit einer Verwarnung (Abs. 4) und die be
dingte Strafaussetzung (§ 148 Abs. 2) als wichtige 
Fortschritte erwähnt. Daneben aber ist die rechts- 
staatliche Gestaltung des Hausstrafwesens noch zu 
vermissen. Es fehlt vor allem an dem Gerichte, das 
über die Verhängung von Hausstrafen — mindestens 
in  schwereren Fällen — zu erkennen hat. „D ie 
Hausstrafen werden von dem Vorsteher festgesetzt“ , 
sagt § 145. Rechtsgarantien, wie sie jedem modernen 
Strafverfahren eigen sind, kennt das Verfahren bei 
der Verhängung von Hausstrafen nicht: Eine eigent
liche mündliche Verhandlung, Rechtsmittel gegen das 
Urteil, Wiederaufnahmeverfahren, besonders bei neuen 
Tatsachen, sieht § 146 nicht vor. Er beschränkt 
sich auf gewisse unzulängliche Ansätze zu einem 
wirklichen Verfahren. Was an Garantien der tschecho
slowakische Entw. eines Strafgesetzes für unentbehr
lich gehalten hat, sollte unserem künftigen Straf
vollzugsrechte nicht fremd bleiben. D ort ist ein 
G e fa n g e n e n g e r ic h t (§§ 105 ff.) m it weitgehender 
Zuständigkeit eingerichtet. Auch die Deutsche 
A rb e its g e m e in s c h a ft fü r  d ie  R e fo rm  des 
S tra fv o llz u g e s , zumal ihre 3. Tagung1), hat dafür 
gute Vorarbeit getan. Man vergesse nicht, wie tief 
Hausstrafen immer noch in Rechtsgüter des Ge
fangenen eingreifen werden; sie steigern sich bis

>) v,
psych. 18 i

*1. G r ü n h u t  in  Aschaffenburgs Monatsschr. f. K rim in a l- 
>. 103 ff. und insbes. F i n k e ln b u r g  das.

zu „geschärftem Arreste“ , der in  der Verbindung 
des an sich schon „nur wegen schwerer Verfehlungen“ 
zulässigen „Arrestes“ m it anderen Hausstrafen besteht, 
wie Entziehung des Bettlagers, Kostschmälerung u. a. 
(§§ 103 f.). Es erscheint m ir unmöglich, es hier 
beim polizeistaatlichen Stande bewenden zu lassen. 
„Das Gefangenengericht“ , sagt § 96 des tschecho
slowakischen Entw., „entscheidet in  nichtöffentlicher 
Sitzung durch Erkenntnis . . ., nachdem es . . . 
dem Anstaltskommissär (d. i. dem Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates der Anstalt) . . .  die Möglichkeit der 
Aeußerung gewährt hat. Im  übrigen sind für die 
Verhandlungen vor dem Gefangenengerichte die Vor
schriften für das Verfahren vor den Bezirksgerichten 
sinngemäß anzuwenden“ . Ankläger und Verteidiger 
sind vorgesehen, desgl. Berufung an ein ordentl. 
Gericht (§ 106 Abs. 4), das in  nichtöffentlicher 
Sitzung nach den für die Berufung gegen Urteile 
der Bezirksgerichte geltenden Bestimmungen ent
scheidet. Für jedes Zuchthaus, jedes Gefängnis und 
jede Sicherungsanstalt w ird nach dem tschechischen 
Entw. ein Gefangenengericht gebildet. Es besteht 
aus dem. Vorsitzenden und 2 Beisitzern. Vorsitzender 
ist ein vom Justizministerium ernannter Richter. Die 
Beisitzer ernennt auf 3 Jahre gleichfalls das Ministerium 
nach Anhörung des Aufsichtsrates der Anstalt; sie 
müssen zum Geschworenenamte befähigt sein. Vor
bildlich erscheint m ir hier, daß der Vorsitzende m it 
den Garantien richterlicher Unabhängigkeit aus
gestattet ist und 2 Laienrichter, als Vertreter der 
Oeffentlichkeit, zur Seite hat. Gefangene zu Bei
sitzern zu machen, möchte ich nicht empfehlen; sie 
sind im Besitze der ungewohnten Macht zu harte 
und darum ungeeignete Richter. Dagegen sind 
Mündlichkeit und Unmittelbarkeit, nicht auch Oeffent
lichkeit der Verhandlung geboten.

3. Eine der wichtigsten Aufgaben des Entw. 
war es, den mehr und mehr in  Deutschland durch
gedrungenen „S tra fv o llz u g  in  S tu fe n “ einheitlich 
zu regeln. Die Bestimmung seines Begriffes in  
§ 156 ist vo ll zu billigen; sie steht in  erfreulicher 
Üebereinstimmung m it § 2 des Vorschlages der von 
der V e re in ig u n g  fü r  J u g e n d g e ric h te  eingesetzten 
Kommission1). Voraussetzung des Stufenvollzuges 
ist nach dem Entw. Strafdauer von mindestens 1 Jahr 
Zuchthaus, 6 Monaten Gefängnis, 3 Monaten Gefäng
nis bei Jugendlichen. 3 Stufen werden gebildet. 
Die Fristen für das Aufrücken w ird die AusfVO. 
bestimmen. Ob die Voraussetzungen des Aufrückens 
gegeben sind, ist von Amts wegen zu prüfen (§ 158). 
Der Besserungsunfähige ist vom Strafvollzug aus
zuschließen (§ 161 Abs. 1, vorbehaltlich § 163 Abs. 3). 
Ueber das Aufrücken entscheidet der Vorsteher (§ 160). 
Die Milderungen der einzelnen Stufen treten ipso 
iure ein.

Alles dies ist voll zu billigen. Ein nach anderer 
Richtung gehender Zweifel aber sei ausgesprochen: 
In  wessen Interesse soll der Stufenvollzug wirken? 
In  dem der Anstalt? Das tut er gewiß; er erleichtert 
ih r Ordnung und Zucht. Auch i. S. der Besserung 
des Gefangenen? Ob er das erreicht, ist nicht ebenso 
zweifellos; es hängt davon ab, welche p o s it iv e n  
erzieherischen Einflüsse auf den einzelnen Stufen 
einsetzen. Darüber sagt der Entw. wenig. Man 
vergleiche §§ 28 bis 42 des Entw. der von der 
Vereinigung für Jugendgerichte eingesetzten Kom
mission (Zeitschr. 47, 367 ff.). Daß der Amtliche Entw.

*) Zeitschr. f. d. Strafrechtswiss. 47 S. 361 ff.
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den Besserungsunfähigen ausschließt, w ird zu U n
recht bekämpft. Dagegen hätte er der Selbst
verwaltung in vorsichtiger Form auf oberster Stufe 
ihren Platz sichern sollen. Von entscheidender Be
deutung wäre, daß bedingter Erlaß gleichfalls nur 
auf höchster Stufe stattfände. Es fehlt sonst der 
wichtigste Sporn zur Umkehr. Leider bringt der 
Entw. diese Sicherung nicht.

4. Im 12. Titel w ird der Strafvollzug an Ge
fangenen unter 25 Jahren geregelt. Hier vermißt 
man völlig  das W ort „J u g e n d g e fä n g n is “ und, was 
wichtiger ist, die gesetzgeberische Gestaltung der 
Sache, d. h. des Vollzuges in  ihm. Für Minderjährige 
sieht der Entw. in § 19 Abs. 1, für 21- bis 25jährige 
in  Abs. 2 „besondere Anstalten oder Abteilungen“ 
vor. Aber diese Alternative „Anstalten oder A b
teilungen“ steht schon im JugGerGes. und in den 
Grundsätzen von 1923; ja 1871 sprach das StrGB. 
bereits von „Anstalten oder Räumen“ . W ir haben 
also Erfahrung m it der Alternative: Sie ist der Tod 
der besonderen Anstalten für Jugendliche, und zwar 
aus einem recht trivialen Grund: Anstalten sind teurer 
als Abteilungen. Aber sind besondere Anstalten für 
Jugendliche (Jugendgefängnisse) überflüssig? Gewiß 
sind zu unserer Befriedigung die Jugendlichen im 
Strafvollzüge selten geworden. Aber warum faßt man 
sie nicht m it den 1 8 -bis 21 jährigen zusammen, wie 
das E llg e r  längst vorgeschlagen hat? § 196 Abs. 3 
würde ich deshalb streichen. Ja, auch gegen die 
Hineinnahme der Jahrgänge 21— 25 spricht m. E. 
nichts. Bekanntlich bestimmt Amerika, das Land der 
Jugendgefängnisse, diese für 16 bis 30-, ja 40jährige. 
H it diesem weiten Rahmen w ird die Möglichkeit ge
wonnen, eine genügende Anzahl von Erziehungs
gruppen zu bilden, die eine ausreichende Zahl junger 
Leute enthalten und nicht nach dem Alter, sondern 
nach sachlichen Gesichtspunkten innerer Homogenität 
ausgewählt sind. Nur in Jugendgefängnissen ist 
eine abgeschlossene systematische Erziehung möglich. 
Wie kann man aber eine solche von Abteilungen 
erwarten, zumal wenn die Mindeststrafzeit in  ihnen 
auf 3 Monate (§ 155), ja nach § 197 Abs. 3 auf 
einen Monat hinuntergeschraubt ist? Die reiche Er
fahrung des amerikanisch-englischen Auslandes und 
Hie 15 jährige des Jugendgefängnisses in W ittlich 
Weist auf ein Jahr als Mindestdauer eines ernsthaften 
und geschlossenen Umbildungsprozesses hin.

Der V e re in  D e u ts c h e r S tra fa n s ta lts 
beam ten  hat, auf seiner Ludwigsburger Tagung, 
dem Strafvollzugsgesetzgeber nahegelegt, für die 
Gestaltung des Jugendstrafvollzuges die W ittlicher 
Erfahrungen zu verwerten. Das gleiche hat der 
Strafvollzugsausschuß der Vereinigung für Jugend
gerichte wiederholt getan. Es ist nicht ersicht- 
Ech, daß der Entw. diesen Anregungen entsprochen 
bat: Der 12. Titel ist zwar erfreulich großzügig

der Erstreckung des Altersrahmens: Das 18., 
H ., 25. und 28. Lebensjahr sind Grenzlinien, 
ju id der Entw. bringt für sie Rahmen über 
Rahmen. Was aber in  diesen Rahmen p o s it iv  ge
schieht, bleibt auch hier ungesagt, wie oben im 
Stufenvollzug, und doch ist das der Kern der Sache. 
H b dem Satze des § 195: der Strafvollzug sei hier 
»ui besonderem Maße“ auf Erziehung, Fortbildung 
mid körperliche Entwicklung zu richten, ist es nicht 
getan, und die Gefahr, daß die einzelnen Länder 
p.re »eigenen Wege“ gehen, ist nicht beschworen, 
bür die systematische Erziehung im Jugendgefängnisse

sollten die wesentlichen Züge der Strafvollzugspraxis 
deutscher Jugendgefängnisse, insbes. von W ittlich als 
dem ältesten, eingearbeitet werden. Dies der VO. 
oder gar den Ländern zu überlassen, wäre ein be
dauerlicher Verzicht.

Neben dem „Vollkursus“ im  Jugendgefängnisse 
bliebe dann der Stufenvollzug in  A b te ilu n g e n  für 
junge Leute. Auch hier empfehlen sich nicht die 
vielen Altersgruppen des Entw. Wie sich die be
sondere Jugenderziehung in  Abteilungen positiv ge
staltet, könnte hier m. E. vom Gesetz offengehalten 
werden. Nur müßte es für den Vollzug in  „baulich 
abgeschlossenen“ Abteilungen Sorge tragen.

5. Wie der Entw. außer dem Vollzüge der Frei
heitsstrafe auch den der Todes- und Geldstrafe regelt, 
so zieht er auch den Vollzug von M aß rege ln  der 
B esse rung  und  S ic h e ru n g  in  seinen Kreis. H ier 
ist die Unterbringung in  einer ihrer vier Formen 
naturgemäß getrennt vom Vollzüge der m it Freiheits
entziehung nicht verbundenen Maßregeln. Im  wesent
lichen war auf diesem Gebiete Neuland zu bearbeiten, 
und der Entw. hat da besonders durch klare Zweck
setzungen sich verdient gemacht. Die Hauptschwierig
keit liegt darin, daß sich im  Vollzüge zeigt, wie 
künstlich die Unterscheidung von Strafen und sichern
den Maßnahmen ist. Daher die fortgesetzten Ver
weisungen auf Bestimmungen über den Vollzug von 
Strafen. Es wäre ebenso unberechtigt, aus ihnen 
dem Entw. einen Vorwurf zu machen, wie aus der 
großen Vorsicht, m it der er vorgeht. Vielfach sind 
bloße Direktiven für die Länder gegeben, bei denen 
die Gefahr späterer Uneinheitlichkeit bleibt. Material 
für die positive Gestaltung im Reichsgesetz, auf 
die man doch Wert legen sollte, findet sich in  
A rt. 40ff. des Schweizer Entw. und in §§ 53 ff., 
93ff., 99ff., 124 ff. des tschechoslowakischen Entw. 
Dessen Anstalt für kranke Gefangene halte ich freilich 
für eine Fehlgeburt.

Nur den wichtigsten Punkt im deutschen Entw. 
darf ich nicht übergehen: die Frage, welche Instanz 
über Fortdauer der Unterbringung (§ 264), Entlassung 
aus ih r (§ 265) usw. entscheidet. Formell ist dies 
das Vollstreckungsgericht, d. i. nach § 4 Abs. 2 
das Gericht, das in  der Sache in  1. Instanz erkannt 
hat. Aber woher nimmt es die tatsächlichen Unter
lagen für seine Entscheidung? Es hat keine persönliche 
Fühlung m it allen den Anstalten, in  denen seine 
Verurteilten untergebracht sind, und m it diesen selbst. 
H ier soll nach §§ 264 ff. zunächst die Auskunft des 
Anstaltleiters eingeholt werden. Danach „ha t“ die 
unterbringende Behörde, in  der Regel die Staats
anwaltschaft (§ 2), den Antrag auf Fortdauer oder 
Entlassung beim Vollstreckungsgerichte zu stellen. 
Eigene Kenntnis besitzt nur die Anstaltsleitung. Alles 
übrige wird Aktenverfahren werden. Es erscheint 
unbefriedigend, daß in  solchem über derart tiefe Ein
griffe entschieden werden soll, wie es etwa die 
Sicherungsverwahrung m it ihrer grundsätzlich unbe
stimmten Dauer ist. Auch hier wird jenes Anstalts
gericht nicht zu umgehen sein, dessen Vorsitzender 
ein Richter, dessen 2 Beisitzer Laien sein und dessen 
sämtliche Mitglieder enge persönliche P'uhlung mit 
der Anstalt und den einzelnen Insassen haben müssen. 
Das Antragsrecht der Anstaltsleitung genügt bei der 
natürlichen Ueberlegenheit, die ihr eigen ist, völlig.

6. Mehr und mehr dringt überall die Eikenntnis 
durch, daß der beste Strafvollzug sinnlos ist, wenn 
ihm nicht eine gleichwertige E n tla s s e n e n fü rs o rg e

2*
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folgt. Daraus ergibt sich, daß eine Staatsaufgabe 
ersten Ranges in  Frage steht, wo man bisher der 
Tatkraft privater Vereinigungen die Hauptarbeit über
lassen hat. Der Entw. erkennt die Bedeutung der 
Entlassenenfürsorge und gibt ih r in  dem Satze 
treffenden Ausdruck: „D ie Fürsorge für Entlassene 
ist eine gemeinsame Angelegenheit des Staates und 
der Geseüschaft“ (§ 232). Darin ist aus dem Rechts
verhältnisse Gefangenschaft die Folgerung gezogen, 
daß derselbe Staat, der im  Urteile kraft Gesetzes 
einen FreiheitsVerlust verhängt hat, nach dessen 
Ende die Pflicht hat, für die Wiedereinordnung des 
Gefangenen alles mögliche zu tun. Als Grundlage 
hierfür bezeichnet er, in  ganz moderner ätiologischer 
Auffassung, „genaue Kenntnis der Lebensverhältnisse 
des Gefangenen und seiner Angehörigen“ (§ 234). 
M it Recht läßt er die Fürsorgearbeit schon während 
der Strafzeit einsetzen. Dann liegt sie „den Anstalts
beamten und, wenn Fürsorger und Anstaltshelfer 
bestellt sind, vornehmlich diesen“ ob (§ 233).

Da aber Anstaltshelfer nach § 31 immer ehren
amtlich und Fürsorger nach § 27 je nach Bedarf im 
Haupt- oder Nebenamte zu bestellen sind, so besteht 
Gefahr, daß der Grundmangel deutscher Entlassenen
fürsorge auch in  Zukunft nicht behoben wird. W oran  
es ih r  fe h lt ,  is t  das B e ru fsb e a m te n tu m . Es 
ist unmöglich, ohne dieses die verwickelten und viel
seitigen wirtschaftlichen und ideellen Probleme der 
Entlassenenfürsorge allein m it ehrenamtlichen Kräften 
zu lösen, auch wenn sie, wie bei uns, des allerbesten 
Willens und vo ll der größten Opferwilligkeit sind, 
oder m it Beamten, die nicht ihre ganze Kraft der 
einen Aufgabe der Entlassenenfürsorge widmen. Wo, 
wie im  Wittlicher Jugendgef., ein gut vorgebildeter 
und sorgfältig ausgewählter, vom Staate hauptamtlich 
hierfür angestellter Fürsorger die Entlassenenfürsorge 
und nichts weiter zur Aufgabe hat, in  der Anstalt 
und auf Reisen außerhalb, da war es selbst in  der 
schwersten Zeit möglich, die Stellen zu beschaffen, 
die Entlassenen in  ihnen zu halten und die Gesamt
ergebnisse dauernd befriedigend zu gestalten. Ich 
vermisse im 17. T itel einen Satz, der der Entlassenen
fürsorge den Stab hauptamtlicher Berufsbeamten 
sichert, durch den die Mühen und Kosten des Straf
vollzuges wie die Hilfsbereitschaft ungezählter Ver
einigungen zur Fürsorge für Entlassene erst m it 
einiger Gewißheit lohnend gemacht werden. Diese 
Vereinigungen bleiben für die Durchführung der vom 
Staat organisierten Entlassenenfürsorge von größtem 
Werte.

7. Von einer R e ic h s a u fs ic h t im  Strafvollzüge 
spricht der Entw. nicht. Daher g ilt A rt. 15 RVerf. 
Danach übt die Reichsregierung diese Aufsicht aus. 
Gemäß Abs. 2̂  kann sie allgemeine Anweisungen 
erlassen. Sie ist auch berechtigt, Beauftragte zu 
entsenden. Bereits bei Beratung des StrGB. im 
Reichstage des Nordd. Bundes wurde eine oberste 
Bundesbehörde für die „Aufsicht über sämtliche A n 
gelegenheiten der Straf- und Besserungsanstalten“ 
gefordert. Wie warm sie noch jetzt, nach 60 Jahren, 
zu wünschen wäre, bedarf keiner Ausführung. 
Mindestens aber ist, wenn das Deutsche Reich daran 
geht, sich den einheitlichen Strafvollzug zu schaffen, 
die Bestellung eines Beirates für Strafvollzugswesen 
nötig, wie ihn die RVerf. bereits für Post- und 
Telegraphenwesen, für Eisenbahnsachen und in  A n 
gelegenheiten der Wasserstraßen vorsieht (Art. 88, 
93, 98). Er sollte der Reichsregierung für die Wahrung

eines einheitlichen deutschen Vollzuges, zugleich aber 
für seine Fortbildung zur Seite stehen. Auf Beschluß
funktionen dieses Beirates, wie sie der des A rt. 98 hat, 
könnte verzichtet werden. Die ihm innewohnende 
sachliche Autorität w ird seinem Rat ohnehin das 
erforderliche Gewicht geben.

Es ist nicht annähernd möglich gewesen, den 
Verdiensten des Entw. Gerechtigkeit zu erweisen. 
Aber das liegt in  der Natur der Aufgabe, auf ge
messenem Raum einen Entw. von mehr als 300 Para
graphen zu würdigen. Des Dankes aller am Straf
vollzug innerlich Beteiligten dürfen die Verfasser 
des Entw. gewiß sein.

Verfassungsrechtliche Beschlüsse des 
Reichstages.

Von Ministerialdirektor Dr. P o e tz s c h -H e ff te r ,  Berlin.

Die Gesetzgebung der letzten Zeit hat sich 
wiederholt m it Verfassungsfragen von Bedeutung 
auseinanderzusetzen gehabt. Da die Entscheidungen 
überwiegend nach politischen MehrheitsVerhältnissen 
getroffen worden sind, ist die staatsrechtliche W ürdi
gung noch nicht abgeschlossen.

1. Verfassungspolitisch war vor allem das Gesetz 
zur Uebergangsregelung des F in a n z a u s g le ic h s  
(verkündet RGBl. S. 91) von Bedeutung1)- Der 
ursprüngliche Plan, den Zeiten kurzfristiger Finanz
ausgleiche zwischen Reich und Ländern endlich eine 
Dauerregelung folgen zu lassen, konnte nicht ver
w irklicht werden. Aber auch in  diesem provisorischen 
Ausgleich treten die Grundzüge in  der Entwicklung 
des Verhältnisses zwischen dem Reiche und den 
Ländern deutlich hervor: Das Erstarken der Finanz
hoheit des Reiches neben fortschreitender Aushöhlung 
der den Ländern in  Weimar noch gelassenen Selb
ständigkeit. Dies gilt, obgleich die Beschlüsse des 
Reichsrats und der W ille einzelner Länder auf die 
Gestaltung des Provisoriums nicht ohne Einfluß 
geblieben sind.

2. Das Gesetz gelangte als Doppelvorlage nach 
Art. 69 Abs. 1 S. 2 RVerf. an den Reichstag. Der 
Reichrat forderte neben der den Ländern garantierten 
Mindestbeteiligung an der Einkommen-, Körperschaft- 
und Umsatzsteuer in  Höhe von 2400 Millionen RM. 
gegen 2100 Millionen RM. bisher (Gesamtgarantie) 
noch ein Festhalten an dem bisherigen Mindestanteil 
an der Umsatzsteuer in Höhe von 450 Millionen RM. 
(Sondergarantie). Der Reichstag hat nach dem 
Vorschläge der inzwischen neugebildeten Reichs
regierung zwar die Streichung der Sondergarantie be
stätigt, aber die Gesamtgarantie auf 2600 MillionenRM. 
m it der Klausel erhöht, daß aus dem Aufkommen 
an Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer 
ein Betrag von 450 Millionen RM. nach den Vor
schriften über die Verteilung der Umsatzsteuer den 
Ländern überwiesen werden soll. Da nach dieser 
Klausel auch Teile der Einkommen- und Körper
schaftsteuer nach dem Umsatzsteuerschlüssel, d. h. 
zum Teil nach dem Kopf der Bevölkerung unter 
die Länder verteilt werden, w irk t sie als inter
territorialer Ausgleich zu Lasten der an Einkommen- 
und Körperschaftsteuer starken Länder (bes. Sachsens 
und Hamburgs) und zugunsten der an diesen Steuern 
schwachen, vor allem der süddeutschen Länder. Der 
Finanzausgleich ist nicht mehr bloß Ausgleich zwischen 
Reich und Ländern. Er w ird zum Ausgleich zwischen

1) V g l. M a r k u l l ,  S. 574 d. B l.
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den Ländern selbst. Er hat damit eine neue Stufe 
verfassungspolitischer Bedeutung erreicht. Die Analogie 
zum interkommunalen Lastenausgleich liegt auf der 
Hand. Besondere Beachtung des Verfassungshistorikers 
w ird es dabei finden, daß zu dieser Entwicklung auch 
die Länder die Hand geboten haben, die bisher be
sonders nachdrücklich ihre eigengründige Staatlich
keit betont haben.

3. M it der Erhöhung der Gesamtgarantie auf 
2600 Millionen RM. steht die Bestimmung in  § 4a 
Abs. 1 im  Zusammenhang, wonach die Länder ver
pflichtet sind, Vorsorge dafür zu treffen, daß die 
über 2400 Millionen RM. hinausgehende Ueberweisung 
„ in  erster Linie zur Senkung der Grund- und Gebäude- 
und Gewerbesteuern unter das am 31. März 1927 
gegebene Maß verwendet werde“ . Auch m it dieser 
Bestimmung ist der Finanzausgleich über den Rahmen 
des bisherigen Verfassungsrechtes hinausgeschritten. 
Das Reich ist zwar nach Art. 11 der RVerf. in  der 
Lage, unter besonderen Voraussetzungen im  Wege 
der Gesetzgebung Grundsätze über die Zulässigkeit 
und Entstehungsart von Landesabgaben aufzustellen. 
Es war aber bisher nach der Entstehungsgeschichte 
des A rt. 11 und der Staatspraxis kein Zweifel, daß 
unter dem Gesichtspunkte der Zulässigkeit nicht von 
Z weckmäßigkeits- und Interessenerwägungen getragene 
Reichsnormen über die Senkung einer unbestritten 
zulässigen Landessteuer erlassen werden können. M it 
der neuen Bestimmung ist das Reich dazu über
gegangen, Finanzpolitik auf einem Gebiete zu treiben, 
das als eine der letzten finanziellen Domänen den 
Ländern reserviert war. Eine staatsrechtliche Bindung 
ist allerdings für die Länder aus der nichtverfassungs
mäßigen Bestimmung nicht entstanden. Nötigenfalls 
w ird der Staatsgerichtshof dies festzustellen haben.

Selbst wenn übrigens die Regelung des Aus
schöpfungsgrades einer zulässigen Steuer noch unter 
die Reichszuständigkeit fallen könnte, so wäre diese 
Zuständigkeit doch nur zu den in  A rt. 11 bezeich- 
ueten Zwecken gegeben. Diese für das ganze Reichs
gebiet einheitlichen Zwecke scheiden indessen offen
sichtlich bei einer Bestimmung aus, die in  ihrer 
W irkung das Erhebungsniveau der Steuer in  jedem 
Lande verschieden bemessen würde.

4. Für Untersuchungen über das gesetzgeberische 
Verhältnis des Reichtags zur Reichsregierung und 
über den möglichen Inhalt der Gesetze ist es beacht
lich, daß der Reichstag erneut, wie schon in  anderen 
Fällen, in  § 4a Abs. 2 des Finanzausgleichs die gesetz
liche Verpflichtung der Reichsregierung beschlossen 
kat, ein bestimmtes Gesetz einzubringen: „B is zum 
L  Okt. 1927 w ird die Reichsregierung den Entwurf 
eines Rahmengesetzes zur Regelung der Realsteuern 
und des Geldentwertungsausgleiches bei bebauten 
Grundstücken vorlegen. “

5. Einen durch die Gesetzesverkündung noch nicht 
abgeschlossenen Verfassungsstreit hat ferner das 
Gesetz zur Aenderung des Gesetzes über den E in
tr itt der Freistaaten Württemberg, Bayern und Baden 
^  die B ie rs te u e rg e m e in s c h a ft hervorgerufen. 
Bei E in tritt der süddeutschen Staaten in  die Bier
steuergemeinschaft vor der Verabschiedung der 
Weimarer Verf. im  Jahre 1919 sind ihre Steuer
anteile nach Prozentsätzen festgesetzt, gleichzeitig 
aber auch Höchstsätze in einem bestimmten Mark
betrag ausgeworfen worden. Dabei wurde bestimmt, 
daß Aenderungen des Gesetzes „nur unter den Vor
aussetzungen erfolgen können, die nach der RVerf.

für Verfassungsänderungen vorgesehen sind“ . Den 
Wert der Höchstsätze zerstörte die Inflation. Wie 
auf anderen Gebieten suchte eine sich wiederholt ab
ändernde Gesetzgebung diese Zerstörungen zu 
korrigieren. Schließlich wurden anderthalb Jahre 
nach Abschluß der Inflation, im  August 1925, neue 
(Aufwertungs-) Werte durch den Gesetzgeber fest
gesetzt. In  dem jetzt verabschiedeten Gesetze werden 
die Stabilisierungssätze des Jahres 1925 erhöht. Die 
Frage ist, ob hierzu die qualifizierten Mehrheiten, 
die das von der Nationalversammlung 1919 verab
schiedete Gesetz vorgeschrieben hat, erforderlich sind.

Zunächst ist die Vorfrage zu erörtern, ob das 
Gesetz von 1919 seine Abänderungen an die Vor
aussetzungen, die für Verfassungsänderungen vor
gesehen sind, knüpfen konnte. Der einfachen Ge
setzgebung ist die Einfügung derartiger Klauseln 
nicht möglich. Man muß im vorliegenden Fall aber 
davon ausgehen, daß das Gesetz von der National
versammlung als verfassunggebender Körperschaft 
verabschiedet worden ist. Schon in  Weimar hielt 
man die Klausel für möglich. Das Gesetz sollte 
das Verhältnis der süddeutschen Staaten zum Reiche 
auf einem Gebiete regeln, das bereits bisher zur 
Verfassungsgesetzgebung (a. RVerf. A rt. 35) gehört 
hatte. Es wurde als ein Verfassungsgesetz angesehen, 
das einen Teil des großen Verfassungswerkes an
tizipierte. Ist die Klausel gültig, so können zwar 
Zweifel bestehen, ob schon die Aufwertungsfest
setzung im Jahre 1925 der qualifizierten Mehrheit 
bedurfte, ihre Wirksamkeit muß sich aber nach der 
eingetretenen Stabilisierung nunmehr auf jede weitere 
Aenderung erstrecken. Ein Vorbehalt, den einige 
süddeutsche Abgeordnete bei der Verabschiedung 
des Gesetzes im Jahre 1925 gegen die Endgültigkeit 
der Stabilisierungsfestsetzung gemacht haben, ist un- 
beachtlich, da der Gesetzgeber selbst sich diesen 
Vorbehalt nicht zu eigen gemacht hat.

Nachdem der Reichstag für das Gesetz nur eine 
einfache Mehrheit aufgebracht hatte, fragte sich, ob 
der Reichsrat Einspruch dagegen einlegen sollte. 
Die Praxis des Reichsrates ist gegenüber den Ge
setzen, die er für Verfassungsgesetze hält, die aber 
im  Reichstage nur eine einfache Mehrheit gefunden 
haben, eine verschiedene, je nachdem ob die Reichs
regierung seine Auffassung teilt oder nicht. Befindet 
sich der Reichsrat m it der Reichsregierung in  Ueber- 
einstimmung, so ist ein Einspruch nicht erforderlich, 
da der Reichsrat damit rechnen kann, daß die 
Reichsregierung die Gegenzeichnung zur Verkündung 
des nicht verfassungsmäßig zustande gekommenen 
Gesetzes versagt. Gehen die Ansichten des Reichs
rates und der Reichsregierung auseinander, so wird 
der Reichsrat genötigt, auch gegen das Gesetz, das 
nach seiner Auffassung noch gar nicht verfassungs
mäßig beschlossen ist, Einspruch einzulegen. Ein 
aus diesen Erwägungen erhobener Einspruch der 
preußischen Regierung, der von Sachsen und anderen 
Ländern unterstützt wurde, hatte indessen keinen 
Erfolg. Die Vertreter einiger preußischer Provinzen 
wollten der Po litik  der Reichsregierung, hinter der 
ihnen befreundete Parteien ,im Reichstag standen, 
nicht entgegentreten. Sie ließen bei _ der A b 
stimmung ihre Landesregierung im Stiche. Die 
Rechtsfrage, ob das Gesetz verfassungsmäßig zu
stande gekommen ist, w ird nunmehr von der preu
ßischen Regierung zur Entscheidung des Staats
gerichtshofs nach Art. 19 gebracht werden. Hält
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der Staatsgerichtshof die qualifizierten Mehrheiten 
im Reichstag für erforderlich, so taucht die weitere 
Verfassungsfrage auf, ob dann nicht der Einspruch 
des Reichsrats wirksam zustande gekommen ist, 
weil in  diesem Falle zum Einspruchsbeschluß ein 
D ritte l der Reichsratsstimmen genügt hätte. Praktisch 
hätte eine Bejahung im  vorliegenden Falle allerdings 
keine Bedeutung, weil der Einspruch nicht innerhalb 
der 14 tägigen Frist (Art. 74 der RVerf.) begründet 
worden und schon deshalb hinfällig ist.

Nordamerikanisehe Vorbilder für die 
Sammlung- des Reiehsreehts.

Von Regierungsrat Dr. S c h i l le r ,  Referent am Institut für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in  Berlin.

Die Frage der Sammlung und Sichtung des 
Reichsrechts hat vornehmlich durch die in  der DJZ. 
veröffentlichten Aufsätze die Aufmerksamkeit der 
Juristenwelt und des Wirtschaftslebens gefunden. 
Deshalb w ird es von Interesse sein, auch die E r
fahrungen der Ver. Staaten kennenzulernen, wo 
das Bedürfnis nach Uebersicht und Einheit seit 
gerade 100 Jahren die Juristen und Parlamente 
beschäftigt und in  Bund und Einzelstaaten zu 
lehrreichen, das deutsche Vorgehen rechtferti
genden Ergebnissen geführt hat1). Man begnügte 
sich zunächst damit, das aus den verschiedensten 
kolonialen Epochen übereinander gelagerte und nach 
der Unabhängigkeitserklärung durch eigene Gesetz
gebung noch vermehrte geschriebene Recht zu 
sammeln und zu ordnen. Eine umfassende Rechts
setzungsbefugnis des Bundes fehlt bis heute. Neben 
dem Recht seiner eigenen Organisation und Ver
waltung sind es nur wenige, in  der Verfassung aus
drücklich vorgesehene Kompetenzen, innerhalb deren 
dem Bund das Recht der Gesetzgebung zusteht, die 
allerdings für eine hinter dem Umfange unserer 
Reichsgesetzgebung nicht zurückstehende Arbeit des 
Bundesgesetzgebers ausgereicht haben. Die große 
Masse des Rechtsstoffes, auch des Z ivil-, Straf- und 
Prozeßrechts, fällt in  den Bereich der Gesetzgebung 
der jetzt 48 Einzelstaaten.

I. Der in  Einwohnerzahl und wirtschaftlicher Be
deutung führende Staat New York hat auch in  der 
Sammlung^ des Gesetzesrechts die Führung über
nommen: in  den Jahren 1826— 29 wurde das aus 
der niederländischen und der britischen Kolonialzeit 
und das aus einer 50 jährigen Zeit eigener Staat
lichkeit vorhandene Recht in  „Revised Statutes“ zu
sammengefaßt. Der Vorschlag der eingesetzten 
Kommission ging dahin, das gesamte geschriebene 
Recht neu zu fassen und systematisch zu ordnen. 
Trotz erheblicher Widerstände gab das Parlament 
noch darüber hinaus die  ̂Ermächtigung zur Ergänzung 
von Lücken. Die dreigliedrige Kommission legte 
im  Verlauf von drei Jahren ihre Arbeit Stück für 
Stück vor. Und wenn sie auch nicht entfernt an 
eine Kodifikation des Common Law gedacht hatte, 
so hatte sie doch zahlreiche Sätze des Common Law, 
des kanonischen Rechts, der Wissenschaft und Ge
richtspraxis in  die Revised Statutes hineinverar
beitet und fand damit die Billigung des Parlaments2).

Obwohl der Sprachgebrauch durch die oft 
wechselnden Schicksale solcher Vorlagen in  den

*) Nach einer M itte ilu n g  von P ro f. B l  a c h  l y  fin de t umgekehrt 
das deutsche Vorgehen im  Institu te  fo r  Government Research in  
Washington lebhaftes Interesse.

2) F i t z p a t r i c k ,  The Revised Statutes o f New Y o rk , 30 Law  
INotes 145.

Parlamenten manchmal durcheinander geht, versteht 
man doch seitdem überwiegend unter Revision des 
Gesetzesrechts, daß das geschriebene Recht unter 
Ausschaltung veralteter Bestimmungen gesammelt 
und unter Beseitigung von Widersprüchen und Er
gänzung von Lücken einheitlich überarbeitet w ird 
und daß die Sammlung unter formeller Aufhebung 
des ganzen bisherigen Rechts von den gesetzgeben
den Organen m it Gesetzeskraft versehen und neu 
verkündet wird.

Zwanzig Jahre nach dieser ersten Revision, die 
in  zahlreichen anderen Staaten Nachahmung gefunden 
hat, setzte in New York eine Kodifikationsbewegung 
ein. Nach der A rt der großen europäischen Vor
bilder versuchte man, ganze Teilgebiete des Rechts 
erschöpfend gesetzlich zu regeln. Heute haben mehr 
als 30 Staaten ihre Prozeßordnungen. Auch Straf
gesetzbücher gibt es in mehr als einem Dutzend 
Staaten. Dagegen ist die Kodifikation des Z iv il
rechts nur in  sechs Staaten gelungen; sie ist ebenso 
wie in  neuester Zeit die Zivilprozeßgesetzgebung in 
der öffentlichen Meinung heftig umstritten. In  fünf 
Staaten hat man zum Abschluß des Kodifikations
werkes auch noch einen Political Code geschaffen, 
der das Gesetzesrecht umfaßt, das von der Organi
sation und Verwaltung des Staates handelt1).

Neben diesen bescheidenen Kodifikationserfolgen 
hat die periodische Sammlung des geschriebenen 
Rechts immer größere Bedeutung erlangt, zumal die 
Rechtsanwendung großenteils durch Wahlbeamte 
ohne geordnete fachliche Vorbildung erfolgt. Vielfach 
kam aber nicht mehr als eine „Kom pilation“ zu
stande; das ist eine systematisch geordnete Heraus
gabe des Gesetzesrechts ohne jede materielle Aende- 
rung und ohne Gesetzeskraft2). Sie kann ebenso
gut von privater Seite wie in  amtlichem Aufträge 
veranstaltet werden. Die sachliche Richtigkeit und 
Vollständigkeit sowie die Brauchbarkeit der bei
gegebenen Anmerkungen und Register ist für den 
Erfolg einer solchen Sammlung entscheidend. Vor
bild lich für uns sind namentlich die vergleichenden 
Tabellen (Cross-References), die die entsprechenden 
Gesetzblattstellen für jeden einzelnen Paragraphen 
genau nachweisen und damit die weitere Benutzung 
des bisherigen Schrifttums erleichtern.

Daneben gibt es Zwischenformen. So spricht 
man von „Consolidated Laws“ , wenn ohne materielle 
Aenderungen zerstreute Gesetze, die dasselbe Thema 
behandeln, in  ein einheitliches Gesetz zusammen
gefaßt werden. M it der prozessualen Auffassung 
vom Recht hängt es zusammen, daß manchmal der 
Gesetzgeber eine solche Kompilation zwar nicht m it 
materieller Gesetzeskraft, aber doch m it formeller 
Beweiskraft derart ausstattet, daß der Richter sie 
prima facie als geltendes Recht zugrunde legen und 
den Gegenbeweis der Parteien abwarten darf. Zur 
Vorbereitung solcher Sammlungen werden vielfach 
die meist im Zusammenhang m it der staatlichen 
Bibliothek stehenden Gesetzesauskunftsbüros heran
gezogen3).

II. Auch der Bund hat verschiedene Versuche 
unternommen, sein Gesetzesrecht zu sammeln. Die 
Aufgabe war dadurch erleichtert, daß man nicht 
über das Gründungsjahr 1789 zurückzugehen brauchte.

*) L a n g ,  C odification in  the B ritish  E m pire and Am erica, 
Amsterdam 1924, S. 97 ff.

2) In  M ichigan is t seit der Verf. von 1850 nur noch eine 
K o m p ila tion  zulässig, eine Revision dagegen verboten.

3) L e e th ,  The Leg is lative  Reference Bureau in Recent Years,
20 American P o litica l Science Review  823.
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Die durch ein Gesetz von 1866 eingeleitete Revision 
fand in  der Annahme der „Revised Statutes“ im  
Mai 1874 ihren Abschluß. A n  die Stelle des bis
herigen Gesetzesrechts trat m it W irkung v. 1. Dez. 
1873 die neue Sammlung, in  der die überflüssigen 
und veralteten Gesetze ausgeschieden waren. Die 
Kodifikationskommission hatte zwar dem Aufträge 
des Gesetzes von 1866 entsprechend in ihrem Entwurf 
auch Widersprüche ausgeglichen, Lücken ausgefüllt, 
Unvollkommenheiten der ursprünglichen Fassung ver
bessert und Auslegungsstreitfragen geklärt; der 
Ausschuß des Repräsentantenhauses ließ jedoch 
durch einen besonderen Kommissar alle Abwei
chungen vom ursprünglichen Rechtszustand vor der 
Vorlegung aus dem Entwurf wieder beseitigen. Die 
Sammlung war nach Titeln, Kapiteln und Para
graphen in  fortlaufender Nummemfolge geordnet und 
m it prägnanten Ueberschriften zu jedem Paragraphen 
versehen; aber die Einführungsbestimmungen schrieben 
vor, die Anordnung und Einteilung der Paragraphen 
solle ohne Einwirkung auf die Auslegung sein und 
keine gesetzliche Vermutung begründen. Bei jedem 
einzelnen Paragraphen wurden in  der amtlichen 
Ausgabe am Rande die ursprünglichen Gesetzes
stellen und die hierzu ergangenen grundlegenden 
Entscheidungen vermerkt. In  einem zeitlich geord
neten Verzeichnis wurde für jeden aus dem alten 
Recht übernommenen Paragraphen der neue Para
graph nachgewiesen. Da die „Revised Statutes“ 
nur die auf die Dauer berechneten Gesetze all
gemeiner Natur umfaßten, so mußte die Fortgeltung 
der Gesetze von örtlich, zeitlich oder persönlich 
begrenzter Bedeutung, insbesondere auch der Geld
bewilligungsgesetze ausgesprochen werden, nament
lich für den Fall, daß Einzelbestimmungen daraus 
in  die Sammlung übernommen waren. Eine zweck
mäßige Fortführung dieser Sammlung ist nicht ge
glückt. In  einer zweiten Ausgabe, von 1878, sind 
zwar die in  der Zwischenzeit ergangenen Aende- 
rungen eingearbeitet, sie besitzt aber nur widerleg
bare Beweiskraft. Die 1891 und 1901 erschienenen 
amtlichen Ergänzungsbände sind reine Kompilationen 
und wurden deshalb bald durch private Kompilationen 
verdrängt, deren Verleger sich die Organisation eines 
besonderen Fortsetzungsdienstes angelegen sein ließen. 
Neben zwei großen, durch vollständige Verarbeitung 
der Rechtsprechung, aber keinerlei Heranziehung des 
■wissenschaftlichen Schriftums sich auszeichnenden 
Kommentaren der West Publishing Co. und der 
Edward Thompson Co. gab es kleinere derartige 
kommentierte und Textausgaben, die jede für sich 
ihre eigene Einteilung und Zählung der Paragraphen 
hatten.

Dieser wenig befriedigende Zustand erforderte 
dringend der Abhilfe. Die zehnjährige Arbeit der 
Kodifikationskommission vonl897 hatte keinenErfolg.1) 
Erst nach dem Weltkriege kam ein Entwurf zustande, 
der im  Dez. 1920 einstimmig vom Repräsentanten
haus angenommen wurde. Er scheiterte aber am 
Widerstand des Senats. Zwei weitere Entwürfe von 
1921 und 1924 hatten dasselbe Schicksal. Denn 
die einzelnen Ministerien hatten bei dieser Gelegen
heit durch authentische Interpretationen in  das 
geltende Recht eingreifen wollen2).

Um trotz dieser Mißerfolge zu einem Ziel zu 
kommen, vereinigten sich die Ausschüsse beider
y  . 1) Zu dem Scheitern hatte die Gegnerschaft eines großen 

eriagskonzerns n icht unwesentlich beigetragen. 
x> ) B u r d ic k ,  The Revision o f the Federal Statutes, 11 American 

ar Association Journal 178.

Häuser des Kongresses zu gemeinsamer Arbeit. Man 
verzichtete auf eine Revision im technischen Sinne 
und begnügte sich m it der Vorbereitung einer Kom
pilation, die jedoch m it besonderen Kautelen für eine 
Uebergangszeit Gesetzeskraft erlangen sollte. Zur 
Durchführung dieses Plans sicherte man sich die 
Mitarbeit des Herausgeberstabs der beiden großen 
Verlagshäuser von West und Thompson, so daß den 
Bundesämtern nur die nachträgliche Ueberprüfung 
des Entwurfes zufiel. Es gelang sehr rasch, für den 
„United States Code“ die Annahme im Repräsen
tantenhaus zu finden, und kurz darauf empfahl der 
Senatsausschuß für Gesetzesrevision einstimmig die 
unveränderte Annahme der Vorlage durch den Senat. 
In  einer eingehenden Aussprache, in  der sich kein 
Widerstand zeigte, befaßte sich der Senat am 2. Juni 
1926 m it dem Entwurf und den interessanten Ueber- 
gangsbestimmungen. Diese wollten die Gesetzes
bestimmungen in  zwei Gruppen scheiden. Die m it 
den früheren derSache nach identischen Bestimmungen 
des Code sollten m it W irkung v. 7. Dez. 1925, dem 
Stichtage des Code, an deren Stelle Gesetzeskraft 
erlangen. Für die nicht vollständig identischen Be
stimmungen sollte eine einjährige, vom Tage der 
Verabschiedung des Code berechnete Karenzzeit 
gelten, innerhalb deren sie noch keine Gesetzeskraft 
haben, sondern nur eine gesetzliche, aber widerlegbare 
Vermutung begründen sollten. Erst nach Ablauf 
dieses Interregnums sollte das alte Recht vollständig 
außer Kraft treten und der Code im ganzen Um
fange Gesetzeskraft erlangen. Trotz der günstigen 
Aufnahme des Entwurfs im  Senat und der Befür
wortung durch Ausschußmitglieder, die noch zwei 
Jahre zuvor die Vorlage zum Scheitern gebracht hatten, 
haben sich im  letzten Augenblick noch Schwierig
keiten ergeben. Man beschränkte sich darauf, den 
Code nur als Kompilation m it formeller Beweiskraft 
einzuführen und seine Ausstattung m it materieller 
Gesetzeskraft vorläufig zurückzustellen. Das letztere 
g ilt aber auch im Senat als das Z ie l1). In  den Ein
führungsbestimmungen, m it denen der Code am 
30. Juni 1926 verabschiedet wurde, war deshalb nur 
noch zu sagen, daß bei Geltendmachung von Wider
sprüchen die alte Fassung der Gesetze maßgebend 
sein solle. Der zu jedem einzelnen Paragraphen des 
Code am Rande beigefügte Quellennachweis erleichtert 
die Vergleichung zwischen alter und neuer Formu
lierung wesentlich.

Ein gleichzeitig verabschiedetes Veröffentlichungs
gesetz bestimmt, daß die in  einem stattlichen Band 
von 2452 Seiten um den billigen Preis von 7 $  
erscheinende endgültige amtliche Ausgabe die 
Gründungsurkunden und die Verfassung des Bundes, 
eine systematische Inhaltsübersicht, ein ausführ
liches Schlagwortverzeichnis sowie tabellarische Nach
weisungen für jeden einzelnen Paragraphen der 
„Revised Statutes“ und des amtlichen Gesetzblattes 
(Statutes at Large), ja sogar der großen kommen
tierten Kompilationen des West- und des Thompson- 
Verlages enthalten soll. Dadurch w ird die Fort
benützung des gesamten älteren Schrifttums er
möglicht2).

III. Um ein vorzeitiges Veralten der Sammlungen 
zu verhindern, hat man verschiedene Versuche ge
macht. Der Bund w ill wenigstens die zwischen dem

1) D ies w ird  ausdrücklich festgeste llt vom Senator K i  n g in
der Sitzung v. 25. Juni 1926 und vom Senator P e p p e r  im  V o rw o rt 
zur großen kommentierten Ausgabe des Code. . n  ,

2) L e e  und B e a m a n , Legal Status o f the new Federal Code, 
12 American Bar Association Journal 83o.
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Stichtag und der Verabschiedung des Code erlassenen 
Gesetze diesem in  einem Anhang beigeben. Nach 
dem Vorbild yon New York sind die Paragraphen 
in  jedem Titel selbständig, zwischen den einzelnen 
Kapiteln überdies noch m it springenden Nummern 
durchgezählt, so daß sich eine Neufassung ganzer Titel 
oder einzelner Kapitel leicht in  den Code einfügt. Be
sonders lehrreich sind die Bestimmungen des Staates 
Massachusetts für die Fortführung der „General 
Laws“ von 1920. Von Zeit zu Zeit sollen die neuen 
Gesetze in  die Form von Abänderungen oder Er
gänzungen dieser Sammlung gebracht und m it Deck
blättern eingefügt werden. Ferner soll jeder Jahres
band des Gesetzblattes eine Tafel der Veränderungen 
in  den General.Laws enthalten, derart, daß die Tafel 
des neuesten Jahrgangs immer auch die Veränderungen 
der vorausgehenden Jahrgänge mitumfaßt. Man 
braucht also neben der Sammlung der General Laws 
immer nur den neuesten Band des Gesetzblattes nach
zuschlagen, um festzustellen, ob und wo zu dem 
gesuchten Gegenstand Aenderungen zu finden sind. 
Noch weiter geht der Staat Wisconsin, der sein ge
samtes Gesetzesrecht durch einen besonders dazu 
angestellten Beamten alle zwei Jahre nach Ablauf 
der Legislaturperiode in  einer systematisch geordneten 
zweibändigen Gesetzsammlung aufs neue veröffent
lichen läßt.

Das Gesetz zur Bekämpfung1 der 
Geschlechtskrankheiten.

Vom Geh. Medizinalrat, Professor D r. med., Dr. med. 
vet. h. c., Dr. jur. h. c. S chlofS m ann, Düsseldorf.

Das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten (G. z. B. G.), das der Reichstag in  der 
jetzigen Fassung am 26. Jan. verabschiedet hat, hat 
eine lange Vorgeschichte, und nur auf Grund gründ
licher Vorarbeiten und Beratungen ist es zustande 
gekommen; es schafft nach mancher Richtung hin 
neues Recht und ändert Bestimmungen des StrGB. 
ab, die längst unhaltbar waren und teils nicht beachtet 
wurden oder, wenn sie einmal Anwendung fanden, 
dem Rechtsgefühl nicht entsprachen (insbes. § 180).

Man kann geteilter Meinung sein, ob der Erlaß 
von Gesetzen das geeignete M ittel ist, um Krank
heiten zu bekämpfen. Aber darüber kann kein 
Zweifel bestehen: wenn es eine Gruppe von Krank
heiten gibt, bei denen die Pflicht vorliegt, auf dem 
Wege der Gesetzgebung vorzugehen, so sind es die 
Geschlechtskrankheiten. Sie schädigen die A llge
meinheit in  besonderem Maße: sie sind leicht über
tragbar, und zwar nicht nur durch den Geschlechts
verkehr allein, sondern auch ohne einen solchen 
kann der Kranke den Gesunden anstecken. Insbes. 
ist die Syphilis auf die Nachkommenschaft vererbbar, 
und das syphilitische K ind kann dann die K rankheit 
wieder weiterverbreiten. Vom bevölkerungspolitischen 
Standpunkt aus _ gesehen, führen die Geschlechts
krankheiten zu einer Minderung der Geburten, indem 
sie sterile Ehen oder Einkinderehen veranlassen und 
zugleich die Widerstandskraft des kommenden Ge
schlechts ungünstig beeinflussen. Die Lebensaussichten 
der Kinder m it angeborener Syphilis sind wesentlich 
schlechter als die der aus gesunden Ehen abstammen
den. Endlich verkürzen die Geschlechtskrankheiten 
die Lebensdauer der davon Ergriffenen. Diese fallen 
zeitiger und in  erhöhtem Maße körperlichem und 
geistigem Siechtum anheim und stellen damit erhöhte

Anforderungen an alle sozialen Einrichtungen. Sie 
belasten die Krankenkassen und die Invalidenversiche
rung, besonders die m it der Fürsorge für die Irren be
trauten Stellen. Es sei nur darauf hingewiesen, daß die 
Gehirnerweichung (progressive Paralyse) und die 
Rückenmarksschwindsucht (Tabes dorsalis) Folge
zustände der syphilitischen Infektion sind. Schon 
aus diesen Andeutungen ergeben sich Recht und 
Pflicht des Staates, die Bevölkerung vor der Ueber- 
tragung dieser Krankheiten möglichst zu schützen.

Nachdem in § 1 des Ges. der Begriff der Ge
schlechtskrankheiten definiert ist und der Irrtum 
ausgeräumt wird, daß die „Geschlechtskrankheiten“ 
nur Krankheiten der Geschlechtsorgane sind, w ird in  
§ 2 ein durchaus neuer Rechtsgrundsatz in  die Gesetz
gebung eingeführt: die P f l ic h t  für den Geschlechts
kranken, sich b e h a n d e ln  zu lassen. Im  Impfgesetz 
findet sich zwar die zwangsmäßige Bestimmung, daß 
jeder Deutsche sich durch die Impfung vor A n 
steckung m it Pocken sch ü tze n  lassen muß. Aber 
ob ein Kranker sich behandeln lassen w ill oder 
nicht, stand bisher völlig  in  seinem Ermessen. In 
Zukunft hat der Geschlechtskranke diese Freiheit 
nicht mehr. Da er, solange er die Krankheit über
tragen kann, für seine Mitmenschen gefährlich und 
— das ist der Unterschied gegenüber den meisten 
anderen Infektionskrankheiten — nicht an das 
Krankenbett gefesselt ist, so w ird ihm die Pflicht 
auferlegt, sich behandeln zu lassen. Diese Kranken 
haben auch nicht mehr das Recht, sich beliebig die 
Person herauszusuchen, der sie die Behandlung an
vertrauen wollen; sie sind auf die Zahl der für das 
Deutsche Reich approbierten Aerzte beschränkt (§ 2 
Abs. 1). Bisher war dem approbierten A rzt in  
Deutschland nur das Recht Vorbehalten, entsprechend 
dem Impfgesetz Schutzimpfungen gegen die Pocken 
vorzunehmen. Im  übrigen gewährt die GewerbeO. 
Kurierfreiheit. Der zweite neue und grundlegende 
Rechtsgrundsatz, den uns das G. z. B. G. bringt, ist 
also der, daß die bisherige Kurierfreiheit, wie sie 
die GewO, vorsah, für ein umfangreiches Gebiet 
von Krankheiten aufgehoben ist. Entsprechend der 
Mußvorschrift des § 2, daß der Kranke sich von 
einem approbierten Arzte behandeln lassen muß, 
bestimmt § 7, daß die Behandlung der Geschlechts
krankheiten nur den approbierten Aerzten gestattet 
ist. Aber auch diese müssen sich gewisse Ein
schränkungen gefallen lassen: eine Fembehandlung ist 
ihnen ebenso verboten wie die Erteilung von Ratschlägen 
zur Selbstbehandlung oder ein in  unlauterer Weise 
erfolgendes Anerbieten ärztlicher Hilfeleistung.

Der Pflicht für den Geschlechtskranken, sich 
ärztlich behandeln zu lassen, sollte ein klares Recht 
auf eine solche Behandlung für den Unbemittelten 
oder Minderbemittelten gegenüberstehen. H ier haben 
noch nicht völlig ausgeräumte finanzielle Bedenken 
dazu geführt, daß das Gesetz eine lex imperfecta 
blieb. Es w ird nur durch § 2 Abs. 2 festgelegt, daß 
durch AusfBestimmungen für eine Behandlung Minder
bemittelter aus öffentlichen Mitteln zu sorgen ist.

Der E ingriff in  die persönlichen Belange des 
Geschlechtskranken ist aber durch die Auferlegung 
der Pflicht, sich behandeln zu lassen, nicht erschöpft. 
§ 4 gibt den Gesundheitsbehörden das Recht, sobald 
der Kranke dringend verdächtig ist, seine Krankheit 
weiterzuverbreiten, — in  der Regel also, wenn er 
sich des Geschlechtsverkehrs nicht strikt enthält — ? 
die Vorlegung ärztlicher Zeugnisse oder eine ärzt-
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liehe Untersuchung zu verlangen, ja, den Kranken 
zwangsweise einem Heilverfahren zu unterwerfen und 
ihn in  ein Krankenhaus zu verbringen. Während 
die zwangsweise Ueberführung in  ein Krankenhaus 
auch jetzt schon unter Umständen rechtens war, 
(Gesetz über die Bekämpfung gemeingefährlicher 
Krankheiten), ist der Zwang, sich einem Heilverfahren 
zu unterziehen, ein neuer Rechtsgrundsatz. Er wird 
im 4. Abs. des § 4 insofern eingeschränkt, als die 
Reichsregierung bestimmen soll, welche Eingriffe nur 
m it Einwilligung des Kranken vorgenommen werden 
dürfen. Es besteht z. B. offenbar die Absicht, wie 
sich aus den Verhandlungen de lege ferenda ergibt, 
die Salvarsanbehandlung unter die Eingriffe einzu
ordnen, die m it ernster Gefahr für Leben und Ge
sundheit verbunden und daher nur m it Einwilligung 
des Kranken zulässig sind.

W ichtig sind die in  §§ 5 und 6 gegebenen Be
stimmungen, die direkt den Geschlechtskranken ver
hindern wollen, seine Krankheit durch Geschlechts
verkehr zu übertragen. M it Gefängnis bis zu 3 Jahren 
wird bestraft, wer den Beischlaf ausübt, obwohl er an 
einer m it Ansteckungsgefahr verbundenen Geschlechts
krankheit leidet (§ 5). Dieselbe Strafe kann den 
treffen (§ 6), der, obwohl er m it einer m it Ansteckungs
gefahr verbundenen Geschlechtskrankheit behaftet 
ist, die Ehe eingeht, ohne dem anderen Teil über 
seine Krankheit Mitteilung zu machen. Gerade diese 
wichtige Bestimmung w ird dazu führen, daß die 
Einrichtung der Eheberatungsstellen oder, besser, der 
Austausch von Gesundheitszeugnissen vor Eingehen 
der Ehe sich in  absehbarer Zeit durchsetzen wird.

Glücklicherweise hat die Gesetzgebung es ver
mieden, in  das G. z. B. G. eine Anzeigepflicht bei 
Geschlechtskrankheiten hineinzubringen. Man hat in 
den ersten Vorverhandlungen lange m it dem unglück
lichen Gedanken gespielt, ähnlich wie bei anderen 
Infektionskrankheiten auch hier dem Arzte eine 
Meldepflicht aufzuerlegen. Eine solche hätte das 
Gegenteil von dem zur Folge gehabt, was man 
bezweckt. Es hätte die Patienten vom Arzte fern
gehalten, statt sie zu ihm zu führen. Geschlechts
krankheiten werden eben anders wie andere Krank
heiten gewertet. Es sei nur daran erinnert, daß die 
Krankenkassen bis zur Entstehung der RVO. sie als 
»selbstverschuldet“ betrachteten und dem Betroffenen 
die ihm sonst bei Krankheit zustehenden Ansprüche 
vorenthielten. Jede Anzeigepflicht des Arztes hätte 
die Kranken von dem Aufsuchen ärztlicher Hilfe 
abgeschreckt. Dieser Gedanke, dem ich schon im 
bevölkerungspolitischen Ausschuß der preuß. Landes
versammlung Ausdruck gab, ist bestimmend ge
wesen, als man in  der endgültigen Fassung des 

z. B. G. die Anzeigepflicht weggelassen hat.
Dahingegen w ird dem Arzte die Pflicht auferlegt, 

dann der zuständigen Stelle Anzeige zu erstatten, 
Wenn der Kranke sich der ärztlichen Behandlung 
und Beobachtung entzieht, oder wenn er andere 
infolge seines Berufes oder seiner persönlichen Ver
hältnisse besonders gefährdet (§ 9). Der erste Teil 
dieser Bestimmung ist die logische Folge des dem 
Kranken auferlegten Behandlungszwanges. Es genügt 
eben nicht, daß der Patient sich in  ärztliche Be
handlung begibt; er muß in  dieser verbleiben, bis 
me Ansteckungsgefahr behoben ist. M it der Fassung 
dieser Bestimmung w ird § 300 des StrGB. für den 
Arzt in  gewissem Umfange außer Geltung gesetzt 
(.auch durch § 10). Hierbei w ird freilich ein großes

Vertrauen in  die Ethik des ärztlichen Standes gesetzt. 
Es w ird besondere Aufgabe der ärztlichen Standes
gerichtsbarkeit sein, darüber zu wachen, daß nicht 
von unlauteren Elementen diese Bestimmung miß
braucht w ird und Patienten länger als unbedingt 
erforderlich an die Behandlung gefesselt werden. _

Zugleich w ird dem Arzte durch das Gesetz eine 
volkserzieherische Aufgabe übertragen. § 8 bestimmt, 
daß er jede geschlechtskranke Person, die er ärztlich 
untersucht oder behandelt, über die A rt ihrer Er
krankung, die Gefahr der Ansteckung für andere 
und auf die Straffälligkeit bei Ausübung des Bei
schlafes oder bei der Eheschließung belehrt. Auch 
hat der A rzt dem Patienten ein amtlich genehmigtes 
Merkblatt auszuhändigen, in  dem alles Wissenswerte 
gesagt werden soll. Da der Kreis derjenigen, die 
über Erkrankungen der in  Rede stehenden A rt 
Kenntnis erhalten können, sich wesentlich vergrößert 
— Beamte oder Angestellte der Gesundheitsbehörden 
usw. — , so hindert § 10 durch strenges Schweige
gebot die unbefugte Offenbarung der diesen Personen 
im  Dienste bekanntgewordenen Tatsachen.

Um eine Umgehung der Bestimmung, daß nur 
der approbierte Arzt Geschlechtskrankheiten^ be
handeln darf, zu erschweren, w ird die Anpreisung 
von Mitteln, Gegenständen und Verfahren unter 
Strafe gestellt, die zum Zwecke der Heilung oder 
Linderung von Geschlechtskrankheiten dienen sollen 
(§ 11). Die zu deren V e rh ü tu n g  dienenden Mittel 
oder Gegenstände (§ 13) — Präservative, Okklusiv- 
pessare usw. — können nur vom Handel aus
geschlossen werden, wenn die Reichsregierung von 
der Kannvorschrift eines Verbotes Gebrauch macht,
und auch dann nur, soweit die Mittel den^ beab
sichtigten Zweck zu erfüllen nicht geeignet sind.

Praktisch bedeutungsvoll ist der Schutz, den 
das Gesetz A m m e n  und K in d e rn  gewährt, die von 
solchen gestillt werden sollen (§§ 14, 15). M it Ge
fängnis bis zu einem Jahre w ird diejenige weibliche 
Person bedroht, die, obwohl sie geschlechtskrank 
ist, ein fremdes K ind stillt, ebenso diejenigen, die 
ein syphilitisches K ind durch eine andere Person 
als die Mutter stillen lassen. Wer die häufigen 
Fälle kennt, in  denen durch ein syphilitisches Kind 
eine oder mehrere Ammen angesteckt worden sind, 
w ird diese klaren Bestimmungen sehr begrüßen.

Der letzte Teil des Gesetzes (§§ 16, 17) versucht, 
labile Bestimmungen des bisherigen Rechtes in  feste 
Formen zu bringen. Insbes. w ird § 180 StrGB. 
grundlegend erweitert, indem ihm zwei neue wichtige 
Absätze angefügt werden. Trotz des Wortlautes von 
§ 180 in  seiner bisherigen Form wurde in  vielen 
Teilen des Reiches ein Bordellbetrieb polizeilich ge
duldet. Au f der anderen Seite kamen Fälle vor, in 
denen Hausbesitzer bestraft wurden, weil in ihrem 
Hause eine einzelne Prostituierte wohnte. Folgerichtig 
hätten alle Prostituierten in  Deutschland unterkunftslos 
sein müssen. Nun sind klare Bestimmungen ge
troffen: Die Unterhaltung eines Bordells oder borde - 
artigen Betriebes g ilt als Kuppelei (neuer Abs. I  des 
§ 180 StrGB.). J l, in  § 17 des G. z. B. G werden
sogar Wohnungsbeschränkungen auf bestimmte btra en 
oder Häuserblocks zum Zwecke der Ausübung dei 
gewerbsmäßigen Unzucht (Kasernierungen) verboten. 
Was diese Bestimmung m it der Bekämpfung der 
Geschlechtskranklieiten zu tun haben soll, ist freilich 
unklar. Man kann in  dieser Frage sehr verschiedener 
Meinung sein und sogar die Beschränkung der

3
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Prostitution auf gewisse Straßen und Häuserblocks ' 
vom gesundheitlichen und moralischen Standpunkt 
aus für recht vorteilhaft halten. H ier hat man ge
wissen Stimmungen von Kreisen, die von solchen 
Dingen wenig verstehen, aber viel darüber sprechen, 
Rechnung tragen müssen. Sehr zu begrüßen ist 
aber der in  § 180 StrGB. neu eingefügte Absatz 3, 
wonach die Vermietung einer Wohnung an eine 
Person, die das 18. Lebensjahr überschritten hat, 
auch wenn sie gewerbsmäßig Unzucht betreibt, nicht 
ohne weiteres als Kuppelei gilt. Je besser die Unter
kunftsverhältnisse der Prostituierten sind, um so 
weniger gefährlich sind diese für die Allgemeinheit. 
Auch führte § 180 StrGB. nur dazu, daß infolge 
des Gefahrenrisikos für den Vermieter die Miete der 
Prostituierten höher wurde. Nun ist auch nach 
dieser Richtung hin klares Recht geschaffen.

Eine weitere wesentliche Aenderung des bis
herigen Rechtszustandes bedeutet die Aufhebung von 
§ 361 Abs. 6 StrGB., der die Grundlage für die 
bisherige Reglementierung der Prostitution bedeutete 
und diese überhaupt m it Strafe bedrohte, wenn die 
„Weibsperson“ sich nicht unter polizeiliche Aufsicht 
stellte. Die neue Fassung dieses § 6 scheidet über
haupt nicht mehr zwischen Mann und Weib und 
bestraft nur den, der öffentlich in Sitte und Anstand 
verletzender oder anderer belästigender Weise zur 
Unzucht auffordert oder sich dazu anbietet. Die 
Prostituierte w ird künftig nach gleichen Rechts
grundsätzen behandelt wie alle anderen Menschen.
§ 4 gibt zweifellos die Möglichkeiten, asoziale Ele
mente durch Internierung im Krankenhaus unschäd
lich zu machen, solange sie die Gesundheit ihrer 
Mitmenschen gefährden. Dabei w ird kein Unterschied 
mehr zwischen Mann und Frau gemacht; es ist auch 
gleichgültig, ob die Unzucht zum Zwecke des Er
werbes, gewohnheitsmäßig oder nur gelegentlich be
trieben wird.

Demnach bedeutet das G. z. B. G. zweifellos nach 
vielen Richtungen einen Fortschritt. Neue, bisher 
im  deutschen Rechte nicht gekannte Grundsätze 
werden zum Schutze der Volksgesundheit eingeführt, 
alte nicht mehr zeitgemäße Vorschriften abgeändert 
und dem modernen Geiste angepaßt. Das Gesetz 
ist zur guten Stunde erlassen. Eine wesentliche 
Voraussetzung für den Erfolg ist nämlich jetzt ge
geben. Den geschlechtskranken Menschen vom 
Geschlechtsverkehr län ge re  Zeit abzuhalten, ist nicht 
leicht, weil w ir es hier m it einem der mächtigsten 
Triebe zu tun haben. Nun hat gerade in den letzten 
Jahren die Heilkunst bedeutsame Fortschritte gezeitigt, 
indem w ir, zumal bei der Syphilis, die Periode, 
während der der Patient ansteckend ist, wesentlich 
verkürzt sehen. Eine kurze Frist der Enthaltsamkeit 
ist bei strenger Handhabung des Gesetzes zweifellos 
zu erzielen, um so mehr, wenn man neben der A b 
schreckung durch angedrohte Strafen den anderen 
Weg nicht aus dem Auge läßt, den unsere moderne 
sozialhygienische Bewegung als ebenso wichtig wie 
den Erlaß von gesetzlichen Bestimmungen betrachtet, 
den Weg der Volksbelehrung und der Stärkung des 
sozialen Pflichtgefühls.

Scheidung schuldlos zerrütteter Ehen.
Von Rechtsanwältin Dr. E m m y R e h s te in -M e tz g e r ,  

Mannheim.

A uf S. 348 d. Bl. hat sich RGR. i. R. E r le r  m it 
der wieder hochaktuell gewordenen Frage der Er
leichterung der Ehescheidung beschäftigt. Die Autorität

des Verfassers zwingt zur Stellungnahme zu seinen 
Ausführungen.

Es mag auf sich beruhen, ob dem Bedürfnis 
nach Erleichterung der Ehescheidung mit Einführung 
des Scheidungsgrundes der sog. objektiven Ehe
zerrüttung allein hinreichend genügt ist. In  der 
Fassung, die Erler dem neueinzuführenden Scheidungs
paragraphen gibt, kann m. E. eine befriedigende 
Lösung nicht gefunden werden.

Zu den klagebegründenden Tatsachen, für die 
der Kläger beweispflichtig ist, gehört nach der 
Erlerschen Fassung des § 1568 a auch, daß keinen 
der beiden Ehegatten an der Zerrüttung der Ehe ein 
Verschulden trifft. Die Schuldfrage wäre also in 
jedem Scheidungsprozeß aus § 1568 a zu prüfen, 
wenn auch nur ihrer negativen Seite wegen. Schon 
dies scheint nicht zweckmäßig und nötig. Welches 
Interesse aber die Rechtspflege an der Erörterung 
der oft so prekären Schuldfrage haben soll, wenn 
die Parteien selbst nicht darauf abstellen wollen, ist 
nicht einzusehen. Die Behandlung der Schuldfrage 
verschärft nur die Prozeßführung und damit die 
Kampfstellung der Gatten.

Dann aber: Nach der erwähnten Fassung des 
§ 1568 a kann der Ehegatte, der selbst die Zerrüttung 
der Ehe verschuldet hat, keinesfalls die Scheidung 
verlangen. Insoweit würde es bei dem seitherigen 
Rechtszustand verbleiben. Für den unschuldigen Teil, 
der allein die Scheidung verlangen kann, sind oft 
Erwägungen wirtschaftlicher Natur entscheidend dafür, 
ob er die Scheidungsklage erhebt oder nicht, be
sonders wenn die Frau der unschuldige Teil ist. 
Das ist angesichts der Regelung, die das BGB. in 
vermögensrechtlicher Beziehung für den Fall der 
Scheidung gibt, nur zu begreiflich. Die Aufrecht
erhaltung solcher Ehen ist aber dem Ansehen der 
Ehe als Rechtsinstitut und noch mehr der Sittlichkeit 
in  der Ehe nur schädlich. Es sollte deshalb auch 
dem schuldigen Teil die Möglichkeit gegeben werden, 
sich scheiden zu lassen, und der unschuldige Teil 
müßte durch Umgestaltung vor allem der vermögens
rechtlichen Folgen der Scheidung vor unbilliger 
Schädigung geschützt werden.

Die Scheidung auf Grund bloßer Zerrüttung soll 
ferner nur zulässig sein, wenn die häusliche Gemein
schaft der Ehegatten seit mindestens 1 Jahr auf
gehoben ist. Zweifellos würde diese zeitliche Be
schränkung leichtfertige Scheidungen weithin hindern. 
Es ist aber zu befürchten, daß dann die Ehegatten 
versuchen würden, die Scheidung in  anderer Weise 
früher herbeizuführen. Es muß doch nachdenklich 
stimmen, daß derzeit wegen des böslichen Verlassens 
so wenig geschieden wird, obwohl dieser Tatbestand 
die Scheidung in  der vornehmsten Form und ohne 
jedes Prozeßrisiko ermöglicht, wenn nur die Fristen 
eingehalten sind. Man weiß, daß Konventional- 
scheidungen nach dem geltenden Recht möglich sind. 
Wenn nun zu diesemZweck meist nicht der Scheidungs
grund des böslichen Verlassens, sondern irgendein 
anderer gewählt wird, so liegt die Ursache nur darin, 
daß die einmal zur Scheidung entschlossenen Gatten 
die Durchführung des Scheidungsprozesses nicht auf 
über 1V2 Jahre hinausgezögert haben wollen. So 
würde m it dem neuen Scheidungsgrund, wenn er 
die vorgeschlagene zeitliche Beschränkung erhält, 
nicht einmal das eine und vielleicht Notwendigste 
erreicht, daß die Ehen wieder secundum legem und 
nicht praeter und contra legem geschieden werden.

Erler w ill weiter die Scheidung nur dann ermög
lichen, wenn dem klagenden Ehegatten die Fort-
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Setzung der Ehe nicht zugemutet werden kann. Er 
betont, daß die im Rahmen des § 1568 erfolgte 
höchstrichterliche Rechtsprechung zu der Zumutungs
frage den Weg weist, um mißbräuchlicher Anwendung 
des neuen Scheidungsgrundes vorzubeugen. Das RG. 
hat wiederholt ausgesprochen, u. a. in  der Entsch. 
v. 21. Sept. 1922 (JW. 1923 S. 372), daß es beim 
Vorhandensein gegenseitiger Verfehlungen dem Er
messen des Gerichts überlassen ist, wie es sich zur 
Zumutungsfrage stellen w ill. Ueberträgt man diesen 
Grundsatz von der Scheidungsklage aus schuldhafter 
Zerrüttung auf die Klage aus schuldloser Zer
rüttung, so bedeutet dies, daß lediglich an Stelle 
der Abwägung des beiderseitigen Verschuldens die 
Abwägung der beiderseitigen Verursachung zu treten 
hat. Haben beide Teile die Zerrüttung der Ehe ver
ursacht, was, abgesehen von den psychopathischen 
Grenzfällen, meist der Fall sein wird, so hat das 
Gericht darüber zu befinden, ob es im einzelnen 
Fall b illig  erscheint, dem klagenden Ehegatten im 
Hinblick auf sein eigenes Verhalten die Fortsetzung 
der Ehe zuzumuten oder nicht. Damit würde wieder,

schon jetzt bei Anwendung des § 1568, das 
Prozeßrisiko hemmend wirken, und die Gerichte 
hätten es in  der Hand, auf dem Weg über die 
Zumutungsfrage auch die Scheidung aus § 1568 a 
mehr oder weniger zu erschweren. Richtiger wäre 
es, an Stelle der von Erler vorgeschlagenen Fassung 
efrva die zu wählen, daß auf Scheidung geklagt 
Werden kann, wenn eine so tiefe Zerrüttung des 
ehelichen Verhältnisses eingetreten ist, daß eine dem 
Wesen d e r Ehe entsprechende Wiederherstellung 
der ehelichen Gemeinschaft nicht zu erwarten ist.

Aus dem Ausgeführten ergibt , sich, daß der von 
Erler vorgeschlagene § 1568 a dem auch von ihm an- 
mkannten Bedürfnis nach Erleichterung der Scheidung 
nicht genügt. Noch deutlicher w ird dies, wenn man 
die von ihm vorgeschlagene Ergänzung des § 1574 
Abs. 1 ins Auge faßt.

Erler stellt auch bez. der Folgen einer wegen 
objektiver Zerrüttung erfolgten Scheidung auf die 
Schuldfrage ab, so daß die Vorschriften des BGB. 
bez. der Wirkungen der Scheidung auch für den 
neueinzuführenden Scheidungsgrund Geltung behalten.

Die Ehe w ird aus § 1568 a, also ohne Verschulden 
des einen oder anderen Teils, geschieden; — dennoch

Erler in  dem U rte il einen Schuldspruch haben. 
,r  wählt in  seiner Fassung nicht einmal die Form 

®mer S ch u ld fik tion . Er knüpft auch nicht an 
S 1583 BGB. an, obwohl die Scheidung der Ehe 
Wegen Geisteskrankheit — als dem einzigen un
verschuldeten Scheidungsgrund des BGB. — die 
Parallele zu dem neu einzuführenden Scheidungs- 
Spmd bildet. Keinesfalls kann in  einem Urteil, das 
me Ehe ohne Verschulden eines der Ehegatten 
scheidet, eine Schuldigsprechung erfolgen, wie in 
einem Urteil, das aus Verschulden scheidet — und 
mcfrts anderes w ill Erler. Es ist nicht jedermanns 
r acbe, sich im Urteil eine Schuld zusprechen zu 
assen, die einen tatsächlich nicht tr ifft; man weiß 

dies zur Genüge aus der Praxis der Konventional- 
scheidungen.

So wie Erler die Einschaltung zu § 1574 Abs. 1 
abt, muß derjenige, der sich die Einführung des 

neuen Scheidungsgrundes zunutze machen w ill, in 
erWeise dafür büßen, daß er als der schuldige Teil

behandelt wird.
E>ie Folgen dieserBehandlung als allein schuldiger

Teil sind aus dem BGB. bekannt. Die Scheidung 
aus § 1568 a belastet demnach den klagenden Ehe
mann wirtschaftlich immer, wenn die Ehefrau sich 
nicht m it der Scheidung einverstanden erklärt. Damit 
w ird die Bedeutung des neu einzuführenden Scheidungs
grundes weiter herabgemindert. Nur wer kapital
kräftig genug ist, um für zwei Haushaltungen aufzu
kommen, könnte die Scheidung aus § 1568ariskieren!

Vom Standpunkt des weiblichen Teils aus wären 
die Folgen der von Erler vorgeschlagenen Regelung 
noch ungünstigere. Auch wenn man weit davon 
entfernt ist, die Ehe als Versorgungsanstalt für den 
weiblichen Teil anzusehen, so kommt man doch um 
die Tatsache nicht herum, daß die wirtschaftliche 
Existenz der Frau in  ganz anderem Maße von der 
Ehe abhängt als die des Mannes. Deshalb ist die 
Frau für den Fall der Scheidung in ganz anderem 
Maße als der Mann auf den Unterhaltsanspruch gegen 
diesen angewiesen, insbes. solange die wirtschaftliche 
Lage der geschiedenen Frau nicht durch Umgestaltung 
des Güterrechts verbessert wird. Hält man sich 
dies vor Augen, so w ird man unschwer Voraussagen 
können, daß die Frauen von dem § 1568 a in  der 
Erlerschen Fassung überhaupt nur in  seltenen Aus
nahmefällen Gebrauch machen würden, dann nämlich, 
wenn es sich um wirtschaftlich völlig gesicherte 
Frauen handelt. Denn würde die Frau aus § 1568a 
klagen, und wäre selbst der Beklagte m it der Scheidung 
einverstanden, so würden doch beide Teile für schuldig 
erklärt werden, und die Frau hätte damit keinerlei 
Unterhaltsansprüche an den Mann.

So geht es also m. E. nicht. Es scheint an
gesichts der Konsequenzen des Erlerschen Vorschlags 
die Regelung der Folgen der Scheidung praktisch 
noch wichtiger, als die Ausgestaltung der Voraus
setzungen des neuen Scheidungsgrundes. Zunächst 
w ird zu sagen sein, daß in  einem Scheidungsprozeß 
aus § 1568 a die Schuldfrage grundsätzlich auszu
scheiden ist. Wünscht der Kläger ein Eingehen auf 
die Frage der Schuld, so kann er dafür sorgen, 
indem er die Scheidungsklage in  erster Linie auf 
§ 1568 und vorsorglich auch auf § 1568 a stützt. 
Stützt der Kläger die Klage nur auf § 1568 a, so 
besteht kein hinreichendes Interesse daran, daß gegen 
seinen Willen die Schuldfrage aufgeworfen wird, es 
sei denn, daß der bekl. Teil einen entsprechenden 
Antrag stellt. Dies muß ihm zugebilligt werden, 
weil es gerechtfertigt ist, daß die Folgen einer 
Scheidung aus § 1568 andere sind als die der 
Scheidung aus § 1568a. Auf Antrag des Beklagten 
wäre demnach im  U rteil auszusprechen, daß der 
Kläger die Schuld an der Scheidung trägt, wenn er 
w irklich die Zerrüttung der Ehe verschuldet hat. 
Für diesen Fall würde es bei den seitherigen W ir
kungen der Scheidung verbleiben. W ird dagegen 
keiner der Ehegatten für schuldig erklärt, so muß 
sowohl bez. der Unterhaltsfrage wie der Frage der 
Verteilung der elterlichen Gewalt eine von den Vor
schriften des BGB. abweichende Regelung Platz 
greifen. In  der Denkschrift des Bundes Deutscher 
Frauenvereine „Zur Umgestaltung des Rechts der 
Ehescheidung und der elterlichen Gewalt“ (Berhn 1923) 
w ird als § 1579a vorgeschlagen:

„Is t keiner der Ehegatten für schuldig erklärt . . . ., 
so ist, wenn einer von ihnen außerstande ist, sich selbst 
zu unterhalten, der andere Ehegatte insoweit zum Unterhalt 
verpflichtet, als es die B illigke it nach den Umständen, 
insbes. unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und V er
mögensverhältnisse der Ehegatten erfordert . . . .“

3
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Diese Lösung halte ich von allen m ir bekannt
gewordenen für die glücklichste.

Soviel ist sicher: Die Folgen der auf Grund 
objektiver Zerrüttung der Ehe ausgesprochenen 
Scheidung müssen andere sein, als die Folgen einer 
wegen Verschuldens des einen oder des anderen 
Teils geschiedenen Ehe. Dies ist um so notwendiger, 
als die Bestimmungen des BGB. über die Unterhalts
ansprüche geschiedener Ehegatten und die Verteilung 
der elterlichen Gewalt schon in  den Fällen schuld
hafter Scheidung nicht befriedigen. Es wäre, wie 
auch weithin anerkannt wird, dringend erforderlich, 
die Wirkungen der Scheidung auch für die bisher 
geltenden Scheidungsgründe zu überprüfen. Keines
falls aber dürfen nun diese Bestimmungen unüber- 
prüft auch für den neu einzuführenden Scheidungs
grund übernommen werden. Lieber keine Erweiterung 
der Scheidungsgründe als eine Erweiterung in  der 
Form, wie es Erler haben w ill.

Juristische Rundschau.
An den Ostertagen habe ich ein Buch gelesen, 

das einen gewaltigen Eindruck hinterließ. Ich stehe 
immer noch unter seinem Einflüsse. Das sind die 
E r in n e ru n g e n  und D o k u m e n te  vo n  P r in z  
M ax vo n  Baden. Es w ird viel umstritten werden. 
Alle die, deren Fehler und Sünden es aufdeckt, 
werden sich zur Wehr setzen. H ier w ird der späteren 
Geschichtsschreibung das Richteramt zufallen. Wer 
es aber auch sei, keiner w ird das Buch lesen, ohne 
mitgerissen zu werden. Es ist nicht im  leidenschaft
lichen Tone gehalten. Im  Gegenteil. Obwohl es 
bestimmt ist, dem deutschen Vo lk „ in  der Oeffentlich- 
keit Rechenschaft abzulegen“ , blieb der Verfasser von 
Anfang bis zu Ende sachlich und ruhig. Er läßt 
statt seiner sehr oft andere in  ihren Berichten und 
Briefen sprechen. Durch das ganze Werk aber 
zittert die Bewegung einer vornehmen Seele, die 
schmerzerfüllt auf das Leiden des Vaterlandes zurück
blickt. Prinz Max teilt das Kassandraschicksal aller 
derer, die das Unglück kommen sahen und vergebens 
die warnende Stimme erhoben. Es gehörte eine 
gewaltige Selbstüberwindung dazu, daß er, nachdem 
sein Rat nicht beachtet war, in  der letzten Stunde, 
bei fast hoffnungsloser Lage, sich dem Vaterlande 
nicht versagt hat und m it seinem Namen die durch 
harte Notwendigkeit erzwungenen Schritte deckte. 
Vielleicht fragt man, was die Gefühle, die das Buch 
des Prinzen in  m ir erweckte, m it dem Juristen zu tun 
haben. Wenn man unmittelbare Beziehungen zum 
Rechte w ill, so verweise ich auf die Berichte am Anfang 
über die Knegsgefangenenfürsorge. Sie bieten das 
Material für eine völkerrechtliche Regelung dieses 
traurigen Punktes der Kriegführung. Die späteren 
Teile zeigen die Notwendigkeit der rechtzeitigen 
Reform der Verfassung. Sie dienen zur Auslegung 
des öffentlichen Rechtes auch des heutigen Deutsch
lands. Wie zutreffend ist der Satz, daß Demokratie 
und Führerschaft sich nicht widersprechen. Das 
Buch wendet sich freilich nicht in  erster Linie 
an den Juristen, sondern an den Deutschen, an den 
Menschen. Aber ein rechter Jurist ist doch nur der, 
der auch für das, was den Deutschen und den 
Menschen angeht, ein offenes Ohr und ein m it
empfindendes Herz hat.

Die fra n z ö s is c h e R e g ie ru n g  hat ein doppeltes 
Gesicht. Das eine zeigt die Züge B r ia n d s , das 
andere die P o inca re s . Eine Zeitlang sahen w ir jenes,

jetzt taucht dieses wieder auf. Die V e rs tä n d ig u n g s 
b e s tre b u n g e n  sind zu einem Stillstand gekommen. 
Es erweist sich doch, daß die Hindernisse größer 
waren, als man annahm. Es mögen neue Ereignisse 
die Aufmerksamkeit der Führer in  Anspruch ge
nommen haben. Jetzt kam die Zeit Poincares wieder. 
W ir erinnern uns noch sehr wohl der Tage, in  denen 
er fast allwöchentlich bei Einweihungen von Denk
mälern oder anderen Anlässen eine Rede hielt. Dann 
rückte er in  das Ruhrgebiet ein. Am  2. Mai 1927 
hat Poincare im  Departement Meuse die erste Tagung 
der französischen Generalräte wieder zu einer 
Kundgebung benutzt. Was er über die innere Lage 
Frankreichs sagte, war für die französischen Hörer 
und Leser bestimmt. Der Kernpunkt lag hier in  
dem zweifellos richtigen Satze, daß eine Stabilisierung 
der Währung nicht ohne das Gleichgewicht im  Budget 
möglich sei. Das haben w ir in  Deutschland längst 
erprobt. Und wenn Poincare aus diesen Vorgängen 
etwas gelernt hatte, so mag man sich darüber freuen, 
auch wenn er die Quelle seiner Erkenntnis nicht 
angab. Das konnte er wohl schon darum nicht, 
weil der außenpolitische Teil wieder gegen Deutsch
land gerichtet war. Frankreich verlange, so sagt er, 
nur die regelmäßige Zahlung der Reparationen, wie 
sie im Dawesplan festgelegt ist, und den Schutz seiner 
Sicherheit. Dann werde auch die moralische A b 
rüstung kommen. Das heißt also, daß es weder 
eine Revision der Reparationsabrede noch eine 
Räumung des besetzten Gebietes gibt. Poincare 
kennt nur eines: die strikte Erfüllung des Vertrages 
von Versailles. Er ist für ihn das Heiligtum, an 
dem nicht gerüttelt werden darf. Wenn Poincare 
erklärt, Frankreich werde loyal seine Verträge er
füllen, wenn es auch die andere Seite tue, so sieht 
er immer noch nicht ein, daß das D iktat von Versailles 
eben kein Vertrag ist. Jetzt erst handelt es sich 
darum, den wirklichen Frieden zu schließen. Das 
kann man aber nicht, wenn man an dem Gewaltakt 
festhält, auch nicht, wenn man nachträglich diesen zu 
einem freiwilligen Verständigungsvertrag verwenden 
w ill. Seit dem Zwangsfrieden von Versailles sind fast 
acht Jahre verflossen. Seitdem hat eine andere A u f
fassung Platz gegriffen. Die Grundlagen jener Maß
nahmen haben sich als verkehrt erwiesen. E in neues 
Recht, das aus gegenseitigem Uebereinkommen entsteht, 
muß anstelle des aufgezwungenen treten. Das vorüber
gehende Auftauchen der Gesichtszüge Poincares in 
der französischen Regierung w ird daran nichts ändern.

Der B a lk a n  bleibt imm ernoch der H e rd  der 
B e u n ru h ig u n g . Sind es nicht mehr die Balkan
völker selbst, so sind es europäische Großstaaten, 
die eine Probe ihrer Macht auf diesem Gebiete ver
suchen. Jetzt ist Italien ander Reihe. Zuerst begann 
Mussolini m it einer Anklage gegen Jugoslawien. An 
der südslawischen Grenze sollten Vorbereitungen zu 
einem Angriffe gegen Albanien getroffen werden. Und 
Italien ist der Beschützer Albaniens. Jugoslawien war 
bereit, diesen Vorwurf durch eine internationale Kom 
mission prüfen zu lassen. Italien nahm den Vorschlag 
nicht an. Dann erboten sich Frankreich und England 
zu einer solchen Untersuchung der Vorgänge an der 
Grenze. Deutschland sollte dabei mitwirken. Auch 
das gefiel nicht. Dann wurde eine unmittelbare Ver
handlung zwischen den beiden beteiligten Staaten 
angeregt. H ier blieb die Aktion  stecken. Erledigt 
ist der Fall nicht. Vergebens hat man auf den 
Völkerbund gewartet. Er wäre nach seiner Satzung 
der berufene Vermittler zur Verhütung von Streitig-
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keiten unter seinen Mitgliedern. Man hörte nichts 
von ihm. Vermutlich fürchtete seine Leitung eine 
Zurückweisung durch Mussolini. Das hätte seinem 
Prestige einen stärkeren Stoß versetzt als sein Schweigen. 
Er ist ohnedies bei der italienischen Regierung 
nicht beliebt. Sie gibt von Zeit zu Zeit Meine 
Zeichen ihres Mißtrauens. So, wenn sie die Ueber- 
nahme einerStellung beim Völkerbunde durch Italiener 
von ihrer Genehmigung abhängig macht und sich 
den jederzeitigen Widerruf Vorbehalt. Das fließt aus 
einer grundsätzlichen Einstellung. Italien ist eine 
aufstrebende Großmacht. Es lechzt nach Ausdehnung. 
Seine überschüssige Bevölkerung braucht Arbeits
gebiete. Der Traum von dem wiedererstehenden 
Imperium romanum beherrscht die Gemüter. Darin 
liegt ein Teil des Erfolges Mussolinis in  seiner Heimat. 
Daraus fließt aber auch wieder die Notwendigkeit 
seiner Expansionspolitik. Für diese aber ist ein 
Bund aller Völker, der dem einzelnen Beschränkungen 
auferlegt, ein unbequemes Hindernis. So sehen wir, 
daß der Weltkrieg in  seinem Ergebnis zwar den 
Völkerbund hervorbrachte, zugleich aber auch ein 
Mitglied der Entente derart umgestaltete, daß es die 
anderen zu überflügeln sucht und dadurch zum 
Sprengstoff für den Völkerbund werden kann. Weder 
Frankreich noch England mögen daran gedacht 
haben, daß sie Italien an die Stelle des von ihnen 
gefürchteten und deshalb aufs äußerste bekämpften 
Deutschlands setzen.

Der R e ic h s f in a n z m in is te r  hat am 2.Mail927 
vor dem Verein Berliner Kaufleute und Industrieller 
e ine p ro g ra m m a tis c h e , v ie lb e a c h te te  Rede 
gehalten. Die Ausführungen über die Etats für 1927 
und 1928 gehören rein in  das finanzpolitische Gebiet, 
in  das finanzrechtliche spielt aber der Plan der Fort
führung der Steuerreform hinein. Eine grund
legende Vereinheitlichung und Vereinfachung der 
ganzen Steuergesetzgebung soll im  Reiche und in 
den Ländern erfolgen. Daunit hängt eine Neu
gestaltung des Steuerverwaltungsverfahrens zusammen. 
Das führt schließlich zu einer Vereinfachung der 
Organisation der Steuerbehörden. Eines der Gesetze 
soll die Vereinfachung des Verfahrens in  Steuersachen 
bringen. Dem w ird  sich sicher niemand widersetzen. 
Für w ird man es dem Steuerpflichtigen nicht ver
übeln, wenn er wieder, wie in  früheren Zelten, dabei 
auch einen stärkeren Rechtsschutz und eine Minderung 
der reinen Verwaltungsmacht erhofft. Zwei Rahmen
gesetze sollen für. die Grundsteuer, für die Gewerbe
steuer und für die Gebäudeentschuldung die gleichen 
Grundsätze im  Reiche zur Geltung bringen. Die 
Realsteuern werden dann nur bez. des Hundert
satzes in  Ländern und Gemeinden verschieden 
sein. Die Gebäudeentschuldungssteuer w ird in 
die Reichsverwaltung übernommen. Für alle Steuern 
ergeht vom Finanzamte ein Einheitssteuerbescheid. 
Durch diese scharfe Vereinfachung soll m it 
dem geringsten Aufwand der höchste Nutzeffekt 
erzielt werden. Gelingt dies wirMich, so werden 
auch die Gegner dieser Vereinheitlichung verstummen. 
Diese Reform w ird als dankenswerter Fortschritt 
gebucht werden. Man kann den Luxus einer kom
plizierten Organisation nicht verantworten, wenn m it 
schlichteren Mitteln dasselbe Ergebnis erreicht wird, 
nteressant war nun, daß am Schlüsse seiner Aus

führungen der Reichsfinanzminister zwar den Par- 
’kularismus ablehnte, aber vor dem Unitarismus 

warnte. Er redete zwar der Verewigung der dynasti

schen Gebilde nicht das Wort. Er verlangte jedoch 
eine vorsichtige Rücksichtnahme auf das historisch 
gewachsene deutsche Stammesbewußtsein. Seine 
eigenen Vorschläge wandern aber auf den Wegen 
der Vereinheitlichung des Reiches. Denn jede Ver
einheitlichung der Verwaltung stärkt die staatsrecht
liche Stellung des Reiches gegenüber den Ländern. 
Je mehr „Rahmengesetze“ , desto geringer ist die 
Selbständigkeit des Einzelstaates. Daß w ir dazu 
durch finanzielle Momente gezwungen sind, ändert 
an der Bedeutung dieses Vorganges nichts. Die 
Verhältnisse sind stärker als die Worte und Wünsche 
des einzelnen. Das geschichtliche Bewußtsein der 
Zusammengehörigkeit der einzelnen Teile des Reiches 
w ird daneben trotzdem bestehen. Dabei wird in 
einzelnen Fällen auch das „dynastische Gebilde“ 
mächtiger sein, als das untergegangene Stammes
bewußtsein. Die badische Heimat des Reichsfinanz
ministers w ird ihm dies gezeigt haben.

Unter dem Vorsitze des Senatspräsidenten 
N ie d n e r  hat der S ta a ts g e r ic h ts h o f  in  Leipzig 
über das V e rb o t  der V e re in e  W ik in g  und 
O ly m p ia  nach mehrtägiger Verhandlung erkannt. 
Für W iking wurde es aufrechterhalten, für Olympia 
aufgehoben. Ein Teil der Verhandlungen fand unter 
Ausschluß der Oeffentlichkeit statt. Was den Presse
berichten zugänglich war, zeigt ein objektiv ruhiges 
Verfahren. L ich t und Schatten waren gleichmäßig 
verteilt. Man hatte den Eindruck, als bemühe sich 
das Gericht sorgsam, während der Verhandlung 
keinerlei Stimmung für die eine oder andere Seite 
aufkommen zu lassen. In  der Begründung führte 
der Vorsitzende aus, weshalb das Urteil von dem 
ersten Erkenntnis des Staatsgerichtshofes in  der 
Meinen Besetzung abweiche. Dem jetzt v o ll
besetzten Staatsgerichtshof lag ein vollständiges 
Material vor. Er konnte auf Grund dessen zu dem 
Ergebnisse gelangen, daß der W iking unter das Verbot 
des § 14 RepublSchGes. fällt. Er sei sowohl Geheim
bund als staatsfeindlich. Das erstere ergebe sich 
aus dem Verschweigen seiner Ziele und aus dem 
Verlangen des unbedingten Gehorsams. Das letztere 
aus dem Ziele der Errichtung der D iktatur durch 
Propaganda und Beeinflussung des Reichspräsidenten. 
Für Olympia war der Zusammenhang m it W iking 
nicht genügend geMärt. Jedenfalls reichten hier die von 
der preuß.Regierung herangezogenenBeweise nicht zur 
Aufrechterhältung der Auflösung. Bei dieser Entsch. 
muß man nach den mitgeteilten Gründen annehmen, 
daß der Staatsgerichtshof richtig geurteilt hat. Das 
Gesetz zum Schutze der Republik besteht. Es muß 
daher durchgeführt werden. Bei der Verhandlung 
wurde der W ikingeid mitgeteilt: „W ir schwören — 
in  loderndem Haß — in  heiliger Liebe —- in  reinem 
Blut auf das rettende Schwert —- und schwören 

in  Treue zu tragen — die Fahne — den Führer 
Ehrhardt — w ir schwören — stürmen — der Stimme 
zu folgen — durch Tod und durch Trümmer —- 
ob die Feigen fliehen — die Erde ende — nur die 
feindliche Kugel — fällt uns und den E id“ . Es is 
gleichgültig, ob der Eid jetzt noch so geleistet w ir 
oder ob diese Formel abgeändert wurde. Aus diesem 
poetisch-historischen Schwur dürfte für manches sic 
ein milderes U rteil ergeben. Es liegt doch ein gu es 
Stück Romantik im  Blute der jungen Leute die sich 
an solchen Ergüssen berauschen. Geheimbunde m it 
dichterischem Einschläge sind wohl kaum ernstlich 
der Verfassung gefährlich. Aber wieder lernen, w ir
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von Poincare. Die „zahllosen militärischen Ver
bände“ Deutschlands bieten ihm die willkommene 
Verteidigung für die Aufrechterhaltung des fran
zösischen Heeres. Darum ist es besser, die Ver
bände nach A rt der W iking verschwinden. Sie nützen 
dem Vaterlande hierdurch mehr als durch ihre Existenz.

Das Schicksal der N o v e l le  zum A u fw e r tu n g s 
gesetz war vorherzusehen. Der Rechtsausschuß des 
Reichstags hat alle Anträge außer denvon der Regierung 
gestellten abgelehnt. Es tauchten wieder eine Reihe 
von Vorschlägen auf, solche auf weitgehende Um
gestaltung des Gesetzes, solche bescheidenen Inhalts. 
So das Verlangen der Sozialdemokraten, in  beson
deren Fällen eine Aufwertung bis zu 50%  zuzu
lassen, wenn es sich m it Rücksicht auf die Ver
mögenslage der beiden Vertragsteile als unabweisbar 
zur Abwendung einer groben Unbilligkeit erweist. 
A n  sich klingt dies sehr sympathisch. Im  Grunde 
ist es aber doch nur die Einführung des richter
lichen Ermessens m it einer Grenze nach oben auch 
für die Vermögensanlagen. Das hieße überall wieder 
den Streit und m it diesem die Unsicherheit hervor- 
rufen. Gewiß gibt es Fälle, in denen die Grenze 
von 25%  bei Vermögensanlagen gegen das Empfinden 
geht. Daß der reiche Schuldner und der verarmte 
Gläubiger sich gegenüberstehen, kommt vor. Mancher 
Hypothekengläubiger sieht m it Ingrimm den Haus
eigentümer im schuldenfreien Besitz des Hauses, das 
er m it seinem, des Gläubigers, Geld gekauft hatte. 
Und trotzdem, die deutsche Wirtschaft verträgt nicht 
zum zweiten oder dritten Male die Beunruhigung 
durch eine Wiederaufrollung des ganzen Problems. 
Der Reichswirtschafts- und der Reichsjustizminister 
warnten davor. Der Reichsbankpräsident zeigte die 
Gefahr der erneuten Kreditgefährdung. Schon die 
jetzt fast durchgeführte Aufwertung und die m it ih r 
zusammenhängende Berichtigung der Grundbücher 
habe hemmend auf den Wiederaufbau gewirkt. Die 
Zukunft fordert ih r Recht vor der Vergangenheit. 
Es bleibt nichts, als sich m it den traurigen Folgen 
der Inflation endgültig abzufinden.

Bei der zweiten Beratung des Bergetats im  preuß. 
Landtage sprach der preuß. Handelsminister auch 
über die eigenartige Ausübung des dem französischen 
Staate durch den Vertrag von Versailles überlassenen 
Rechtes an den K o h le n b e rg w e rk e n  des F isku s  
im  Saargeb ie te . Die französische Regierung hat 
einen Teil der Grubenfelder, die unter saarländischem 
Boden liegen, einer französischen, in  Lothringen Berg
bau treibenden Gesellschaft verpachtet. Diese gewinnt 
die Kohle von zwei auf lothringischem Boden nieder
gebrachten Schächten aus. Die Regierungskommission 
des Saargebietes soll dies. gutgeheißen haben. Darin 
liegt eine Schädigung des preuß. Staates und eine 
Beeinträchtigung seines Anspruchs auf Rückerwerb 
der Saargruben, sobald die Volksabstimmung zu
gunsten Deutschlands ausfällt. Das Recht Frankreichs 
an den Kohlenbergwerken der Saar ist ihm durch 
den FrV. verbürgt. Es sollte eine Entschädigung 
für die Zerstörung der Kohlengruben in Nordfrankreich 
sein. Das Recht ist nicht durch die Wiederherstellung 
dieser begrenzt. . Die Ursache ist nicht zur Befristung 
geworden. Es bleibt bei der im  Versailler Traktat 
angeführten Zeitbestimmung, auch wenn die Gründe 
für das Recht fortgefallen sind. Aber jedenfalls darf 
das Recht nicht mißbraucht werden. Der Rückfall 
der Gruben an Preußen verlangt die Behandlung der 
Bergwerke m it Rücksicht hierauf. Der Abbau der

Kohlenfelder vom Auslande aus widerspricht dem. 
Preußen kann die Rückgabe der Gruben in  dem Zu
stande fordern, in  dem sie bei ordnungsgemäßer 
Verwaltung sein müssen. Es kann die Beseitigung 
der von der Aktiengesellschaft Sarre et Moselle an
gebrachten Schächte fordern. Es hat Anspruch auf 
Entschädigung für die Nachteile, die aus diesem Be
triebe ihm erwachsen sind. Wo ist aber der Richter, 
der hierüber entscheidet? Wo ist die Stelle, die heute 
schon diesem Mißbrauch steuert? Wieder richten sich 
die Augen auf den Völkerbund. Er ist ja der eigent
liche Verwalter des Saargebietes. Auch in  kleinen 
Punkten könnte er für Ordnung und Recht sorgen. 
Man mag anerkennen, daß er auf vielen Gebieten 
des internationalen Verkehrs schon Gutes geleistet 
hat. Wo er aber den Uebergriffen einer der Sieger
mächte entgegentreten sollte, hat er bis jetzt auch 
stets versagt. Das ist ein ihm von der Erzeugung 
ab anhaftender Fehler. Es ist Zeit, daß er ihn ablegt.

Rechtsanwalt Dr. H a c h e n b u rg ,  Mannheim.

V e r m i s c h t e s .
Zur Frage der Zulässigkeit von Sperrmaßnahmen  

der K artelle hat das Kartellgericht am 17. Febr. 1927 
eine Entsch. gefällt, die von so grundsätzlicher Bedeutung 
ist, daß die wesentlichsten Teile der Begründung hier 
wiedergegeben werden.

Es handelt sich um einen Antrag des Nord-, West- 
und Mitteldeutschen Eisengroßhandels-Verbandes auf Ge
nehmigung einer Sperre gegenüber einer sächsischen Eisen
handlung. Dieser Antrag wurde aus folgenden Gründen 
zurückgewiesen:

„Der antragstellende Verband, ein Kartell i. S. des § 1, 
w ill m it kartellgerichtlicher Zustimmung seine Mitglieder ver
pflichten, die Belieferung der Antragsgegnerin so lange abzu
lehnen, als diese sich nicht durch Unterzeichnung des mehr
erwähnten Reverses denverbandsmäßig vorgeschriebenen Be
dingungen, insbes. beim Weiterverkauf unterwirft. Diese Maß
nahme soll die m it dem Stahlwerksverband geschlossenen Ex
klusivabreden gegenüber der Antragsgegnerin in  Kraft 
setzen und verhindern, daß künftig Mitglieder der Organi
sation, ohne vertragsbrüchig und straffällig zu werden, den 
Geschäftsverkehr m it der Antragsgegnerin aufnehmen oder 
fortsetzen können. Zur Rechtslage sei bemerkt, daß die 
Abmachungen zwischen den Stahlerzeugem und Händlern, 
die den Kreis der Lieferer und Abnehmer durch Exklusiv
klauseln abgrenzten, für die Teilnehmer dieser Verein
barungen zur Ablehnung eines Geschäftsverkehrs m it der 
Antragsgegnerin bisher noch nicht verpflichtend waren, 
weil die Organisation vor der Verhängung einer solchen 
Sperre, d. h. vor ihrer ausdrücklichen Erstreckung auf die 
Antragsgegnerin, die nach § 9 zu ihrer rechtlichen W irk 
samkeit erforderliche Einw illigung nicht erw irkt hat. Daher 
hätten auch die  ̂organisierten Werks- oder Großhändler
firmen, welche die Antragsgegnerin trotz ihrer Außenseiter- 
Stellung bisher beliefert haben, diese Belieferung nicht 
(unter Berufung auf ihre vertraglichen Bindungen) ablehnen 
können, ohne das Risiko, sich wegen ihrer M itw irkung an 
der Durchführung des Exklusivabkommens, also an einer 
kartellgerichtlich nicht genehmigten Sperrmaßnahme, der 
Bestrafung aus § 17 der KartVO. auszusetzen.

Das KartGer. war vor die Frage gestellt, ob gegen 
die nachgesuchte E inw illigung aus den in § 9 Abs. 2 als 
zwingend gezeichneten: volkswirtschaftlichen oder . privat
wirtschaftlichen Versagungsgründen Bedenken bestehen, also 
die beabsichtigte Maßnahme des Antragstellers eine Gefahr 
fü r das Gemeinwohl oder die Gesamtwirtschaft i. S. einer 
unbilligen Einschränkung der allgemeinen Wirtschaftsfreiheit 
(§ 4 Abs. 2) in sich schließt, oder ob die Sperre die w irt
schaftliche Bewegungsfreiheit der Antragsgegnerin unbillig 
einengen würde.

Bei Prüfung dieser Frage war davon auszugehen, daß 
der regelmäßige Zweck einer äußeren Verbandssperre auf
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die Gewinnung oder Bekämpfung des Außenseiters ge
richtet ist. Das ist auch das Ziel des Antragstellers, der 
die Antragsgegnerin zur Unterzeichnung des Verpflichtungs- 
schreibens, d. h. zum E in tritt in  die Rechtsstellung eines 
Vertragshändlers veranlassen oder sie im  Weigerungsfälle 
von dem Bezüge der Verbandsware ausschließen und damit 
als Konkurrenten ausschalten w ill. Der schwere w irt
schaftliche Nachteil, der die Antragsgegnerin treffen würde, 
wenn ih r durch die Sperre des Verbandes die Möglichkeit 
eines Bezuges der fü r ihren Geschäftsbetrieb nötigen Waren 
genommen würde, liegt zutage. Daß sie durch ih r bis
heriges Verhalten dem Antragsteller zu einem so scharfen 
Vorgehen ausreichenden Anlaß gegeben hat, ist nicht an
zuerkennen. Wenn sie beim Weiterverkauf die Karte ll
preise nicht innegehalten, sondern —  selbst nur um ein 
geringes —  unterboten hat, so war dies ih r gutes Recht, 
solange sie als freier Händler der Preisfestsetzung des 
Verbandes nicht, unterworfen war. Sie durfte, zumal als 
wirtschaftlich schwächerer Teil, ihren Wettbewerb m it der 
Organisation nach freier Entschließung einrichten, soweit 
sie hierbei die gute Sitte und Lauterkeit im  Geschäfts
verkehr nicht außer acht ließ. Mag sie auch von der 
kartellmäßigen Verpflichtung ihrer Lieferanten, andere als 
die durch Verpflichtungsschein gebundenen Abnehmer nicht 
zu beliefern, beim Bezüge der Ware Kenntnis gehabt haben, 
so kann sie allein daraus, daß sie ohne Rücksicht auf diese 
Bindung von diesem Lieferanten bezogen hat, der Vorw urf 
einer unerlaubten oder unlauteren Handlungsweise nicht 
treffen. Hinzukommt, daß die Lieferanten sich fü r eine 
Ablehnung der Belieferung der Antragsgegnerin auf die 
Ausschließlichkeitsabreden m it dem Stahlwerksverband, ohne 
das Risiko einer Bestrafung aus § 17 nicht berufen konnten, 
Weil die fü r eine solche Ablehnung erforderliche kartell
gerichtliche E inw illigung bisher nicht vorlag.

Wenn die Rechtsprechung den Tatbestand eines un
lauteren Wettbewerbes wiederholt in  Fällen als erfü llt an
gesehen hat, in  denen ein nicht durch Reversunterzeichnung 
verpflichteter Bezieher von Markenartikeln in  Kenntnis der 
den Lieferanten reversmäßig fü r den Weiterverkauf vor
geschriebenen Preisbindung die festgesetzten Preise unter
boten hat, so können diese Entsch., die zu einer Beur
teilung der Streitfälle aus kartellrechtlichen Gesichtspunkten 
keine Veranlassung gefunden haben, auf das Verhalten der 
Antragsgegnerin nicht verwertet werden. In  vorl. Falle 
handelt es sich nicht um luxusähnliche Markenartikel, 
deren gleichwertiger Bezug aus anderen Quellen möglich 
Ware, sondern um Gegenstände des notwendigsten W irt
schaftsbedarfs, die ausschließlich auf dem Wege über die 
Absatzorganisation des Stahlwerksverbandes beziehbar sind. 
Oor freihändige Erwerb dieser Gegenstände kann nicht 
dadurch zu einem unlauteren gestempelt werden, daß der 
Erwerber von irgendwelchen ihn selbst nicht bindenden 
Abreden über den Weiterverkaufspreis Kenntnis erlangt 
hat. Es ist anerkannter Rechtssatz, daß auch gegen den 
Erwerber aus der Kenntnis solcher bloß obligatorisch 
Wirkender Veräußerungsbeschränkungen Ansprüche auf Her- 
ausgabe der Ware oder auf Schadensersatz nicht hergeleitet 
Werden können.

Sowenig hiernach der Antragsteller ein unlauteres 
Geschäftsgebaren der Antragsgegnerin fü r seine Sperr- 
^aßnahme zum Anlaß nehmen kann, sowenig kann er sie 

a® h rechtfertigen, daß die Antragsgegnerin die Ueber- 
oahine der Reversverpflichtungen aus Eigennutz verweigere, 
den sie hinter den höheren Zielen der Gesamtorganisation: 
der Sanierung des Eisengroßhandels, Erleichterung der 
weparationslasten durch Aufbesserung der Preise, Hebung 
des Exports, Festigung der deutschen W ährung und E r
höhung der Steuerkraft zurückstellen müsse. Die Antrags
gegnerin hat als freier Händler das Recht, durch Unter
bietung der Kartellpreise ihren Verdienst zu suchen. Dieses 
Weben darf nicht anders bewertet werden als die Be
gebungen des antragstellenden Verbandes, die nach seinen 
eigenen Angaben darauf hinauslaufen, dem Eisengroßhandel 
bach Jahren der Ertragslosigkeit wieder eine angemessene 

ente zu sichern. E in verwerflicher Eigennutz ist hiermit 
dicht dargetan.

Wenn die Antragsgegnerin die weiter angegebenen

Ziele des Zusammenschlusses in  der Eisenwirtschaft nicht 
anerkennen w ill, so w ird auch die beabsichtigte Bezugs
sperre wie überhaupt irgendein Zwang nichts ändern können.

Als einziger Anlaß für die Verhängung der Sperre 
verbleibt demnach die Tatsache, daß die Antragsgegnerin 
außerhalb der Organisation und im  Wettbewerb m it ih r 
sich als freier Händler betätigt. Es fragt sich nur noch, 
ob die der Beseitigung dieses Zustandes dienende Sperre 
etwa deshalb nicht als „unb illig “ anzusehen ist, weil der 
Antragsgegnerin zugemutet werden kann, die Bedingungen 
des Reverses auf sich zu nehmen. Das verneint das 
KartGer. Hierbei mag auf sich beruhen, ob die Antrags
gegnerin nach Art, Lage und Umfang ihres Geschäfts
betriebes gegenüber ihren jetzigen Verhältnissen durch Einr 
gehung der Reverspflichten größere wirtschaftliche Schäden 
erleiden würde, die eine Versagung der E inw illigung auf 
Grund der zweiten Alternative des § 9 Abs. 2 rechtfertigen. 
Die E inw illigung ist schon deshalb zu versagen, weil der 
Versuch des Antragstellers und des an seinen Interessen 
unmittelbar beteiligten Stahlwerksverbandes, den noch nicht 
den Verbandsbedingungen unterworfenen freien Eisenhandel 
durch Ausübung des Sperrzwangs in  die Absatzorganisation 
des Stahlwerksverbandes hineinzuziehen, eine unbillige Ein
schränkung der wirtschaftlichen Freiheit und Gefahr i. S. 
der ersten Alternative des § 9 Abs. 2 in sich schließt.

Nach dem Aufbau dieser Absatzorganisation nimmt der 
Stahlwerksverband eine den inländischen Eisenmarkt be
herrschende Stellung ein, die gegen ausländischen W ett
bewerb noch durch zwischenstaatliche Abkommen gesichert 
ist. Die kartellmäßige Angliederung des Großhandels an 
die Produzenten, die M itw irkung des Stahlwerksverbandes 
bei der Bestimmung der Teilnehmer an ihren Ausschließ
lichkeitsverkehr sowie die dem Stahlwerksverband bei der 
Preisbildung eingeräumten Machtbefugnisse haben den or
ganisierten Eisenhandel seiner Stellung als eines selb
ständigen Organs der Gesamtwirtschaft fast vö llig  beraubt; 
insbes. ist er nicht mehr in  der Lage, durch eigene w irt
schaftliche Tätigkeit zugunsten des Verbrauchers auf eine 
angemessene Preisregulierung hinzuwirken. Durch diese 
Verschmelzung beider Wirtschaftsstufen besteht angesichts 
ihrer monopolistischen Macht die Gefahr, daß die Ver
braucherinteressen gegenüber einem Preisdiktat des E r
zeugers nicht ausreichend geschützt sind. Hieran ändert 
nichts, daß fast der gesamte Eisengroßhandel die Bindungen 
der Organisation auf sich genommen hat. Ein großer Teil 
der Großhändler hat sich sicher nur wegen der Macht
stellung des Stahlwerksverbandes, und auf die m it einer 
Ablehnung fü r den Ablehnenden verknüpften wirtschaft
lichen Folgen dem Verbände ohne innere B illigung eines 
Systems angeschlossen, das die eigentliche kaufmännische 
Tätigkeit des Handels fast ganz ausschaltet.

Die in dem System liegende Gefahr für die A ll
gemeinheit kann nicht dadurch beseitigt werden, daß der 
Stahlwerksverband bisher eine maßvolle Preispolitik be
trieben hat und darauf bedacht war, die Ansprüche der 
Großhändler in  angemessenen Grenzen zu halten. Auf 
eine Prüfung dieser Preispolitik brauchte das KartGer. 
nicht einzugehen, da die VO. gegen den Mißbrauch w irt
schaftlicher Machtstellungen nicht nur bestehende Macht
mißbräuche bekämpfen, sondern ihnen durch geeignete 
Maßnahmen, bes. durch Ausübung der Präventivzensur des 
§ 9, Vorbeugen w ill. H iervon ausgehend, kann das KartGer. 
nicht durch einen behördlichen Akt die Betätigung einer 
privaten Monopolmacht unterstützen, die auf dem Gebiete 
wirtschaftsnotwendiger Artike l darauf abzielt, unter An
drohung schwerer Nachteile im  Wege des Zwangs einen 
freien Händler einer Organisation zuzuführen, in der er auf 
seine Selbständigkeit gegenüber dem Produzenten und den 
Verbandsgroßhändlem durch Anerkennung ihrer Verkaufs- 
Vorschriften im  wesentlichen verzichten und sich revers
mäßig bei beabsichtigten und unbeabsichtigten Zuwider
handlungen der Strafgewalt dieser Organisation unterwerfen 
soll. W er sich fre iw illig  einem solchen, die freie Kon
kurrenz vom Erzeuger bis hinab zum Verbraucher aus
schaltenden Wirtschaftssystem einfügen und in  dem be- 
zeichneten Umfange seine gewerbliche Freiheit vielleicht 
gegen einen müheloseren Gewinn —  hingeben w ill, kann
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hieran nicht gehindert werden. W er hingegen sich als 
Händler dem Zwange zur Unterzeichnung der Revers
bedingungen als einem unzulässigen E ingriff in  seine w irt
schaftliche Freiheit widersetzt, darf wegen dieser Weigerung 
einer seine Existenz bedrohenden Bezugssperre nicht aus
gesetzt werden.“

B e m e rk u n g e n  zu v o rs te h e n d e r  E n ts c h . Die 
zahlreichen Besprechungen dieser Entsch.1), die mehr eine 
w irtsch a ftsp o litis ch e  Stellungnahme als eine W ürdigung 
der rechtlichen Grundlagen und der Tragweite der Entsch. 
enthalten, sind z. T. geeignet, Mißverständnisse über die 
Stellungnahme des KartGer. zu einigen wichtigen Fragen der 
KartVO. herbeizuführen. Es erscheint deshalb —  ohne daß auf 
irrige, auf unrichtiger W ürdigung von statistischem Material 
beruhende Vorstellungen einzelner K ritike r über eine ver
meintliche Tendenz des KartGes. näher eingegangen werden 
soll —  zweckmäßig, auf folgendes hinzuweisen:

1. Das KartGer. hat niemals zu der Annahme V er
anlassung gegeben, daß es als Folge der Versagung einer 
Sperrgenehmigung den „Kontrahierungszwang“ ansehe, also 
die Kartellm itglieder nun g e z w u n g e n  wären, m it jedem 
Außenseiter auf dessen Verlangen einen Geschäftsverkehr 
zu den von dem Verbände fü r die Mitglieder festgesetzten 
Preisen und Bedingungen zu eröffnen und zu unterhalten. 
Das Gegenteil ist ausdrücklich ausgesprochen. Schon in 
der eine Sperrgenehmigung versagenden Entsch. v. 8. Aug. 
1925 (Nr. 61 d. Samml. d. KartSt.) w ird ausgeführt:

„Zwar steht ih r (der Kohlenhändler-Vereinigung) wie 
jeder anderen Personenvereinigung das Recht zu, den 
Kreis ihrer Mitglieder nach eigenem Ermessen zu be
schränken, auch kann keines ih rer M itglieder gezwungen 
werden, m it der Firma A. in  Geschäftsverkehr zu treten; 
dagegen fehlt es an einem zureichenden Grunde, der die 
Vereinigung berechtigt hätte oder berechtigte, durch Aus
übung des Organisationszwanges die Firma A. tatsächlich 
von der Betätigung auf diesem Wirtschaftsgebiete gänzlich 
auszuschließen oder sie in ihrer wirtschaftlichen Be
wegungsfreiheit unbillig  einzuschränken.“

In  der Entsch. v. 24. Juni 1926 (Nr. 78 d. Samml. d. 
KartSt.) w ird  gesagt:

„D ie Versagung der Sperre bedeutet keineswegs, daß 
die gebundenen Großhändler nunmehr gezwungen sind, 
die Firma X  zu beliefern; es steht jeder dieser Firmen 
frei, sich darüber schlüssig zu machen, ob sie der Firma
die Lieferung der Kohlen ve rw e ig e rn .............oder die
Firma b e lie fe rn .............w ill. “

Auch die Entsch. v. 17. Febr. 1927 sagt nur, daß die 
kartellierten Unternehmer bei Vermeidung einer Ordnungs
strafe aus § 17 nicht berechtigt seien, sich fü r die —  in 
ihrem freien Ermessen stehende —  Ablehnung einer Be
lieferung des Außenseiters auf den Ausschließlichkeits
vertrag, d. h. auf die verbandsmäßige Sperre, auf Zwang 
durch ihre Organisation zu berufen. Die Stellungnahme 
des KartGer. ist also in  diesem Punkte ganz klar: Bei 
Versagung der Sperrgenehmigung weder Zwang des E in
zelnen zur Abstandnahme von der Belieferung (Zwang zur 
Durchführung der Sperre), noch auch Zwang zur Belieferung 
(Kontrahierungszwang).

2. Die Entsch. stützt die Versagung der Sperr
genehmigung allein auf den ersten zwingenden Versagungs
grund des § 9 Abs. 2, also darauf, daß die Sperrmaßnahme 
die Gesamtwirtschaft oder das Gemeinwohl gefährden 
würde. In  der Auslegung dieses „Gefährdungsbegriffes“ 
liegt der eigentliche Kernpunkt der Entsch. H ier und im  
tiefsten Grunde in  der Gegnerschaft gegenüber § 9 und 
damit der lex lata überhaupt ist auch offenbar der eigent
liche Grund fü r die ablehnende Haltung eines Teils der 
K r it ik  zu suchen. Es handelt sich zuletzt um die Frage, 
ob dem KartGer. nach der KartVO. die Befugnis zusteht,

*) V g l. z .B . z u s t im m e n d :  L e w in s o h n ,  Voss. Ztg. N r. 134 
V. 20. M ärz 1927, D r. W i t t g e n s t e in e r ,  Berl. Tagebl. N r. 136 v. 
22. M ärz 1927, D r. D . im  F in.- u. Hand.-B l. d. Voss. Ztg. N r. 69 v. 
22. M ärz 1927, D r. T s c l i ie r s c h k y ,  W irtsch.-D ienst, Ham burg v 
1. A p r il  1927, H e ft 13, F rankf. Ztg. N r. 210 v. 20. M ärz 1927; a b 
le h n e n d :  D r. F r ie d lä n d e r ,  B erl. Tagebl. N r. 142 v. 25. M ärz 1927, 
D r. I s a v ,  KartRSch. 1927 H e ft 4 S. 273, G r i i n s c h i ld ,  Bank-Arcb. 
1927, 334, L u s t ig ,  Voss. Ztg. N r. 77 v. 31. M ärz 1927, V o g e l s te in ,  
Dtsch. V o lksw irt 1927 S. 830, B e rl. Börs.-Ztg. N r. 157 v. 3. A p r il  1927.

vorbeugend einem Wirtschaftssystem, in  dem das Gericht 
unter den gegebenen Verhältnissen eine Gefahr fü r die 
W irtschaftsfreiheit und die Allgemeinheit erkennen zu müssen 
glaubt, durch Ablehnung der Sperrmaßnahme eines auf 
diesem System auf gebauten Verbandes die staatliche Unter
stützung zu versagen. Die Entsch. bejaht diese Frage. 
Sie erblickt in  der zwangsweisen Durchsetzung einer un
eingeschränkten, Produktion und Handel vergemeinschaften- 
den, jeden Individualismus ausschaltenden Monopolmacht 
auf einem der Erzeugung und dem Vertrieb lebensnot
wendiger Gegenstände dienenden Gebiet an sich schon eine 
Gefährdung der freien W irtschaft und damit des Gemein
wohls, da eine so gestaltete Monopolmacht die Gefahr eines 
Mißbrauchs dieser Macht gegenüber dem schutzlosen 
Abnehmer und Verbraucher naherückt. Der Steigerung 
dieser Macht bis zu schrankenloser Herrschaft auf dem 
Markte positive Förderung zu versagen, indem es die der 
Niederkämpfung der letzten Außenseiter bezweckenden 
Sperren gegebenenfalls nicht genehmigt, findet sich das 
KartGer. durch § 9 ermächtigt. W irk lich  Stichhaltiges gegen 
diese Auffassung und Anwendung des § 9 neben §§ 4 und 
10 KartVO. scheint m ir bisher nicht gesagt zu sein, kann 
insbesondere angesichts des offenbaren Präventivcharakters 
des § 9 (vorherige Zustimmung) nicht aus der Ueberschrift 
der VO. hergeleitet werden.

3. Keine Stellung nimmt die Entsch. zu der Frage, 
ob das KartGer. eine Sperrgenehmigung nur beim Vorliegen 
einer der im  § 9 Abs. 2 KartVO. aufgeführten Voraus
setzungen oder auch aus sonstigen Gründen zu versagen 
berechtigt ist. Die Hereinziehung dieses Punktes in  die 
K r it ik  ist geeignet, vom eigentlichen Kernpunkt der Entsch. 
(Nr. 2) abzulenken. Da indessen auch dieser Gesichtspunkt 
in  der K r it ik  verwertet ist, erscheint es nötig, hervorzu
heben, daß die Entsch. jedenfalls nicht fü r die Ansicht in 
Anspruch genommen werden kann, § 9 begründe immer 
dann einen öffentlichen „Anspruch“ der Verbände auf E r
teilung der Sperrgenehmigung, wenn der Tatbestand einer 
der beiden Alternativen des Abs. 2 n ic h t  gegeben sei. 
Da die letzterwähnte Ansicht in  manchen Aeußerungen m it 
dem Anschein völliger Zweifellosigkeit vertreten w ird, darf 
darauf hingewiesen werden, daß diese Ansicht nichts weniger 
als unbestritten1) und auch vom KartGer. einer grundsätz
lichen Prüfung noch nicht unterzogen worden ist. Ein 
Anlaß dazu ist bisher im  KartGer. noch nicht hervorgetreten, 
und wenn in  einzelnen Entsch. gelegentlich von „Ausnahme
tatbeständen“ 2) und „von den beiden gesetzlichen3) oder 
zwingenden4) Alternativen“ gesprochen wird, so kann daraus 
ein Schluß auf die grundsätzliche Stellungnahme des Gerichts 
zu der Streitfrage kaum gezogen werden. Angesichts des 
weitreichenden Inhalts der beiden Ablehnungsgründe aus 
§ 9 Abs. 2 dürfte auch wohl nur selten Anlaß zur Prüfung 
der Streitfrage gegeben sein. Zweifellos i. S. der ablehnenden 
K r it ik  wäre die Auslegung des § 9 Abs. 2 nur, wenn es 
statt „die E inw illigung ist zu versagen“ im  Gesetz hieße 
„die E inw illigung ist n u r  zu versagen“ ; eine Fassung, die 
nahegelegen hätte, wenn man die in  ih r liegende E in
schränkung der Ermessensfreiheit des Gerichts hätte fest
legen wollen.

Senatspräsident Dr. K o p p e l,  Berlin.

Das 25jährige Bestehen der Industrie- und 
Handelskam mer zu Berlin (vgl. DJZ. S. 588) wurde am 
29. A p ril durch einen Festakt in  der Handelshochschule 
Berlin m it einem daran anschließenden Festessen in den 
Räumen der Handelskammer festlich begangen. Zahlreiche 
M inister des Reiches und Preußens sowie ein großer Kreis 
führender Männer aus den Parlamenten, aus Wirtschaft, 
Handel, Industrie, Landwirtschaft, der Justiz und Politik 
waren erschienen. Der Reichspräsident v o n  H in d e n b u rg  
hatte in  einem besonders warmen Glückwunschschreiben

1) V g l. dagegen u. a. in  eingehender Stellungnahme D r. L u c a s  
in  seinem Aufsatz „K a r te ll und Rechtsordnung“ (Ztschr. f. d. ges. 
Staatswiss. H e ft 3 S. 414), auch L e h n ic h - F is c h e r ,  § 9 Anm. 6, 
G o ld m a n n ,  JW . 24, 116.

2) Beschl. V. 9. M a i 1925 (Nr. 53 d. Samml.).
3) Beschl. v. 24. J u li 1925 (Nr. 59 d. Samml.).
4) Beschl. v. 17. Febr. 1927 (Nr. 85 d. Samml.).
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die großen Verdienste der Berliner Kammer zum Ausdruck 
gebracht, ebenso Reichskanzler Dr. M a rx . Der Präsident 
der Berliner Handelskammer, F ra n z  v o n  M e n d e ls s o h n , 
entwarf ein anschauliches B ild  von dem Werdegang der 
Kammer, und der Vizepräsident, Geh. Kommerzienrat 
Dr. C o n ra d  v o n  B o rs ig , schilderte die engen Zusammen
hänge von Wirtschaft, Recht und Staat, die sich in  der 
Berliner Kammer im  Laufe von 25 Jahren gezeigt hätten. 
E r erwähnte u. a„ daß im  Jahre 1926 nicht weniger als 
7259 Gutachten von ih r  erstattet wurden, außerdem 5561 
gerichtliche Gutachten. In  den zahlreichen Ansprachen winden 
die Verdienste der Handelskammer unter der unvergleich
lichen Leitung des Präsidenten Franz von Mendelssohn 
gewürdigt. Aus Anlaß der Feier wurde ih r vom Rektor 
der Handelshochschule, Prof. Dr. W e g e n e r, eine kunstvoll 
ausgestattete Adresse überreicht, während Staatsrat a. D. 
Dr. B u d d e  und JR. Dr. W a ld s c h m id t die Ehrenbürger
schaft der Handelshochschule verliehen wurde.

Die Kammer selbst hat anläßlich des Jubiläums eine 
interessante, inhaltsreiche, m it reichem Bilderschmuck 
versehene Festschrift erscheinen lassen, die auch für 
den Juristenstand vielseitiges Interesse beansprucht. Sie 
enthält Beiträge des Syndikus, Geh. JR. Dr. D o v e , über 
Entstehung und Entwicklung der Kammer und ihren 
organisatorischen Ausbau, von Syndikus, Staatssekretär a. D. 
M e y e r über die Berliner Börse seit Begründung der 
Handelskammer, von Syndikus, RA. M e y e r st e in  über die 
M itw irkung der Kammer an der Rechtsbildung und Rechts
findung, von Syndikus D r. W e is b a r t  über Ordnung des 
kaufmännischen Wettbewerbs und die Handelskammer, von 
Syndikus M ic h a lk e  über den Schutz der Firmenwahrheit 
durch die Kammer, von D irektor P a h l über die Verkehrs
beratung der Kammer, von Syndikus Dr. D e m u th  über 
die Handelshochschule Berlin, von Syndikus Dr. K n ip p  er 
über die kaufmännischen Schulen der K ammer, vonBibliotheks- 
direktor Dr. H o p p e  über deren Bibliotheken und Archive, 
von Syndikus Dr. W e is b a r t  über deren Wohlfahrtspflege. 
Den Schluß bildet ein Verzeichnis der Präsidenten, Vize
präsidenten, M itglieder und Oberbeamten seit ihrer Gründung 
und der Publikationstätigkeit der Industrie- und Handels
kammer zu Berlin und der Potsdamer Handelskammer. 
Besonders die beiden Abhandlungen von D o v e  und 
M e y e rs te in  sind von Interesse fü r den Juristenstand.

Forensisch=psychologische Gesellschaft zu Ham«
bürg. Am 25. März 1927 sprach Ministerialdirektor Dr. 
W u lf fe n ,  Dresden, über das U n b e w u ß te  im  V e r 
b re c h e r. Ausgehend von den Erfahrungen des A n g e r 
s te in -  und Frau Assessor D o n n e r-P ro z e s s e s  legte er 
dar, wie gerade diese Prozesse die Erkenntnis bestärkt 
hätten, daß die Seelenvorgänge, die zur Vorbereitung der 
Tat führten, die bei ih r selbst m itw irkten und die später 
die Täter beeinflußten, sich nicht restlos im  Bewußtsein, 
sondern z. T. im  Unbewußten vollzogen hätten. So liege 
®s bei jeder Straftat. Bewußtsein und Unbewußtes bilden 
ein untrennbares Ganzes, von dem durch die Aufmerksamkeit 
nur das bewußte Tun erkannt werde. M it B um ke  lehnt 
W u l f f en d ie Trennung von Bewußtsein und Unterbewußt
sein ab. Die Gesetze des Unbewußten kennen w ir nicht. 
Seine Auswirkungen kann man feststellen.

Elemente des Unbewußten sind die zahlreichen Instinkte, 
angeborene und vererbliche Reaktionen. Gefühl und W ille  
sind in  ihm gebettet. Auch der Denkprozeß vollzieht sich 
nicht immer ganz im  Bewußtsein. Im  Unbewußten 
schlummern all die Eindrücke, die fü r unsere Lebens
gestaltung von Einfluß waren. Aus dem Unbewußten 
schöpft der geniale Künstler, der D ichter; der Gelehrte 
verdankt ihm den Ursprung seiner Gedanken, die zu neuen 
Lehren werden.

Unbewußtes beeinflußt den Täter vor, bei und nach 
der Tat. Aus ihm heraus qu illt machtvoll der Affekt, der 
!s in  die Ausführung hinein das Bewußtsein übertönen 

'ann. Delikte aus Menstruations- und Schwangerschafts- 
s mmungen heraus bilden Beispiele dafür. Besonders stark 
'onnen sich solche Einflüsse bei Labilen und Psychopathen 
auswirken. Sie können zu Sexualdelikten, Brandstiftungen

usw. der Antrieb sein. Heimwehkranke unterliegen solchen 
Trieben. Bei Ueberempfindlichen sind sie Ursache sogar 
zum Selbstmord. Schreckreaktion, Handlung in  der Schlaf
trunkenheit, im  Schlafwandeln, Nachwirkungen des Traum
lebens, Suggestionswirkungen gehören dazu.

Im  Unbewußten schlummert der Gedanke zum Ver
brechen, ehe er Gestalt gewinnt. W e il w ir diese Vorgänge 
nicht genau erkennen können, w ird  manche Tat zum 
psychologischen Rätsel. Der Anreiz zur Tat, der im  bloßen 
Verbot liegt, der Reiz der Gefahr bei der Ausführung, der 
Trotz gegen die Rechtsordnung sind häufig unbewußt. Die 
objektiven Dinge haben Aufforderungscharakter (weil der 
Täter das Beil sieht, kommt es zur Ausführung). Im  U n
bewußten liegt der Einfluß der Familie, der sozialen Stellung 
usw. Der Einfluß all dieser Dinge kann zur psychologischen 
Spaltung der Persönlichkeit führen. Damit w ird  aber keine 
pathologische Unverantwortlichkeit begründet. Eine vor
sichtig und vernunftgemäß angewandte Tiefenpsychologie 
der Psychoanalyse kann hier zur Aufklärung der Motive 
der Tat förderlich wirken.

Nach der Tat beeinflußt das Unbewußte den Täter. 
Er muß sich zwangsläufig über die Tat äußern. Zufälle 
führen zu Zwangsassoziationen, die ihm zum Verräter 
werden (Schiller: Die Kraniche des Ibykus). Der Mörder 
kehrt zum Tatort zurück (Dostojewski in  „Schuld und 
Sühne“ ). Der Täter hat den Zwang, sich zeichnerisch oder 
schriftlich m it seiner Tat zu beschäftigen. E r flüchtet in  
ein Geständnis. Mancher Verbrecher verwahrt sorgfältig 
Gegenstände, die m it der Tat in  Beziehung stehen und 
sorgt so unbewußt fü r seine Ueberführung. Üeberall sucht 
die gequälte Seele triebhaft einen Ausweg zum Ausgleich 
gegen die Tat.

Dies alles muß der Richter wissen; er muß zur Er- 
griindung der Persönlichkeit und der Motive des Rechts
brechers sein Handeln psychologisch erfassen. Nur dann 
w ird er die Straftat wirksam durch sein U rte il treffen.

Staatsanwalt R o se , Hamburg.

L etzte  Einladung an die Deutschen Juristen zur
Teilnahm e an den beiden großen Tagungen:
1. Oesterreichlscher R ichtertag 1927. Im  Anschluß 

an unsere M itteilung S. 657 machen w ir noch einmal darauf 
aufmerksam, daß der Oesterreichische Richtertag, der vom 
26. bis 29. Juni in  W ie n  stattfindet, zugleich die Feier 
des 20jährigen Bestehens der Richtervereinigung sein wird. 
Die Tagung soll sich nicht nur auf die Richterschaft selbst 
beschränken; auch die Standesgruppen, m it denen eine 
enge Berufsarbeit verbunden ist, insbes. die Rechts- und 
Staatsanwälte und das Notariat, sind eingeladen, ebenso die 
gleichen Berufsstände vor allem aus Deutschland. Eine 
umfangreiche Festschrift w ird  den Teilnehmern überreicht 
werden. W ir  verweisen zugleich auf die eingehende E in
ladung auf S. 5 des Umschlages dieses Heftes m it der 
nunmehr jetzt feststehenden Tagesordnung.

2. Auch der 3. Deutsche Juristentag in der Tschecho« 
Slowakei, der in  R e ic h e n b e rg  (Böhmen) zu Pfingsten 
v. 4. bis 6. Juni stattfindet, sei nochmals allen deutschen 
Juristen zur Teilnahme empfohlen. W ir  verweisen auf die 
Tagesordnung S. 590 d. Bl. m it dem Bemerken, daß das 
dort angegebene Thema über die Ermessensstrafen ab
geändert wurde und nunmehr heißt: „Inw iefern ist das 
richterliche Ermessen im  Strafrecht zuzulassen?“ A ls Gut
achterverbleibt: Prof. D r. K ö h le r ,  Erlangen, als Referenten: 
P ro f.D r. G le is p  ach , W ien,undBezirksrichterD r.Rein o ld ,
Brünn. Eine weitere Vergünstigung für die deutschen T e il
nehmer ist dadurch bewirkt worden, daß gegen Vorzeigung 
der Teilnehmerkarte auf den tschechischslowakischen Bahnen 
eine Ermäßigung von 33%  fü r die H in- und Rückfahrt 
gewährt w ird. Die Pässe der ausländischen Teilnehmer 
werden von den tschechischen Konsulaten m it einer um 
50%  ermäßigten Gebühr visiert.

Mögen in  Reichenberg wie in  W ien sich auch viele 
deutsche Juristen aus Wissenschaft und Praxis zusammen
finden im  Interesse der Rechtsannäherung und zur V er
tiefung der gemeinsamen Standesvertretungen.
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Die Hauptversammlung des Deutschen Reichsver
bandes der Qerichtshiife, Gefangenen- und E n t-  
lassenenfürsorge findet am 1. Juni 1927 in  A u g s b u rg  
statt. M inisterialrat D e g e n , München, w ird  einen Vortrag 
halten über den Entwurf eines Strafvollzugsgesetzes.

Kriminalbiologische Gesellschaft. Diese neugegrün
dete Gesellschaft hält die erste Mitgliederversammlung zu 
Pfingsten 1927 in  W ie n  ab. Tagesordnung: 1. R e fe ra te : 
Prof. Dr. v o n  N e u re ite r :  Ueber den belgischen krim inal
biologischen Dienst; Obermedizinalrat Dr. V ie r n s te in :  
Typen des besserungsfähigen und des unverbesserlichen 
Verbrechers; Prof. Dr. L e n z : Probleme der Krim inal
biologie; Privatdozent Dr. S e e lig : Die Erm ittlung der 
Suggestibilität als Beispiel zur kriminalbiologischen Me
thodenlehre; Privatdozent Dr. F e ts c h e r : Aufgaben und 
Organisation einer Kartei der Minderwertigen. 2. B e r ic h t  
des geschäftsführenden Ausschusses und Beschlußfassung.
3. D is k u s s io n . Beginn der Referate Pfingstmontag, 
6. Juni 1927, 9 U hr im  Verhandlungssaal I I  des LG. in 
Strafsachen I, W ien V H I, Landesgerichtsstraße 11. 8 Uhr 
abends findet eine gesellige Zusammenkunft statt. A n 
meldungen zur Teilnahme bis 1. Juni 1927 an den Vors, 
der Gesellschaft, Hofrat, Prof. D r. L e n z , Graz, Goethestr. 7, 
erbeten.

Personalien. Aus dem Reichsgerichte sind aus
geschieden: die Reichsgerichtsräte Dr. W e rn e r  R o s e n 
b e rg  ( I I )  und Dr. B u ff .  In  diesen verlieren die Straf
senate zwei maßgebende Mitglieder. Insbesondere das 
Ausscheiden von RGR. Dr. Rosenberg bedeutet fü r die 
Strafrechtspraxis des höchsten Gerichtshofes einen schweren 
Verlust. Rosenbergs Name ist auch m it der Strafrechts
literatur eng verbunden. E r ist nicht nur Mitarbeiter an 
dem großen Kommentar zum StrGB. m it Ebermayer, Lobe 
und Eichelbaum, sondern auch der hochverdiente E r
neuerer und Bearbeiter eines der bekanntesten und be
liebtesten juristischen Kommentare, des schon in  17. Auflage 
erschienenen Kommentars von L o e w e -R o s e n b e rg  zur 
StrPO. Ein feiner Kenner strafprozessualer Vorschriften, 
hat er auch die DJZ. mehrfach durch zeitgemäße Beiträge 
bereichert. Nach seinem Ausscheiden aus dem Amte darf 
erhofft werden, daß er sich erst recht schriftstellerisch 
weiter betätigen w ird. Aus Anlaß des Ausscheidens von 
Rosenberg und Buff sind RGR. S c h m itz  zum ord. M it
glied und RGR. Dr. S c h w a lb  zum stellvertr. M itglied des 
Staatsgerichtshofes fü r das Deutsche Reich ernannt worden.
—  Kammergerichtsrat K o f fk a  wurde zum Ministerialrat 
im  Reichsjustizministerium ernannt. —  Einer der be
rühmtesten Rechtsgelehrten, Geheime Rat, Prof. Dr. 
E n d e m a n n , Heidelberg, begeht am 24. Mai seinen 
70. Geburtstag. Endemann hat sich um die Wissen
schaft und die Entwicklung, insbes. des BGB., bleibende 
Verdienste erworben. Sein großes Lehrbuch, in  zahlreichen 
Auflagen erschienen, gehört zu den anerkanntesten Werken. 
Es ist ein Handbuch, das die Wissenschaft nach vielen 
Richtungen maßgebend gefördert hat. In  jüngerer Zeit 
noch hat sich Endemann, abgesehen von zahlreichen kleineren 
Abhandlungen und Schriften, durch seine Grundrisse des 
Erbrechts und des römischen Privatrechts sehr verdient 
gemacht. Auch als Lehrer und Führer hat er sich in seiner 
segensvollen W irksamkeit um die heranwachsende juristische 
Jugend hochbewährt. Unsere DJZ. begrüßt ihn als einen 
alten Freund und hochgeschätzten Mitarbeiter und spricht 
die Hoffnung aus, daß die Wissenschaft aus seiner geist
reichen Feder noch viele Förderungen erfahren möge!
—  Geh. JR., Prof. D r. M it te r m a ie r ,  Gießen, w ird  am 
29. Mai 60 Jahre alt. Geb. in  Heidelberg, ein Enkel des 
großen Kriminalisten C. J. A. Mittermaier, machte er nach 
seinen Prüfungen lange Studienreisen nach Amerika, Eng
land, Frankreich, wurde 1897 PrivDoz. und 1899 ao. Prof, 
in  Heidelberg. Im  Jahre 1900 folgte er einem Rufe als 
ord. Prof, nach Bern und kam als solcher 1903 nach Gießen. 
Mittermaier verdankt die Strafrechtswissenschaft viele aus
gezeichnete Arbeiten. Erwähnt seien nur die über die Partei
stellung der Staatsanwaltschaft, die MilitärstrafgerichtsO.,

die Deportation, den bedingten Straferlaß und seine 
ausgezeichneten Beiträge in der „Vergl. Darstellung des 
Deutschen und Ausländischen Strafrechts“ . H ier und 
anderwärts hat er sich vorwiegend m it den wichtigen 
Fragen der Sittlichkeitsdelikte im  Strafrecht beschäftigt. In  
d e r lK V . hat er oft maßgebend das W ort genommen, ebenso 
in  unserer DJZ. zu aktuellen strafrechtlichen Fragen. —  
Der deutsche Botschafter in  Washington, Frhr. v o n M a ltz a n ,  
wurde von der Univ. in  Milwaukee zum Ehrendoktor der 
Rechte ernannt. —  Im  A lter von 70 Jahren verstarb der 
frühere Präsident des I I .  Strafsenats beim RG. Dr. S c h m id t. 
E r war 1. Vors, des neugeschaffenen Staatsgerichtshofes 
zum Schutze der Republik und ein sehr angesehenes 
M itglied des höchsten Gerichtshofes. —- Unerwartet verstarb 
in  München Reichsfinanzrat a. D. Dr. H e c k e r. Jurist von 
Hause aus, wurde er 1901 zum RegRat, 1911 zum Geh. 
FinanzR. im  preuß. Finanzministerium ernannt und trat 
1918 als M itglied in  den Reichsfinanzhof ein, dem er bis 
1925 angehörte. —  Nur -wenige Monate nach seinem 
70. Geburtstage, den er noch in  voller Rüstigkeit begehen 
konnte, ist Geh. JR. Dr. E d w in  K a tz , Berlin, plötzlich 
verstorben. M it ihm ist einer der angesehensten Anwälte 
heimgegangen, zugleich ein Mann, den auch das Ausland 
stets im  hohen Maße anerkannt hat. Auf den Gebieten 
des geistigen und gewerblichen Rechtsschutzes hat sich 
Katz allerseits größte Anerkennung erworben und die 
Wissenschaft reich befruchtet. E r gehörte zu den Gründern 
des Deutschen Vereins zum Schutze des gewerblichen 
Eigentums und war Gründer der Gesellschaft für W elt
markenrecht, deren I. Vors, er war. Sein W erk über das 
Weltmarkenrecht ist eine wissenschaftliche Leistung ersten 
Ranges. Das Andenken an diesen erfahrenen Praktiker 
und Gelehrten w ird auch von unserer DJZ. stets hochgehalten 
werden.

K r i m i n a l - A r c h i v .
Bearbeiter: Regierungsdirektor Dr. H a g e m a n n , 

Polizeipräsidium Berlin.
Im  Auslieferungsverkehr m it Jugoslawien g ilt nach 

einer Verständigung der Grundsatz der Spezialität. (AV. 
pr. JustMin. v. 4. A p ril 1927; JMB1. S. 138.)

Auf Grund der durch preuß. Ges. v. 25. Mai 1926 
(GesS. S. 165) gegebenen Ermächtigung w ird die Fassung 
der Bestimmungen des Ges. v. 28. Aug. 1905 über Be
kämpfung übertragbarer Krankheiten bekanntgemacht. 
(GesS. S. 41.)

Durch die bei dem neuen staatlichen Polizei
präsidium in  Harburg eingerichtete L a n d e s k r im in a l-  
p ö l iz e is te l le  ist eine neue Verteilung der örtlichen 
Zuständigkeit der LKP.-Stellen in  der Prov. Hannover 
nötig geworden (RdErl. pr. M. d. I. v. .22. A p ril 1927; 
MB1. i. V . S. 444).

Bewachungsgewerbe. Durch das Ges. zur Abände
rung der GewO. v. 7. Febr. 1927 (RGBl. I  S. 57) w ird  der 
Betrieb des Bewachungsgewerbes von einer Erlaubnis ab
hängig gemacht. (§ 34 a GewO, neuer Fass.) Gleichzeitig 
ist die Untersagung dieses Gewerbebetriebes nach § 53 GewO, 
zugelassen; auch kann Personen, die den Betrieb des Be
wachungsgewerbes schon vor dem 25. Febr. 1927 begonnen 
haben, die Ausübung untersagt werden, wenn Tatsachen 
vorliegen, die ihre Unzuverlässigkeit bez. des Gewerbe
betriebes därtun. Gegen solche Entscheidungen gelten die 
üblichen Rechtsmittel. Diese Regelung kommt den Wünschen 
der Wach- und Schließgesellschaften entgegen und ist auch 
von Bedeutung für die Krim inalistik, weil auf diese Weise 
ein Gewerbestand in  den Dienst vorbeugender krim ina
listischer Arbeit gestellt wird.

Eine Verf. des sächs. Justizministers v. 2. März 1927 
(JMB1. S. 33) wendet sich gegen die Handhabung der 
Gerichte, m it der dem Angeklagten manchmal U nter- 
werfungserklärungen, d. h. Verzicht auf Rechtsmittel, 
nahegelegt werden. Jeder Schein einer Beeinflussung soll 
vermieden werden. Dasselbe soll auch in  Strafbefehls
sachen gelten, in  denen den Angekl. nahegelegt w ird, statt 
auf einen Einspruch ihre Hoffnung auf Anrufung der Gnade
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zu setzen. Insbes. soll auch bei Einlauf schriftlicher E in
gaben jede bürokratische Beurteilung vermieden und ein 
Schriftstück nicht deshalb etwa nur als ein Gnadengesuch 
angesehen werden, weil es nicht die formelle Bezeichnung 
als Einspruchserklärung enthält. Grundsätzlich sollen alle 
Anträge, die im  Einspruchsverf. erledigt werden können, in 
erster L in ie  der richterlichen Entscheidung zugeführt werden.

Durch Verf. desselben Ministeriums v. 15. März 1927 
(JMB1. S. 35) w ird auf den unhaltbaren Zustand hingewiesen, 
den eine schleppende Strafverfolgung verursacht. Es 
w ird  allen beteiligten Stellen tunlichste Beschleunigung der 
Strafsachen zur Pflicht gemacht, und besonders darauf hin
gewiesen, daß durch die Aktenversendungen, bei denen sich 
die ersuchte Stelle erst in  den Prozeßstoff hineinarbeiten 
muß, v ie l Zeit verlorengeht, und sich dieser Mißstand 
durch ausführliche Ersuchungsschreiben abstellen läßt. 
—  Auch w ird über die lange Dauer der gerichtlichen V o r
untersuchungen geklagt. Der Grund für die Ausdehnung 
der Voruntersuchungen w ird  darin gefunden, daß sie oft 
zu breit angelegt werden. Das w ird  in  vielen Fällen zu
treffen. Immerhin aber ist es nicht unbedenklich, von diesem 
Grundsätze in  das Gegenteil zu verfallen. Weiß der Unter
suchungsrichter doch häufig nicht, wie die Sachlage sich 
entwickeln w ird. Das beste M ittel zur Abkürzung der 
richterlichen Voruntersuchungen w ird eine Hebung der 
Ausbildung der polizeilichen Hilfskräfte sein. Gerade Sachsen 
zst auf diesem Wege m it E rfo lg  vorangegangen.

Durch eine VO. der württ. Ministerien der Justiz und 
des Innern v. 17. März 1927 (Amtsbl. des württ. JustMin. 
S. 423) werden Richtlinien über die Anlegung und Ver
waltung einer krim inalistischen Lehrm ittelsam m lung  
(K r im in a lm u s e u m ) gegeben, wohl der erste Versuch, 
das Problem des Kriminalmuseums in dieser Weise zu lösen. 
Durch diese VO. w ird  die Auffassung bestätigt, daß man bei 
Kriminalmuseen von einem sog. Schaumuseum zu einer Lehr
mittelsammlung überleiten müsse. Auch muß eine Zentrali
sation angestrebt werden, was nicht ausschließt, daß man 
die interessanten und wichtigen Gegenstände, die in der 
Zentrale bereits vorhanden sind, kleineren Sammlungen 
überläßt. Auch könnten von besonders wichtigen Stücken 
Nachbildungen zu Lehrzwecken angefertigt werden.

Die Frage des Arbeitsbetriebes in den Gefangenen» 
anstalten wird durch eine Denkschrift des preuß. JustMin. 
^geschnitten, die dem Landtage am 18. März 1927 vor- 
gelegt ist. Sie führt aus, daß der Gefangene nicht nur 
die Pflicht, sondern auch ein Recht auf Arbeit habe; 
die Erfahrung lehre, daß längerer Arbeitsmangel auch die 
Ordnung in  der Anstalt gefährde, Disziplinlosigkeiten und 
Meutereien häufig die Folgen von Beschäftigungslosigkeit 
seien. Grundbedingung ist, daß die den Gef. zugewiesene 
Arbeit gesund, nützlich und bildend ist. Dem genügt vor 
allem die land- und forstwirtschaftliche Arbeit sowie die 
Urbarmachung von Oedland. Jedoch ist der Kreis der 
Oef-, die so beschäftigt werden können, beschränkt, zumal 
Gefängnisgef. nur m it ihrer Zustimmung zu Arbeiten außer
halb der Anstalt herangezogen werden können. So bleibt 
Wchts übrig, als die Mehrzahl der Gef. innerhalb der An
stalten zu beschäftigen, wobei der eigene Bedarf der An
stalten, der Justiz- und anderer Behörden zu. bevorzugen 
ist. Bei möglichster Ausschaltung der Konkurrenz w ird 
me Heranziehung privater Unternehmer nicht immer ganz 

umgehen sein. Ich habe selbst den trostlosen Eindruck 
der Arbeitslosigkeit von Strafgef. in  einer größeren Straf- 
anstalt gewonnen und kann mir. kein erschütternderes B ild 

enken, als den Anblick einer großen Zahl gesunder 
Menschen, die nicht nur zur Ablenkung ihrer Gedanken, 
sondern auch zu ihrem eigenen Besten fortgesetzter Arbeit 
taugend bedürfen, die aber infolge ungünstiger wirtschaft- 
icher. Verhältnisse sich m it Beschäftigungsspielen oder 

geisttötenden Arbeiten (Tütenkleben, Bindfadenknüpfen 
usw.) beschäftigen mußten. Daß die Denkschrift jetzt den 
2 “ dpunkt vertritt, im  modernen Strafvollzüge auch neu- 

itliche Arbeitsmethoden zu benutzen, ist zu begrüßen, 
esonders dankenswert aber ist die Absicht, eine zentrale 
OeUsbeschaffungsstelle fü r Gefangenenarbeit einzurichten.

S p r e c h s a a l .
Schulzucht und Lehrerzüchtigungsrecht. In

steigendem Maße mehren sich die Klagen über die Ver
wilderung der Jugend, insbes. auch der Schuljugend, seit 
dem Weltkriege. W ie diesem die Zukunft unseres Volkes 
bedrohenden Uebel wirksam entgegenzutreten ist, darüber 
gehen die Meinungen weit auseinander. Zu den meist 
umstrittenen Fragen auf diesem Gebiete gehört die Frage, 
ob im Bereiche der Schulzucht in den öffentlichen Schulen 
dem Lehrer ein Züchtigungsrecht zustehe, vemeinendenfalls, 
ob es ihm einzuräumen sei. Reichsrechtliche Vorschriften 
der einschlagenden A rt bestehen nicht und deshalb ist 
gegenwärtig noch immer nach dem Landesrechte zu be
urteilen, ob ein — beamteter —  Lehrer, der einem frechen 
unbotmäßigen Schuljungen eine körperliche Züchtigung 
zuteil werden läßt, sich der Mißhandlung im  Amte (§ 340 
StrGB.) schuldig und strafbar macht. Von wesentlicher 
Bedeutung ist dabei, daß das aus der Aufgabe des Lehrers 
folgende Recht, die Zuchtmittel der Schule einschl. der 
körperlichen Züchtigung (vgl. RG. i. Strafs. Bd. 35 S. 182 
[183]; Bd. 40 S. 432 [433]) zur Verw irklichung der von 
der Schule verfolgten Erziehungszwecke, soweit nötig, pflicht
mäßig anzuwenden, von der Landesgesetzgebung durch Aus
schließung der körperlichen Züchtigung eingeschränkt werden 
kann, wie dies z. B. im  Freistaate Sachsen in  § 28 Abs. 1 
des Schulbedarfsges. v. 31. Juli 1922 geschehen ist, welcher 
lautet: „Bei Handhabung der Schulzucht ist jedes Mittel 
zu vermeiden, das den Zwecken der Erziehung zuwider- 
läuft. Körperliche Züchtigung der Schüler ist unzulässig.“ 
Muß der Lehrer bei solcher Rechtslage ein für alle Mal 
von der körperlichen Züchtigung seines Schülers absehen 
oder darf er sie dennoch anwenden? Zu dieser Frage hat 
das RG. u. a. in  dem zum Abdruck in  der amtlichen 
Sammlung bestimmten Urteile 1 D. 768/26 v. 8. Febr. 1927 
Stellung genommen, auf das wegen seiner Bedeutung für 
die Gegenwart hier schon jetzt eingegangen werden mag.

Es handelte sich dabei um einen Lehrer an einer öffent
lichen Volksschule im  Freistaate Sachsen, der einem seiner 
Schüler (11 Jahre alt) zwei Ohrfeigen gegeben hat, weil 
dieser ihm mehrfach Brotkrümchen an den Kopf ge
worfen hatte. Das LG. hat den Lehrer aus § 340 StrGB. 
zu einer Geldstrafe verurteilt, indem es die Anwendbarkeit 
des § 233 StrGB. (betr. sog. Kompensation) für rechtlich 
unzulässig erklärte, die Voraussetzungen der Notwehr als 
tatsächlich nicht gegeben und die etwaige irrtümliche A n
nahme des Lehrers, m it Zustimmung der Eltern des Schülers 
zu handeln, als unbeachtlich ansah. Das RG. b illig te  die 
Auffassung des LG. vonderUnanwendbarkeit des § 233 StrGB. 
(vgl. RG. i. Strafs. Bd. 6 S. 436; Bd. 12 S. 226), ebenso 
—  nach Lage der tatsächlichen Umstände —  die Nicht
anwendung des § 53 StrGB. (Notwehr), hob dagegen —  
unter Zurückverweisung —  die Vorentscheidung auf Grund 
folgender Darlegungen auf:

„Das LG. führt aus, es sei gleichgültig, ob der Angekl. 
die Zustimmung der Eltern des Schülers nach Lage des 
Falles habe annehmen dürfen und angenommen habe, weil 
das Verbot jeder körperlichen Züchtigung einer solchen 
selbst dann entgegensteht, wenn die Eltern den Lehrer 
ausdrücklich zum Schlagen ermächtigt hätten. . . .  In  dieser 
Richtung bedarf der Fall noch der weiteren Prüfung. Es 
ist zwar rich tig , daß der Lehrer, wenn er die Schul
zucht handhabt, öffentliche Gewalt ausübt, und daß er, 
wenn er in  seiner Eigenschaft als Lehrer züchtigt, den 
schulgesetzlichen Rechtsvorschriften unterworfen ist und 
die Nichtachtung dieser ihn dienstrechtlich strafbar macht. 
Dadurch w ird  aber nicht ausgeschlossen, daß ihm andere 
Rechtfertigungsgründe zur Seite stehen, insbes. daß er das 
Erziehungsrecht der Eltern auf Grund einer Uebertragung 
für diese ausüben kann. Nach der Rechtsprechung des 
RG. (RG .i. Strafs. Bd.4 S.98; Bd.33 S.32; Urt. 1. D. 1788/20 
v.. 4. Mai 1921) ist zwar ein abgeleitetes Züchtigungsrecht 
in dem Sinne, daß allgemein Erwachsene ohne Rücksicht 
auf das Einverständnis der Eltern Kinder, die von ihnen 
bei Vergehen oder Ungehörigkeiten betroffen werden, 
züchtigen dürften, dem geltenden Rechte fremd. Es kann 
auch ein solches Recht nicht dann anerkannt werden, wenn
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Eltern pflichtgemäß ihrerseits eine solche Züchtigung vor
nehmen müßten. Das Züchtigungsrecht der Eltern fließt 
aus dem elterlichen Erziehungsrechte, das als ein höchst
persönliches und daher unveräußerliches anzusehen ist. 
Aber dadurch w ird nicht ausgeschlossen, daß die Hand
habung des Züchtigungsrechts von den Eltern einer 
anderen Person, sei es unter Einschränkung auf gewisse 
Fälle oder Zuchtmittel, sei es zur Ausübung nach eigenem 
Ermessen, übertragen werden kann (RG.i.Strafs. Bd. 33 S. 33). 
Is t das geschehen, so handelt es sich weder um einen Akt 
der Schulzucht noch um eine Geschäftsführung ohne Auftrag 
im  vermuteten Einverständnis der Eltern, sondern um die 
Ausübung des elterlichen Züchtigungsrechtes auf Grund 
der TJebertragung seiner Ausübung. Es ist kein Grund er
sichtlich, warum Eltern nicht auch dem Lehrer ihres Sohnes 
im Interesse der Erziehung die Ausübung ih re s  Züchtigungs
rechts sollten übertragen dürfen. Auch wenn sich ein 
Lehrer, der nach erfolgter Ermächtigung durch die Eltern 
einen Schüler züchtigt, dienstrechtlicher Ahndung aussetzen 
kann, weil er damit gegen die Schulordnung verstößt, so 
kann doch jedenfalls strafrechtlich Inder Ausübung eines über
tragenen elterlichen Züchtigungsrechts eine r e c h ts w id r ig e  
Körperverletzung nicht erblickt werden (vgl. Goltd. Arch. 
Bd. 69 S. 145). Das sächs. Schulbedarfsges. w ill und kann 
aber nicht die U e b e r tra g u n g  des elterlichen Erziehungs
rechts auf den Lehrer verbieten. Diese Uebertragung ver
stößt daher auch nicht gegen ein gesetzliches Verbot nach 
§ 134 BGB. Nur die A u s ü b u n g  dieses Züchtigungsrechts 
in  der S chu le  kann als auch von ihm verboten erachtet 
werden. E in Verstoß gegen ein Verbot solchen Inhalts 
aber macht, wie erwähnt, nur dienstrechtlich strafbar, läßt 
die Rechtmäßigkeit der Züchtigung selbst auf Grund des 
übertragenen Züchtigungsrechts bestehen und nimmt damit 
dieser die Natur einer widerrechtlichen Körperverletzung. . . . 
Bei dieser Rechtslage w ird  zu prüfen sein, ob der Angekl. 
nicht als Lehrer hat strafen, sondern ein übertragenes 
Züchtigungsrecht des Vaters hat ausüben wollen. . . . 
Hätte der Angekl. . . . irrtüm lich eine Ermächtigung der 
Eltern angenommen, so würde es sich nicht um die irrtüm 
liche Annahme eines Züchtigungsrechts des Lehrers, sondern 
um einen Irrtum  über ein vom Recht in  bestimmtem Um 
fang anerkanntes Züchtigungsrecht, nämlich das des Vaters, 
und über die Uebertragung seiner Ausübung an ihn handeln; 
dieser aber würde als ein außerstrafrechtlicher anzusehen 
und zu beachten sein (§ 59 StrGB.). . . .“

Aus den vorstehend mitgeteilten Erwägungen hat das 
RG. in  einem weiteren Urteile (1 D. 181/27 v. 18. März 
1927) einen anderen, ebenfalls sächsischen, Lehrer unter 
Aufhebung der Vorentscheidung alsbald freigesprochen und 
dabei wiederum hervorgehoben, das Landesrecht könne die 
Ausübung einer aus dem Reichsrechte fließenden Befugnis 
(die Ausübung eines übertragenen Züchtigungsrechts durch 
den Lehrer) nicht m it der W irkung verbieten, . daß eine 
nach dem Reichsrecht zulässige Handlung zu einer rechts
w idrigen würde.

Der Standpunkt des RG; w ird  nach dem geltenden 
Reichs- und Landesrechte keinen begründeten Einwendungen 
begegnen können. Dem Lehrer kann es nicht verwehrt 
werden, von den nach Reichsrecht jedem zustehenden Befug
nissen (Notw ehr; Handhabung des elterlichen Züchtigungs- 
rechts nach deren Uebertragung aüf ihn) Gebrauch zu 
machen. Es ist aber nicht zu-verkennen, daß die so fest
gestellte Rechtslage nicht befriedigt. D ie Stellung des 
Lehrers ist im  Deutschen Reiche nicht einheitlich geregelt; 
sie is t verschieden, je nachdem das Landesrecht die körper
liche Züchtigung aus dem Kreise der Schulzuchtmittel aus
geschaltet hat oder nicht. In  letzterem Falle bedarf der 
Lehrer nicht erst der Ermächtigung der Eltern, sondern 
kann das ihm  selbst kraft seines Amtes zustehende E r
ziehungsmittel gebrauchen, ohne sich strafrechtlicher Ahndung 
auszusetzen; in  ersterem Falle dagegen ist er auf eine vor
gängige, sicherlich vielfach nicht zu erlangende, Zustimmung 
der Eltern angewiesen, muß aber, auch wenn er sie erhalten 
hat, immer noch dienstrechtliche Bestrafung gewärtigen. 
Es bleibt zu erhoffen, daß die bevorstehende Reichsschul
gesetzgebung auch auf diesem Gebiete die Rechtseinheit

im  Deutschen Reiche herstellen wird, und zwar in  einem 
dem Volksempfinden gerecht werdenden Sinne.

Reichsgerichtsrat a. D. C o n ra d , Leipzig.

Zur Bedeutung des Rangrücktrittes nach § 6 
Abs. 2 des Aufwertungsgesetzes. Auf S. 490 d. Bl.
untersucht Staatssekretär E xz .D r. M ü g e l einige besonders 
schwierige Fragen des AufwRechtes in  scharfsinnigen Aus
führungen und übersichtlicher Anordnung. Es sei gestattet, 
zwei dieser Gruppen näher zu betrachten.

I.  Unter I ,  2 (Rangrücktritt nach § 6 Abs. 2 ohne 
Rangvorbehalt und ohne Einwirkung des guten Glaubens) 
■werden 3 Grundstücksbelastungen vorausgesetzt, nämlich 
an erster Stelle fü r A, an zweiter für B, an dritter fü r C, 
jede m it einem AufwBetrag von 25 T. GM. Davon soll 
offenbar nur C sein Recht in  der für § 6 Abs. 2 maß
gebenden Zeit erworben haben, nicht auch B. So besteht 
in  der Tat keine regelrechte Rangfolge zwischen den Rechten 
(oder Teilbeträgen davon), sondern eine In v e r s io n  der 
Rechte, wie in  nicht wenig anderen Gestaltungen, deren 
wichtigste in  meinem Aufsatz über das „Mindestgebot in 
der Teilungssubhastation“ x) erwähnt sind, u. a. auch in 
der Gruppe I,  1 S. 491, wo A  dem B und B dem C, aber 
nicht A  dem C vorgeht, überall m it der eigenartigen 
W irkung, daß der Erlösanteil eines Rechtes m it wachsendem 
Erlös sinken kann (wie in  I ,  1, insofern A  vom Erlös 25 
alles erhält, vom Erlös 40 aber nur 10) und daß die Berech
nung des Mindestgebotes u. U. (wenn z. B. A  die Zwangs
versteigerung betreibt) auf große Schwierigkeiten stößt* 2).

Im  gegenwärtigen Falle gewinnt Mügel für die V er
teilung eines Erlöses 50 das Ergebnis; A  20, B 15, C 15. 
Seine nicht ganz einleuchtende Rechnungsmethode würde 
für einen Erlös von 45 offenbar das Ergebnis liefern: 
A  15, B 15, C 15; denn hier hätte nach der vorläufigen 
Verteilung (A  25, B 20, C N u ll) C Anspruch auf 15 (da 
45 —  30 gerade 15 ausmacht), weshalb B um 5 gekürzt 
würde (da ihm 15 verbleiben müssen) und der Rest (10) 
bei A  zu kürzen wäre. Daß aber schließlich C ebensoviel 
wie A  davontragen sollte, kann (abgesehen von dem Grenz
fall, wo der Erlös zur vollen Deckung aller Rechte ausreicht) 
nie eintreten und auch durch § 6 Abs. 2 nicht herbeigeführt 
werden; denn diese Vorschrift w ill nur C vor dem völligen 
Ausfall bei einem Erlös bis zu 50 bewahren, nicht aber 
zu einer Gleichstellung m it A  führen. Ferner spricht gegen 
die Richtigkeit solcher Ergebnisse noch folgende grund
sätzliche Erwägung: E in im  Range vorgehendes Recht (A) 
kann durch das Vorhandensein eines nachstehenden Rechtes 
(B) im  allgemeinen nicht benachteiligt sein, es sei denn, 
daß dieses einem dritten Rechte (C) gegenüber eine 
günstigere Stellung hat als jenes (so z. B. im  Falle I,  1 
a. E., wo A  vom Erlöse 40 bei Vorhandensein des Rechtes B, 
das vom Schutz des guten Glaubens des C nicht berührt 
wird, nur 10 erhält, dagegen bei Nichtvürhandensein von 
B 15 erhalten würde). Im  gegenwärtigen Fall steht aber 
B zu C genau so wie A  zu C, so daß ausschließlich der 
Vorrang des A  vor B in  Betracht kommt; daher kann 
A  keinesfalls durch das Vorhandensein des B benachteiligt 
sein, muß also bei Vorhandensein des B einen ebenso 
großen Anteil am Erlös haben, wie beim Nichtvorhandensein 
des B- - Von jenem grundsätzlichen Gesichtspunkt aus 
gelangt man nun zu einem einfachen und durchsichtigen
Rechiiungs verfahren3). ’

W ir  nehmen hilfsweise an, daß ceteris paribus B nicht 
vorhanden sei, und berechnen bei dieser Sachlage gemäß 
§ 6 Abs. 2 den Ante il des A. Für ihn ergibt sich, da hier 
dem Vorrang des C in  Höhe von 15 m a n g e ls  e ines  
d r i t t e n  R e ch tes  nicht nur eine relative Bedeutung bei

0  Sachs. A rch. f. bürgerl. Recht u. Prozeß Bd. 12 S. 278f.
2) V g l. a. a. O. S. 279, insbes. Anm. 3, sowie m. Mathematischen 

Bern. z. BG B. S. 28ff. und S. 38ff.
3) E ine solche Anslegungsmethode, d ie von einem ohne weiteres 

einleuchtenden Gesichtspunkt (Postulat) ausgeht, und danach eine an 
sich denkbare Gesetzesauslegung (oder auch mehrere) als m it dem 
Postu lat unverträg lich  dartut, erweist _ sich vielfach, besonders im  
H ypotheken- und E rbrecht, als w oh l geeignet, zur r ichtigen Auslegung 
hinzuleiten. V g l, hierzu m. Anspruch und E inrede S. 37 ff. otc  d ie 
Ausführungen über § 2316 Abs. 4 BG B. in  Seuff. B la tt, f. Rechts
anwendung, 71. Jg. S. 271.



737 32. Jahrg. D e u t s c h e  J u r i s t e n - Z e i t u n g .  1927 Heft 10. 738

zumessen ist (vgl. S. 491 letzte Zeile), bei der Verteilung 
des Erlöses 45 (oder 50) als maßgebend die einfache Rang
folge A  15, C 15, A  10, C 10, so daß dem A  25, dem C 20 
(oder 25) zuzuweisen sind. Nach dem vorangestellten Postulat 
kann nun aber in  dem w irk lich vorgelegten Fall (B vor
handen) der Ante il des A  kein geringerer (übrigens auch 
kein größerer) sein als im  H ilfsfa ll, muß also ebenfalls 25 
betragen. Für die Verteilung des Erlösrestes (20 oder 25) 
auf B und C ist wiederum (infolge Ausscheidens von A ) 
maßgebend die einfache Rangfolge B 15, C 15, B 10, C 10, 
so daß B 15 und C 5 (oder 10) erhält. Die richtige Ver
teilung dürfte also beim Erlöse 45 sein A  25, B 15, C 5 
und beim Erlöse 50 entsprechend A  25, B 15, C 10.

Die Methode von M ü g e l beruht unbewußt wohl darauf, 
daß von vornherein eine einfache Rangfolge angenommen 
wird, nämlich A  15, B 15, C 15, A  10, B 10, C 10, und sie 
begünstigt zu sehr den C auf Kosten des A  derart, daß A  
durch das Vorhandensein des Rechtes B, das ihm gegen
über keinerlei Vorzug besitzt, in  seinem Erlösanteil um 10 
(oder 5) verkürzt wird. Sie führt zwar bei einem Erlös 
von 55 oder mehr zu richtigen Ergebnissen, ist aber auch 
dann weder durchsichtig noch überzeugend.

Die Verteilung des Erlöses 30 (A  25, B 5 statt je 15) 
ist bedenklich, um so mehr, wenn A  vom Erlöse 50 nur 
20 erhalten soll.

I I .  In  der Gestaltung unter H , 2 (S. 493 f.) kommt 
aoch hinzu ein Rangvorbehalt des Eigentümers von 25 
hinter A. M it vollem Recht tadelt M ü g e l den Gesetzgeber, 
der nicht bedacht hat, daß für diesen Rangvorbehalt ein 
Rangrücktritt hinter dem Teilbetrag 15 von C ebenso und 
aus demselben Grunde hätte bestimmt werden müssen wie 
für A. Diese ungerechtfertigte Bevorzugung des Eigen
tümer-Rangvorbehalts vor dem Rechte des A  zeigt sich 
schon im  ersten Beispiel (S. 494), wo vom Erlös 55 dem 
Rv. 25, dem A  nur 15 zugewiesen werden können. Freilich 
bleibt dann nicht erklärlich, weshalb Mügel den C die ihm 
vom Erlöse 65 angeblich zukommenden 10 dem Rv. weg- 
Uehmen läßt (m it der Begründung, daß A  keine Kürzung 
«leide, weil diese an seiner Stelle vom Rv. getragen werde), 
so daß nunmehr umgekehrt A  25, Rv. nur 15 behielte. 
Ueberdies dürfte der Satz, Mehrbeträge des Erlöses über 55 
erhielte C bis zur Höhe von 15, nicht rich tig  sein; v ie l
mehr partizipiert C, wie sich aus unseren Ausführungen 
unter I  erkennen läßt, erst an Mehrbeträgen über 65.

Immerhin haben die Ausführungen von Mügel unwider
leglich bewiesen, daß die gesetzliche Regelung unsachgemäß 
lst. In  der Tat führt sie zu Ergebnissen, die der Gesetz
geber sicher nicht erwartet hat und bei deren Voraussicht 
er eine andere Bestimmung getroffen hätte. —

Ungeachtet dieser Meinungsverschiedenheiten sind die 
durch Gedankenreichtum und anregende K ra ft überaus 
törderlichen und belehrenden Untersuchungen eines so 
genauen und scharfsinnigen Kenners des AufwRechtes, wie 
es Exz. D r. M ü g e l ist, dankbar zu begrüßen. Die Dar
legungen über die W irkungen des guten Glaubens (unter I ,  1, 
f l ’ 1, I I I ,  1) verdienen uneingeschränkte Zustimmung.

Professor D r. L a n g h e in e k e n ,  Halle a. S.

Ueber die Auslegung in Deutscher und aus- 
•andischer W ährung ausgestellter Anleihe-Schuld» 
Verschreibungen. Die in  Deutscherund Schweizer Währung 
ausgestellten Teilschuldverschreibungen der in  der V o r
kriegszeit von der in  Deutschland bestehenden Bergwerks
gesellschaft Diergardt m. b. H. in  Deutschland ausgegebenen 
jmd in  Deutschland in  Mark hypothekarisch sichergestellten 
l-mligationsanleihe haben schon vielfach die Gerichte be
schäftigt. Auch das RG. hatte bereits zweimal über die 
Auslegung dieser Schuldverschreibungen sich auszusprechen. 
Der erste Fall betraf die Revision gegen ein Urt. des 

DG. Köln. In  dem damals ergangenen Urt. des 4. Senats 
v ; 21. Dez. 1925 r) b illig te das RG. in ausführlicher Entsch. 
, IE? AusleSung des BG., durch die Schuldverschreibungen 

abe für deutsche Gläubiger eine Frankenschuld nicht be- 
grundet^ werden sollen. Die Festsetzung der Schuldbeträge 
ur Kapital und Zinsen in der Form „M . 1000 =  Frs. 1240“ ,

l ) JW . 1926, 1320 u. B ank-A rch iv  X X V  N r. 14.

bzw. für die Zinsscheine „M . 25 =  Frs. 31“ sei nur m it 
Rücksicht auf die teils in Deutschland, teils in  der Schweiz 
beabsichtigte Unterbringung der Anleihe erfolgt, dergestalt, 
daß die Gläubiger, die bei einer deutschen Bank gezeichnet 
hatten, in  Deutscher, dagegen die, welche bei einer Schweizer 
Bank gezeichnet hatten, in  Schweizer Währung ausgezahlt 
werden sollten. Dieses U rte il wurde von S p r in g e r 1) und 
N uß  b ä u m 2) scharf bekämpft. Das RG., und zwar der
selbe Senat, hatte dann infolge Revision gegen ein vor 
dem OLG. Düsseldorf ergangenes Urt. nochmals Gelegenheit, 
über die gleiche Frage sich auszusprechen. In  diesem 
zweiten, am 1. Juli 1926 verkündeten U rt.3) hat das RG. 
einen entgegengesetzten Standpunkt eingenommen und die 
abweichende Auslegung des hier in Betracht kommenden 
BG. gebillig t: es sei nach dem Wortlaute der Teilschuld
verschreibungen und der Zinsscheine anzunehmen, daß die 
Schuldnerin den Gläubigern es zur W ahl gestellt habe, die 
Zahlung entweder in  deutscher Mark oder in  Schweizer 
W ährung zu fordern.

So sehr es zu begrüßen ist, wenn das RG. Kritiken 
angesehener Juristen über ergangene RG.-Entsch. Beachtung 
schenkt, so wäre doch zu wünschen gewesen, daß unser 
oberster Gerichtshof, wenn er in  einer so wichtigen Sache 
(Nußbaum hatte das U rt. v. 21. Dez. 1925 eine „aufsehen
erregende Entsch.“ genannt) einer kurz vorher vertretenen 
Ansicht diametral entgegentritt, diesen Anschanungswandel 
ausführlich begründet. D ie lakonische Wendung, die frühere 
Auffassung könne nicht aufrechterhalten werden, scheint 
in  diesem Falle etwas dürftig  und ist um so weniger über
zeugend, als in  dem RG .-Urteil auf die von Nußbaum und 
Springer erhobenen Bedenken nicht hingewiesen ist.

Jetzt ist nun ein auf Ersuchen der Anleiheschuldnerin 
von JR. P in n  e r und Prof. Dr. A p t  gemeinsam erstattetes 
Rechtsgutachten4) erschienen, das alle einschlagendenRechts- 
fragen einer ausführlichen Besprechung unterzieht, und dem 
in  den Anlagen der Text der Teilschuldverschreibungen 
(im  Gutachten auch der der Zinsscheine), der s. Zt. erlassene 
Prospekt sowie die beiden Urteile des RG. samt den voraus
gegangenen Urteilen der OLG. K ö ln  und Düsseldorf im  W ort
laute beigefügt sind. DiesesRechtsgutachten legt in  eingehen
der und m. E. überzeugender Begründung dar, daß die in 
Rede stehenden Schuldverschreibungen eine alternative 
Währungsklausel überhaupt nicht enthalten, die Gläubiger 
vielmehr, mögen sie Schweizer oder Deutsche sein, aus 
den Urkunden lediglich eine einheitliche Forderung auf 
deutsche Mark haben, nur m it der Maßgabe, daß deren 
Umrechnung in  Schweizer Franken in  einer bestimmten 
Weise festgesetzt ist.

W ie ich aus den Schlußworten des Gutachtens ent
nehmen zu dürfen glaube, steht eine Plenarentsch. des 
RG. über die einschlagenden Fragen bevor. Man darf 
dieser m it großem Interesse entgegensehen. Hoffentlich 
behandelt sie im  Gegensätze zu dem U rt. v. 1. Juli 1926 
alle Zweifelsfragen möglichst gründlich und ausführlich. 
Den beteiligten Kreisen w ird  dadurch ein großer Dienst 
geleistet werden.

Geh. Justizrat D r. F e l ix  B o n d i,  Dresden.

Beratung in Patentsachen. Gerade zur rechten Zeit 
läßt die Industrie- und Handelskammer in  Essen ihrer im 
Sept. 1925 veröffentlichten Denkschrift, die S. 76, 1926 d. 
Bl. besprochen wurde, eine zweite Denkschrift über die 
Vorbildung der Berater in  Patentsachen folgen, die einer
seits den Zweck verfolgt, die zum Te il ablehnende K rit ik  
an der ersten Denkschrift aus einer mißverstandenen Aus
legung der früheren Vorschläge zu erklären und die wahren 
Absichten klarzustellen, andererseits die früher gemachten 
Vorschläge ergänzen w ill. Da es heute allein darauf an
kommt, ob die gemachten Vorschläge eine praktisch durch
führbare Verbesserung darstellen, so kommen die früher 
geltend gemachten Bedenken heute nicht mehr in  Betracht. 
Denn was damals bemängelt wurde, entspricht den jetzt 
klargestellten Absichten der Handelskammer keineswegs.

D T B a n k -A rc h iv  X X V  N r. 15. . 2) JW . a. a. O
3) JW . 1926 2675, ebenfalls m it Anm. von N u ß b a u m .
4) P in n e r  und A p t ,  Zu r Auslegung von Anleihe-Schuldver

schreibungen, ausgestellt in  Deutscher und Schweizer W ährung. 
B erlin . Verlag  Otto Liebmann. 1927.
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Das Ziel der neuen Denkschrift ist, den Beteiligten 
klarzulegen, daß eine bessere und dabei einheitlichere V or
bildung aller te c h n is c h e n  Patentberater und -bearbeiter 
erforderlich sei, wobei naturgemäß nur von den Patent
anwälten, Patentamtsbeamten und Patentbearbeitem der 
Industrie die Rede ist. Für alle drei Gruppen soll das 
bisherige Patentanwaltsexamen als Staatsprüfung die Grund
lage ihrer Tätigkeit, offenbar sogar die Vorbedingung der 
Zulassung sein. Dabei soll eine Abschlußprüfung an der 
Technischen Hochschule (Diplomingenieur) oder Universität 
(Chemikerprüfung) vorhergehen. Das scheint einleuchtend, 
wenngleich nicht zu erkennen ist, warum die an den U n i
versitäten vorgebildeten Physiker, deren Bedeutung für 
Bearbeitung zahlreicher Patentsachen (z. B. drahtlose Tele- 
phonie!) heute wohl jedermann klar ist, in  der Denkschrift 
nicht beachtet werden. Ich glaube nicht, daß die be
teiligten Kreise gegen solche einheitliche Vorbildung etwas 
einzuwenden haben, falls so eine größere Zahl von „Patent
assessoren“ fü r die Industrie, Behörden oder als Nach
wuchs der Patentanwaltschaft zur Verfügung stände. Nur 
soll man die Anforderungen an die Anwärter nicht herab
schrauben. W er diesen Anforderungen nicht entsprechen 
kann oder w ill, dürfte sich künftig auch nicht als „Patent
ingenieur“ bezeichnen. Das fordert die heute immer deut
licher betonte Sauberkeit und Lauterkeit im  geschäftlichen 
Verkehr, die in  der Rechtsprechung zu §§ 1 und 3 UW G. 
neuerdings eine kräftige Stütze findet.

Leider versagt sich die Denkschrift nähere Aus
führungen über die Vorbildung der P a te n tju r is te n  (Richter 
un d  Anwälte). Nur vorsichtig w ird zur Erwägung gestellt, 
ob eine ergänzende technische Ausbildung dieser Juristen 
zweckmäßig und durchführbar erscheint. Das ist ein ge
wisser Mangel der Denkschrift. K la r erkannt und aus
gesprochen muß es werden: in  Patentsachen w ird  der Jurist 
nie den Techniker, der Techniker nie den Juristen ent
behren können. Die gedeihliche Zusammenarbeit beider 
ist erforderlich, aber nur möglich, wenn jeder die Sprache 
des anderen versteht, seinen Ausführungen zu folgen in der 
Lage ist. Ohne solche Zusammenarbeit mag vielleicht das 
Patenterteilungsverfahren, die Gebrauchs- oder Geschmacks
musteranmeldung möglich sein; der gewerbliche Rechts
schutz im  Verletzungs- oder Nichtigkeitsstreit ist es aber 
nicht 1 Die Denkschrift deutet insoweit also nur eine längst 
bekannte Aufgabe an, gibt uns aber noch keine praktisch 
brauchbare Lösung. Diese zu finden, wäre verdienstvoll. 
V ielle icht findet die Handelskammer bald Anlaß zu weiteren 
V  orschlägen.

Kammergerichtsrat D r. P in z g e r ,  Berlin.

Sind die Gemeinden nach § 118 Arbeitsgerichts» 
gesetzes zur unentgeltlichen Ueberlassung ihrer den 
Zwecken der Gewerbe» und Kaufmannsgerichte dienen
den Einrichtungen an den S taa t verpflichtet?  Nach 
§118 ArbGGes. haben die Gemeinden und Gemeindever
bände den Ländern die ihnen gehörenden Grundstücke, die 
am 1. Jan. 1925 nur den Zwecken der Gewerbe- und Kaufm.- 
gerichte gedient haben, nebst Geräteausstattung unentgeltlich 
zu übertragen. Andere Räume, die an diesem Tage aus
schließlich oder neben anderen Zwecken auch denen der 
Gew.- u. KaufmGer. gedient haben, haben sie den Ländern 
auf Ersuchen nebst Geräteausstattung, Beleuchtung, Heizung 
und Reinigung fü r die ArbGer. unentgeltlich zur Verfügung 
zu stellen.

§ 118 bezeichnet diesen E ingriff der Reichsgesetzgebung 
in  die Vermögensrechte der Gemeinden euphemistisch als 
„Finanzausgleich“ . In  Wahrheit bedeutet er aber eine Ent
eignung i. S. des Art. 153 RVerf.

Es ist im  Schrifttum 1) wie in der Rechtsprechung2) 
anerkannt, daß unter Eigentum i. S. des Art. 153 nicht nur 
das Eigentum im  engeren Sinne des bürgerl. Rechts, sondern 
jedes private Vermögensrecht zu verstehen ist und in  aus
dehnender Auslegung des Begriffs „Enteignung“ nicht nur 
solche Fälle, in denen im Verwaltungswege Eigentum ent
zogen und übertragen w ird, sondern auch solche, in  denen

1) A n  s c h ü tz ,  Verfassung, Anm . zu A rt. 153.
2) RG. i. ZivS. Bd. 109 S. 310, Bd. 107 S. 375 u. 269.

durch den Gesetzgeber Privatrechte aufgehoben werden, 
ohne daß eine Uebertragung stattfindet, dem Schutz des 
Art. 153 Abs. 2 zu unterstellen sind. Ferner ist es für den 
Begriff Enteignung gleichgültig, ob durch diese der Ent
eignende selbst (Reich) begünstigt w ird oder ob er damit 
einen anderen (Land) begünstigt.

Soll also §118 rechtsgültig sein, so müßte das ArbGGes. 
entweder als verfassungsändemdes Gesetz m it den nach 
Art. 76 RVerf. erforderlichen Mehrheiten angenommen sein 
oder sich in den Schranken des Art. 153 Abs. 2 RVerf. halten. 
Daß ersteres nicht zutrifft, ist bekannt. Aber auch für den 
zweiten Fall fehlen die Voraussetzungen, weil die Entziehung 
des Eigentums nur zum W ohl der Allgemeinheit und gegen 
angemessene Entschädigung erfolgen darf. Da es sich in 
§ 118 um eine Enteignung durch das Reich gegenüber 
Gemeinden handelt, ist die Gewährung einer angemessenen 
Entschädigung zwingende Vorschrift (Art. 153 Abs. 2, 1. Satz 
RVerf.). Hiergegen verstößt § 118, da er die unentgeltliche 
Ueberlassung von Vermögensrechten der Gemeinden zu
gunsten der Länder vorschreibt. Hieran ändert auch nichts 
die Vorschrift, daß eine anderweitige Regelung durch Ver
trag zulässig ist, also bei besonderem Entgegenkommen der 
Länder ein Entgelt an die Gemeinden gezahlt werden kann. 
Dadurch w ird die grundsätzlich ausgesprochene Enteignung 
nicht aus der W elt geschafft. Man kann auch nicht ein
wenden, daß die Gemeinden dadurch entschädigt würden, 
daß sie durch Aufhebung der Gew.- u. KaufmGer. durch das 
ArbGGes. die Kosten für die Unterhaltung dieser Gerichte 
nicht mehr zu tragen brauchen. Die Uebernahme von Auf
gaben der Gemeinden auf die Länder infolge Aenderung 
der Gerichtsorganisation kann nicht als „Entschädigung“ für 
die Gemeinden umgedeutet werden. Anderseits kann man 
aber auch nicht sagen, daß die Enteignung zum W ohl der 
Allgemeinheit erfolgt, wenn man m it dem RG. (Bd. 103 
S. 102) den Sinn dieser W orte dahin auslegt, daß der 
Nutzen fü r die Allgemeinheit über den durch die vorge
nommene Rechtsentziehung an sich und ohne weiteres er
reichten V orte il hinausgehen oder außerhalb dieses Vorteils 
bestehen muß.

Mindestens entbehrt daher m. E. § 118 (und auch § 119) 
der Rechtsgültigkeit. Soweit ich sehe, haben die Kommentare 
zum ArbGGes. zu dieser Frage noch keine Stellung ge
nommen, obwohl sie für die Gemeinden von größter 
Bedeutung ist.

Stadtrat Dr. H a r tw ig ,  Zeitz.

Die W iederaufnahm e des Strafverfahrens und 
ihre W irkung  auf den infolge des aufgehobenen 
U rte ils  eingetretenen Am tsverlust. W ird  das Straf
urteil im  Wiederaufnahmeverf. (§§359 ff. StrPO.) aufgehoben 
und der Beamte entweder freigesprochen oder nur zu einer 
nicht m it Amtsverlust verbundenen Strafe verurteilt, so 
werden nach Ansicht des RG. (RG. 22 S. 40; 42 S. 281) 
„die auf beamtenrechtlichem Gebiet liegenden Folgen des 
Strafurteils nicht wieder beseitigt. Das verlorene Amt m it 
seinen Gehalts-, Ruhegehalts-usw. Ansprüchen lebt trotz 
der dem Beamten günstigeren neuen Entscheidung nicht 
wieder auf; . . . .  es ist eine Neuanstellung nötig, und für 
die Zwischenzeit hat der Beamte keine nachträglichen 
Gehalts- und Ruhegehaltsansprüche. Es steht also im  Be
lieben der Verwaltung, ob sie den Beamten wieder anstellen 
w ill“  *). Hierzu wurde im  Schrifttum 2) die Meinung ver
treten, daß „eine gesetzliche Vorschrift wünschenswert wäre, 
wonach jeder Beamte, der im  Wiederaufnahmeverfahren ein 
nicht m it dem Amtsverlust verbundenes U rte il erzielt hat, 
so angesehen wird, als ob das erste zur Beendigung des 
Dienstverhältnisses führende U rte il nicht ergangen wäre“ . 
Darüber hinaus erscheint aber der Standpunkt des RG., 
der allerdings im  Urt. v. 4. Febr. 1921 (RG. 101 S. 255) 
bestätigt w ird, nicht mehr haltbar. Ueber Begriff und 
W irkung der Wiederaufnahme des Verfahrens ist aus S te in -  
Jon as  3) — und insoweit kann zwischen dem Wiederauf-

r) B r a n d ,  „Das Beamtenrecht, 2. A u fl., S. 634 Z iffe r 6.
2) B ra n d ,  S. 635 Anm. 6, F r ie d r i c h s ,  S. 40, F a lk  in  „D e r 

Beamtenbund1* 10 N r. 71.
8) ZPO. 2. Band, Vorbem. I I  vo r §578, S. 175/76; Anm. IV  zu 

§ 590 S. 199.
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nahmeverfahren des Z iv il-  und Strafprozesses kein Unter
schied bestehen —  folgendes zu entnehmen:

„D ie Aufhebung des angefochtenen Urt. ist ein rechts
gestaltender Staatsakt, keine Feststellung.1) ;  denn es w ird 
nicht ausgesprochen, daß das frühere U rte il nicht ergangen 
sei, sondern daß es unter Anerkennung seines zeitweiligen 
Bestandes vernichtet werde. Aber dieser Akt hat rück
wirkende Kraft. Das U rte il w ird  vernichtet aus einem 
Grunde, der, von Anfang an erkannt, die Erlassung des 
Urteils verhindert hätte. Unter den Bete ilig ten2) ist also 
die Rechtslage dieselbe, wie wenn das Urte il nie ergangen 
wäre“  8). Wenn demgegenüber das RG. aus der Lösung 
des Beamtenverhältnisses unmittelbar kraft Gesetzes folgert, 
daß „an dieser in  der Vergangenheit liegenden Tatsache 
durch die Aufhebung des betreffenden Urteils nichts ge
ändert werden könne“  (RG. 42 S. 284), so sind für diese 
Auffassung keine stichhaltigen Gründe angeführt; die weitere 
Aufstellung aber (S. 285 oben), daß lediglich „die Straf
folgen des früheren Urteils, soweit möglich, für die Zukunft 
beseitigt werden müssen“ , erscheint vö llig  unhaltbar. Gerade 
weil der Verlust des Amtes als unmittelbare Rechtsfolge 
des ersten Urteils ohne weiteres eingetreten und ein be
sonderer Verwaltungsakt, nämlich die Entlassung, nicht 
mehr erforderlich war, muß auch der Amtsverlust m it der 
Nichtigkeit des ersten Urteils als niemals erfolgt angesehen 
werden, ohne daß es darauf ankommen kann —  wie die 
Jom RG. angezogenen L o e w e -H e llw e g  in  Anm. 4 zu 
§ 413 meinen —, daß die Vorschriften, welche die W irkung 
des ersten Urteils bestimmen, Vorschriften des Beamten
rechts sind. Es ist nicht zu erkennen, warum die Ver
nichtung des als „rechtsgestaltender Staatsakt“  ebenso wie 
das Beamtenrecht, insbes. die Beamtenemennung, dem öffent
lichen Recht angehörenden Urteils als Unterlage für die 
Rechtsfolge des Amtsverlustes nicht auch die Rechtsfolge 
selbst erfassen sollte 4). Die Tatsache, daß die Anstellungs- 
oehörde inzwischen berechtigt war, die Stelle des verur
teilten Beamten anderweit zu besetzen5), kann lediglich fü r 
die allgemeine Frage eine Rolle spielen, inwieweit dem 
Beamten ein Recht auf das Am t selbst zusteht.

Oberregierungsrat u. vortr. Rat i. Thür. Ministerium 
f. Inneres S c h n e id e r , Weimar.

Erhöhung der Berufungssumtne fü r die erst
instanzlichen landgerichtlichen Urteile . Nach der auf 
§ 511a Abs. 1 ZPO. beruhenden VO . des Reichsjustiz- 
nnnisters v. 30. Okt. 1923 (RGBl. T. I .  S. 1041) findet 
gegen erstinstanzliche Urteile über vermögensrechtliche 

nsprüche die Berufung nur dann statt, wenn der W ert 
cs Beschwerdegegenstandes 50 M. übersteigt. Irgendeinen 
nterschied, ob es sich um ein amtsgerichtliches oder 

crstinstanzlichss landgerichtliches U rte il handelt, hat leider 
er Gesetzgeber nicht gemacht. Der leitende Gedanke 
i;r die Abschneidung des Rechtsmittels der Berufung bei 

yermögensrechtlichen Streitigkeiten von nur geringfügigem 
erte war der, den Parteien vom Reiche nicht Rechts- 

®Atel zur Verfügung zu stellen, deren Durchführung sie 
o wendig m it Ausgaben belastet, die zu dem angestrebten 
r  olge regelmäßig in  schreiendem Mißverhältnis stehen.
• as Objekt muß in  der Tat die entstehenden Kosten 
uugermaßen tragen können. Wirtschaftlichkeit ist in  den 

unri6? der Verarmung weitester deutscher Volksschichten 
na des Deutschen Reiches selbst auch auf dem Gebiete 

Gr1 jp ecjRspflege oberstes Gebot. Unökonomisch in  hohem 
O L v ^  eS’ wenn Rosten des Rechtsmittels das 

]ekt selbst vö llig  aufzehren. Dies aber ist meist der Fall, 
s *TeriIlögensrechtlichen Streitigkeiten m it einerBeschwerde.- 

fflme von nur etwas über 50 M., die vom LG. in die Be- 
auch11̂  m  daS erwachsen. Zudem können solche Prozesse i 
ied f T r  zufolge eines gewissermaßen normwidrigen, 
we" h ' ' VOn dem gewöhotichen Verlauf der Dinge ab- 
— Jghenden Ganges des erstinstanzlichen landgerichtlichen
1910, s! fö °§  K)a n n ’ System der reclltsgeschäftHclien Staatsakte, B e rlin  ’

si v 1P1 n - J ° n a s  sprechen von Parteien.
368 Z i#  m  i  ^  K o r m a n n ,  S. 308 Z iff. 2, 315 Z iff. 1, 366 Z iff. I I , : 

m vr , 1: S t e in - J o n a s ,  Anm. IV  zu §629. !
) Vgl. auch B r a n d  S. 635 Anm. 4.
) U o e w e -R o s e n b e r g ,  Anm . 4 zu §413 a.E.

Rechtsstreites an das OLG. als Berufungsinstanz erwachsen, 
nämlich nur dadurch, daß die Parteien im Wege der 
besonderen Vereinbarung eine vermögensrechtliche Streitig
keit im  Werte unter 500 M. an das LG. als 1. Instanz 
gebracht haben oder —  und das dürfte der häufigere Fall 
sein —  dadurch, daß im Laufe des erstinstanzlichen Rechts
streits vor dem LG.; zufolge Zahlung des Beklagten, Klage
zurücknahme, Teilvergleich oder teilweise Klageabweisung 
die Urteilssumme auf einen Betrag unter 500 M. herabsinkt. 
In  solchen Fällen, die häufig Vorkommen -— in  meinem 
Dezernat beschäftigen mich nicht weniger als fünf solcher 
Prozesse -—, sprechen nicht nur die erwähnten allgemeinen 
rechts- und wirtschaftspolitischen Erwägungen fü r eine 
weitere Einschränkung der Berufung, sondern der Gedanke, 
daß es eine Systemwidrigkeit und logische Inkonsequenz 
bedeutet, wenn vermögensrechtliche Streitigkeiten m it einer 
Beschwerdesumme an das OLG. erwachsen, die an sich 
ohne diese regelwidrige, vom gewöhnlichen Verlauf ab
weichende Erledigung im  Lauf des landgerichtlichen Ver
fahrens niemals an das LG. als erste Instanz gelangt 
wären, sondern beim AG. als 1. Instanz hätten anhängig 
gemacht werden müssen. Es empfiehlt sich daher, diese 
Anomalie aus der W elt zu schaffen und in  vermögens- 
rechtlichen Streitigkeiten fü r die Berufung gegen erst
instanzliche landgerichtliche Urteile eine 500 M. über
schreitende Beschwerdesumme baldigst einzuführen.

Begründeten Bedenken kann es bereits unterliegen, 
ob nicht auch die Grenze der Beschwerdesumme gegen 
Anfechtung der amtsgerichtlichen Urteile m it 50 M. viel 
zu niedrig gezogen ist. Noch in  der letzten Zeit hat der 
Reichsgesetzgeber durch Gesetz v. 6. Juni 1924 die 
Berufungssumme beim Gewerbegericht von den ursprüng
lich vorgeschriebenen 100 M. auf 300 M. erhöht und in 
Uebereinstimmung m it der Berufungssumme beim Kauf
mannsgericht gebracht.

Oberlandesgerichtsrat Dr. B o v e n s ie p e n , Kiel.

Gesetzessprache. Immer wieder fragt man sich beim 
Lesen moderner Gesetze, warum der Verfasser dem Leser 
Rätsel auf gibt, statt ihm unzweideutig zu sagen, was gemeint 
ist. Im  neuen Gerichtskostengesetz § 29 Abs. 2 heißt es, 
die Gebühr ermäßige sich auf ein Viertel, wenn die Klage 
nach Bestimmung des Termins zur mündlichen Verhandlung, 
„jedoch vor Stellung eines Sachantrags in  der mündlichen 
Verhandlung zurückgenommen w ird “ .

Das ergibt einen ganz verschiedenen Sinn, je nachdem 
man die W orte „ in  der mündlichen Verhandlung“ auf die 
Stellung eines Antrags oder auf die Zurücknahme der Klage 
bezieht. Sprachlich ist beides möglich. E in  Kommentator, 
der vielleicht der Formulierung des Gesetzes nahe steht, 
versichert in  JW . S. 502, es sei nach  dem  S in n  d e r V o r 
s c h r i f t  unzweifelhaft, daß die W orte „ in  der mündlichen 
Verhandlung“ zu „Stellung eines Sachantrags“ gehören. 
Das mag zutreffen. Aber besser wäre es doch gewesen, 
nicht nur an die Leser zu denken, die den Sinn der V o r
schrift bereits kennen, sondern auch an die anderen, und 
deshalb zu sagen:

„Sie ermäßigt sich auf ein V iertel, wenn die Klage nach 
diesem Zeitpunkt zurückgenommen wird, ehe in  der münd
lichen Verhandlung ein Sachantrag gestellt worden is t“ . 
Aber freilich, Hauptwörter sind vornehmer als Zeitwörter!

Geh. Justizrat Dr. O s w a lt,  Frankfurt a. M.

Fingerabdrücke. Der Minister d. Innern hat durch 
Runderlaß v. 4. Febr. 1927 das Fingerabdruckverfahren neu 
geordnet. Dieser Erlaß ist nicht Kodifikation, sondern 
Novelle, er nimmt Bezug auf ältere Erlasse, die an ver
schiedenen Stellen veröffentlicht sind. Aber soviel ist zu 
erkennen, daß der Erlaß sich in  der Hauptsache nicht mit 
der Ueberführung oder Entlastung Verdächtiger durch V er
gleichung ihrer Finger m it den Tatortfingerabdrücken be
schäftigt, sondern m it Vorsorge für die Zukunft, Feststellung 
der Identität fü r den Fall, daß der Fingerbesitzer später 
wieder m it den Verfolgungs- oder Sicherheitspolizeibehörden 
in Berührung kommen sollte. Dabei ist in  keiner Weise 
geprüft worden, ob die Staatsbehörden überhaupt befugt sind,
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jemanden gegen seinen W illen  durch körperlichen Zwang 
oder Drohung zu nötigen, daß er seinen Finger in  schwarze 
Druckfarbe taucht. Da es sich nicht um Maßnahmen der 
Strafermittlung, sondern der Sicherheitspolizei handelt, so 
kann die Befugnis jedenfalls nicht auf die StrPO. gestützt 
werden; es handelt sich also um die Frage, ob w ir in  
Deutschland Allgewalt der Behörden haben, gegen die ein 
besonderer Befreiungsgrund vorgeschützt werden müßte, 
oder ob die Behörden auf die Zuständigkeiten und Ge
walten beschränkt sind, die das Gesetz ihnen besonders 
verleiht. Ich nehme das letztere an und halte den Erlaß 
des Ministers fü r ungültig, wenn er so zu verstehen sein 
sollte, daß die Fingerabdrücke in  allen Fällen, also auch 
gegen den W illen  der.Betroffenen, zu nehmen seien. Dies 
fo lg t zwar nicht aus Art. 114 RVerf., der nur gegen E in
sperren schützt, aber aus Art. 116. Androhungen zur E r
zwingung des Fingerabdrucks enthalten die Auferlegung 
w illkürlicher Strafen fü r Unterlassung einer Handlung, die 
nicht gesetzlich geboten ist. Es wäre daher m. E. ein 
Reichsgesetz erforderlich, das die Voraussetzungen der 
Abdrucknahme und die zulässigen Zwangsandrohungen 
nach A r t etwa des Impfgesetzes genau bestimmt.

Justizrat F r ie d r ic h s ,  Ilmenau.

Is t ein Beschluß des Reichsgerichts gemäß 
A rt. 13 Abs. 2 Reichs Verfassung schon vor V er
kündung eines Gesetzes möglich? Für Art. 19 RVerf. 
bejaht RGR. a. D. Dr. B e w e r  S. 1635, 1926 d. Bl. die 
Frage, ob das Vorliegen des E n tw u r fe s  eines Gesetzes 
genügt, eine Entsch. des Staatsgerichtshofes herbeizuführen.

Eine ähnliche Frage taucht bei A rtike l 13 Abs. 2 RVerf. 
auf, der einer zuständigen Reichs- oder Landeszentral
behörde bei Zweifel oder Meinungsverschiedenheiten darüber, 
ob eine landesrechtliche Vorschrift m it dem Reichsrecht 
vereinbar ist, die Befugnis gibt, die Streitfrage durch Be
schluß des RG. entscheiden zu lassen. Is t ein Beschluß 
des RG. gemäß A rt. 13 Abs. 2 RVerf. schon vor V er
kündung eines Gesetzes, also solange die streitige Be
stimmung noch G e s e tz e n tw u r f  ist, möglich?

F in g e r 1) bejaht diese Frage. E r nimmt an, daß auch 
eine Entsch. des RG. ergehen kann, wenn das Gesetz noch 
nicht rechtskräftig, d. h. noch nicht Gesetz ist, sondern 
erst Gesetz werden soll. E r geht aber m. E. von einer 
irrigen Voraussetzung aus, wenn er sagt: „Das Anrufen 
des Gerichts ist nicht nur möglich, um bereits bestehende 
Meinungsverschiedenheiten zu entscheiden, sondern auch, 
um solche zu v e rm e id e n .“ Dies widerspricht m. E. dem 
W ortlaut des A rt. 13 Abs. 2: b e s te h e n  Zweifel oder 
Meinungsverschiedenheiten darüber, ob eine landesrecht
liche Vorschrift usw. . . .“ Der A rtike l verlangt, daß Zweifel 
oder Meinungsverschiedenheiten „b e s te h e n “ , er w ill aber 
nicht schon solche vermeiden. Aus seiner Voraussetzung 
folgert F in g e r  nun, daß „die Entsch. (also) auch de lege 
ferenda ergehen kann, wenn seitens eines Landes eine be
stimmte Regelung vorgesehen w ird “ . Da die Voraussetzung 
ir r ig  ist, ist m. E. eine solche Folgerung daraus nicht abzuleiten.

Aus A rt. 13 Abs. 2 selbst: Bestehen Zweifel oder 
Meinungsverschiedenheiten darüber, ob eine landesrecht
liche Vorschrift m it dem Reichsrecht vereinbar ist . . .“ , 
ist nicht ohne weiteres zu entnehmen, ob die Vorschrift 
bereits als rechtskräftiges Gesetz bestehen muß. Ebenso 
is t aus dem auf Grund des Art. 13 Abs. 2 der RVerf. er
gangenen Gesetz v. 8. A p ril 1920 nichts zu ersehen.

Eine Lösung des Problems finden w ir, wenn w ir A rt. 13 
Abs. 2 im  engen Zusammenhang mit dem 1. Absatz dieses 
Artikels auslegen. Der Sinn des Art. 13 Abs. 2 besteht 
darin, anzugeben, in  welcher Weise der Grundsatz „Reichs
recht bricht Landesrecht“ durchgeführt werden soll. E r ist 
deshalb im  engsten Zusammenhang damit zu verstehen2).

Die Voraussetzungen dafür, daß gemäß Art. 13 Abs. 1 
Landesrecht vom Reichsrecht gebrochen wird, ist, daß das

1) F in g e r ,  Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 1923, S. 207.
2) D ieser Standpunkt w urde schon iin  Verfassungsausschuß der 

Nationalvers. vertreten, so K a h l ,  M ünd liche r B erich t des 8. A us- 
schusses über den Entw . e iner Verf. des Deutschen Reiches. A k ten 
stück N r. 391 der deutschen NationalVers., B e rlin  1920, S. 410; 
Z w e ig e r t ,  eb. S. 410/11; v. D e lb r ü c k ,  desgl. S. 41.

Landesrecht als solches gültig ist; sonst kann es keinerlei 
W irkungen äußern, es kann also auch nicht m it dem Reichs
recht in Widerspruch stehen1). E in gültiges Gesetz muß 
aber bestehen, d. h. rechtskräftig sein. Man kann sich 
wohl ein bestehendes ungültiges Gesetz denken, aber nicht 
ein gültiges nichtbestehendes Gesetz. Der Abs. 1 des 
Art. 13 setzt also ein bestehendes Gesetz voraus. Der 
Abs. 2 ist im  engsten Zusammenhänge m it Abs. 1 auszu
legen. W enn man im  Abs. 2 davon spricht, ob eine 
landesrechtliche Vorschrift m it dem Reichsrecht vereinbar 
ist, so versteht man unter „landesrechtlicher Vorschrift“ 
dasselbe, was man in  Abs. 1 unter „Landrecht“ versteht, 
also ein b e s te h e n d e s  Gesetz.

Daher muß ein Gesetz bereits verkündet sein, um einen 
Beschluß des RG. herbeiführen zu lassen.

Referendar Dr. A V a lth e r, Neuruppin.

Anwendung des § 82 des AufwGes. auf die Kosten 
in AufwSachen für Preußen. Wenn sich infolge der 
Vorschriften des AufwGes. ein Rechtsstreit erledigt, werden 
die Gerichtskosten niedergeschlagen. Diese Vorschrift im 
§ 82 AufwGes. soll nach der AV . d. pr. JM. v. 17. Nov. 
1925, JMB1. S. 404, auch auf die AufwStellen anzuwenden 
sein, sofern vor ihnen ein Streit geschwebt hat.

Die Zuständigkeit der AufwStelle für Rechtsstreite
i. S. des § 82 sieht § 71 über die vereinbarte Zuständigkeit 
vor. Danach sind die Fälle gemeint, die das Prozeßgericht 
wie die AufwStelle entscheiden kann. H ierm it scheint die 
Anwendung des § 82 erschöpft. V ielle icht ließe sich im 
weiteren Sinne des Begriffs Streit nach der JMVerf. auch 
§ 69 a. a. O. in  Betracht ziehen; aber § 82 auf alle V er
fahren vor der AufwStelle auszudehnen, hieße dieser Be
stimmung Gewalt antun. Wäre dies beabsichtigt gewesen, 
dann hätte die JMVerf. nicht den einschränkenden Zusatz 
„sofern ein Streit geschwebt hat“ , enthalten dürfen, und 
die richtige Fassung wäre gewesen: „. . . . bezieht sich 
. . . . auch auf das V e r fa h re n  vor den AufwStellen.“

Diese Erörterung ist nicht nebensächlicher Amt. Bei der 
Unmenge der unter der Wirksamkeit der 3. StNVO. ge
stellten AufwAnträge ist es fü r die Staatskasse sehr wichtig, 
ob in allen diesen Fällen nichts erhoben werden darf und 
bereits gezahlte Gerichtskosten, insbes. auch die Auslagen 
für das Schreib.werk, erstattet werden müssen.

Kurz vor Erlaß des AufwGes. häuften sich die Anträge, 
die nur eine Sicherung der Ansprüche auf Aufwertung 
bezweckten. A lle diese Sachen erledigen sich nicht ohne 
weiteres durch das AufwGes., sondern gelten als Verfahren, 
die auf Grund des AufwGes. und der VO. v. 5. Dez. 1925 
anhängig sind, vgl. A rt. 127 dieser VO. und § 9 der VO. 
v. 21. Juli 1925. Wenn die Beteiligten anzeigen, daß sie 
ihre früheren Anträge durch das AufwGes. als h infä llig  
ansehen, ist Kostenfreiheit am Platze, doch nicht, wenn 
die AufwStelle ins Verfahren eintreten muß, die Sachlage 
erneut nach dem jetzigen Recht prüft und beurteilt, die 
Anträge ergänzen läßt oder bescheidet. V ie l A rbeit und 
Zeit ist zur Erledigung dieser Geschäfte erforderlich. Dann 
noch Gebühren- und Auslagenfreiheit annehmen zu wollen, 
kann weder befriedigen noch beabsichtigt gewesen sein. 
A lle  diese Anträge sind in  W irk lichkeit nicht durch das 
AufwGes. erledigt worden, vielmehr mußte die AufwStelle 
ebenso sachlich tätig werden, wie wenn der Antrag erst 
nach Erlaß des AufwGes. eingereicht worden wäre.

Dieselbe Ansicht g ilt fü r die Wirksamkeit von An
meldungen auf Grund der 3. StNVO.; die bisher entgegen
gesetzte herrschende Ansicht und frühere Rechtspr. des KG. 
ist durch den KGBeschluß v. 6. Mai 1926, 1 X  234/26, 
aufgegeben worden, zwingend begründet und durch Art. 127 
Abs. 1 DurchfVO. z. AufwGes. durchaus verständlich.

In  der Entsch. Rspr. in  AufwSachen Heft 15 Nr. 1H  
w ird  die Ansicht: die AufwStelle sei nur bei Streit zur 
Einleitung und Fortführung des Verfahrens berechtigt, über
zeugend als Rechtsirrtum bezeichnet; nur fü r die Entsc . 
sei Streit vorausgesetzt.

Justizinspektor L ie n ig ,  Goldberg.

1) So auch RGZ. (103, 93).
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Reichsgericht.
1. Z iv ils a c h e n .

M itg e te ilt von Justizrat G e u te b r ü c k ,  Rechtsanwalt b. RG., Leipzig.

Bei der Hypothekenaufwertung zugunsten des 
Zedenten is t die Zessionsvaluta n ich t anzurechnen. 
§§17, 18 AufwGes. Die Antragsgegner (AntrG .) haften 
persönlich und dinglich fü r eine auf ihrem Grundstück 
seit 1911 zunächst fü r Frau A  eingetragene Hypothek von 
108 000 M. Sie ging 1923 durch Erbgang auf B über. 
Dieser trat sie am 11. Jan. 1924 an die Antragstellern! 
(AntrSt.) C ab; das Abtretungsentgeltistjetzt auf 22 922.38GM. 
berechnet. Die Abtretung wurde am 18. Jan. 1924 im  
Grundbuch vermerkt. C beantragte rechtzeitig bei der 
AufwStelle die Aufwertung auf 27 000 GM., wobei sie eine 
Urkunde v. 14. Sept. 1925 einreichte, in  der B ih r aus- 
'Uücklich jeden persönlichen und dinglichen, gegenwärtigen 
und künftigen Aufwertungsanspruch m it Zinsen seit 
U Jan. 1925 abtrat und die Eintragung der Abtretung im  
Grundbuche bewilligte und beantragte. Dementsprechend 
Meldete die C auch die auf sie übergegangenen Auf- 
'vertungsansprüche des B an. Die AntrG. verlangten E r
mäßigung der Aufwertung auf 15% , falls nicht aus B illig - 
keitsgründen die Aufwertung überhaupt niederzuschlagen 
Sei- Die AufwStelle bemaß die Aufwertung für den ding
lichen und persönlichen Anspruch auf 7835,40 GM., LG . 
als Beschwerdeinstanz auf 9808,23 GM. Es gelangte zu 
ilieser Zahl, indem es den AufwAnspruch der AntrSt. auf 
-5  %  des Abtretungsentgeltes, den des B derart berechnete, 
daß es von den ihm zustehenden 27 000 GM. das A b
tretungsentgelt abrechnete. Die AntrSt. erhob rechtzeitig 
Beschwerde b. Kammergericht m it dem Verlangen, die 
Hypothek auf 27 000 GM. aufzuwerten. Das KG. legte die 
Sache gemäß § 74 Abs. 1 S. 5 AufwGes. dem RG. m it dem 
Bemerken vor, daß es die Beschwerde zurückweisen wolle, 
daran aber durch Entsch. des OLG. Stuttgart v. 29. Sept. 1926, 
Aktenz. Aw. 41 (JW . 1926 S. 2694), gehindert sei. RG. hob 
den Beschl. des LG. auf und verwies die Sache dorthin 
zurück. Der Rechtsauffassung des KG. und der im  Schrift- 
km überwiegenden Meinung, wonach die Zahlung des 

Abtretungsentgeltes vom Erwerber des Rechts an den 
eräußerer ebenso behandelt werden müsse, wie eine 
chuldnerzahlung nach § 18 Abs. 1 AufwGes. zu behandeln 

*ei. könne nicht beigetreten werden. Weder schreibe das 
* ufwGes., so wie es vorliege, eine solche Anrechnung 
<t°k (1)’ nocb könne fü r einen solchen W illen  des Gesetz
gebers aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes (2) oder 
aus allg. Billigkeitserwägungen (3) ein genügender Anhalt 
entnommen werden.

, H Unter dem in § 18 Abs. 1 AufwGes. ohne Zusatz 
rauchten W orte „Zahlungen“ könnten nach allg. 

Prachgebrauch, demgegenüber das AufwGes. keine Ab- 
cjpeic~',I1g erkennen lasse, nur Zahlungen des Schuldners 
ni ^h, ^etretenen Rechtes, nicht solche eines Dritten, insbes. 
Ei-C eoh'he des Erwerbers des Rechtes aus dem dessen 

zugrunde liegenden Vertragsverhältnis verstanden 
r  en. In  § 18 Abs. 2 —  dessen Vorschrift ihres auf die 

** ypothek“  beschränkten W ortlauts ungeachtet auch für 
die 5 ê s°nliche Forderung Geltung beanspruche -  fänden 
!,: . udanken Ausdruck, daß der Schuldner des abgetretenen 
leist auHuwertenden Rechtes an Aufwertung nicht mehr zu 
A-bt61? haben solle’ 318 er zu L isten hätte, wenn keine 
hält1 • Ung vorgenommen worden wäre, und daß im  Ver- 
aiisms i0655 Aufwertungsschuldners zu der —  solchenfalls 
ejne ■mehreren Personen bestehenden —  Gläubigerseite für 
als d iruheren Gläubiger nur insoweit aufgewertet werde, 
heit ^  diesen zu berechnende AufwBetrag die Gesamt- 
hio-e , Aufwßeträge der ihm  zeitlich nachfolgenden Gläu- 
entp-eit 6-rSteige: von einer Anrechnung des Abtretungs- 
auoh • „ ln  dem hier in  Rede stehenden Sinne werde also 
würri ln  J? Abs. 2 AufwGes. nicht gesprochen. In  § 17 
Glaub ̂  die ^ oraussetzungen für die Teilnahme des früheren 
gerep-pR6rS ?n . der Aufwertung des abgetretenen Rechtes 

& und insoweit darauf abgestellt, daß er das A b

tretungsentgelt —  wie in den Fällen der §§ 14, 15 AufwGes. 
der AufwGläubiger die Zahlung des Schuldners •— nach 
dem 14. Juni 1922 oder unter Vorbehalt angenommen haben 
müsse; andernfalls sei der Schuldner ihm gegenüber von 
der Aufwertungspflicht fre i und hafte nur dem gegen
wärtigen Gläubiger auf Aufwertung. Diese Regelung der 
Voraussetzungen ergebe als solche nichts über die weitere 
Ausgestaltung der dem früheren Gläubiger gegenüber ge
schaffenen Aufwertungspflicht: eine rechtliche Gleichstellung 
der Schuldnerzahlung m it der vom gegenwärtigen Gläubiger 
bewirkten Zahlung des Abtretungsentgelts sei nicht an
gedeutet. Es erhelle nicht, daß der frühere Gläubiger bei 
der Aufwertung nach § 17 sich so behandeln lassen müßte, 
als hätte er das Abtretungsentgelt nicht vom gegenwärtigen 
Gläubiger, sondern vom Eigentümer oder vom Schuldner 
des abgetretenen Rechtes (§ 18 Abs. 1) als Zahlung erhalten.

2. Der Regierungsentwurf (§11 Z iff. 5) habe den Ze
denten zur Aufwertung nur im  Falle der sog. unechten 
Zession zulassen wollen und sei dabei anscheinend von der 
Auffassung ausgegangen, daß bei der unechten Zession, 
weil sie unter M itw irkung des Eigentümers als Verpflich
teten vor sich gehe, der Rechtsvorgang der Abtretung als 
solcher eine Erfüllungshandlung des aus dem abgetretenen 
Rechte zur Leistung Verpflichteten mitumfasse und in 
solchem Falle, wo die Abtretung mittels einer unter M it
wirkung des Verpflichteten an den bisherigen Gläubiger 
bewirkten Leistung herbeigeführt werde, im  Rahmen des 
bei der Aufwertung angestrebten Interessenausgleiches jene 
Leistung rechtlich nicht nur als das vom neuen Gläubiger 
(Geldgeber) gezahlte Abtretungsentgelt, sondern als die 
Schuldnerzahlung aus dem abgetretenen Rechte zu bewerten 
sei. Erst der Reichstagsausschuß habe die im  Entw. vor
gesehene Regelung auf alle Abtretungen ausgedehnt. Der 
Bericht bringe dazu (S. 19 links unten) ein Beispiel, wo 
dem früheren Gläubiger der Goldmarkbetrag des Abtretungs
entgelts vom AufwBetrage abgezogen werde, —  ohne daß 
erkennbar gemacht wäre, ob hier der Tatbestand einer 
unechten Zession oder der einer Abtretung schlechthin 
unterstellt sei. •—  In  der 2. Lesung (Bericht S. 33, 79) sei 
der Fall der Aufw. eines abgetretenen Rechtes in  die 
§§ 17, 18 des Entw. verwiesen, die bereits den später 
zum Gesetz gewordenen W ortlaut aufwiesen. Der Bericht 
(S. 33) sage dazu: „Zu § 18 wurde auf Anfrage, weshalb 
in  Abs. 2 gegenüber den Beschlüssen erster Lesung eine 
redaktionelle Aenderung stattgefunden habe, erwidert, daß 
bei der Abtretung von Hypotheken vielfach der Erwerber 
einen höheren Preis als den Nennbetrag gezahlt habe, daß 
dies bei Berechnung der Aufwertung auf 25 v. H . berück
sichtigt werden müsse, aber nicht zum Nachteil des Schuld
ners ausschlagen dürfe. In  diesen Fällen müsse der 
Zessionär unter allen Umständen bei der Verteilung der 
Gesamtaufwertung den Vorrang vor dem Zedenten ge
nießen.“ Aus dieser Entstehungsgeschichte lasse sich nur 
so v ie l entnehmen, daß man allerdings bei Abfassung des 
1. RegEntw., wahrscheinlich auch noch im  Ausschuß und 
bei Abfassung des Ausschußberichts, der Annahme gewesen 
wäre, das Abtretungsentgelt sei dem früheren Gläubiger 
wie eine Schuldnerzahlung anzurechnen. Im  Gesetz, wie 
es vorliege, habe dies indessen keinen Ausdruck gefunden. 
Für seine Auslegung könne die Auffassung der an der Schaffung 
des Ges. beteiligten Personen hier schon deshalb keine 
ausschlaggebende Bedeutung beanspruchen, weil der für 
die Regelung des 1. RegEntw. leitende Gesichtspunkt 
die Beschränkung auf die sog. unechte Zession in  der 
Folge verlassen worden sei und die fü r jene etwa recht
lich zutreffenden Folgerungen fü r die erweiternde Rege
lung nicht erkennbar nachgeprüft worden seien.

3. Seitens der Anhänger der Anrechnungspflicht werde 
vielfach auf allgemeine Erwägungen hingewiesen, wie sie 
sich aus der vom Gesetz unternommenen Regelung dieses 
Interessenausgleichs ergäben und den Gesetzgebungsorganen 
unterstellt werden sollten —  insbes. auf Gesichtspunkte 
der B illigkeit, der Schonung des Aufwertungspflichtigen 
oder Aehnliches. Aber auch unter diesen Gesichtspunkten
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erscheine die grundsätzliche Anrechnung des Abtretungs- 
entgelts auf den AufwBetrag des früheren Gläubigers nicht 
gerechtfertigt. Soweit die Vorgeschichte des Ges. erkennen 
lasse, habe man den früheren Gläubiger unter gewissen 
Voraussetzungen an der Aufwertung beteiligt, weil es un
b illig  erschien, daß im  Falle einer vorangegangenen Ab
tretung des aufzuwertenden Rechtes der Schuldner nur dem 
gegenwärtigen Gläubiger gegenüber aufzuwerten habe, von 
der ganzen bis dahin eingetretenen Entwertung aber un
berührt bleibe. Man verfolgte andererseits das Ziel, daß 
der Schuldner nicht mehr an Aufwertungsleistung aufzu
bringen habe, als ihm obläge, wenn das aufzuwertende 
Recht nicht abgetreten wäre. Im  übrigen ergäben die 
gesetzgeberischen Erwägungen, soweit überliefert, keinen 
Anhalt dafür, daß der frühere Gläubiger das Abtretungs
entgelt nicht behalten solle und daß, wenn es einen be
sonderen V orte il gelte, dieser nur dem AufwSchuldner oder 
gegenwärtigen Gläubiger zufallen dürfe. Dafür wäre auch 
kein Grund von sachlicher Ueberzeugungskraft abzusehen, 
da die Einzelfälle sehr verschieden liegen könnten. Es sei 
z. B. fü r den vorliegenden Fall darauf hingewiesen, daß 
nach der Betrachtungsweise des LG. die Antr.G. statt zu 
25%  zu nur etwa 9 %  aufwerten und etwa 63,7%  des 
ohne den Abzug des Abtretungsentgelts geschuldeten 
AufwBetrags ersparen würden. Zwischen den Tatsachen 
der vorangegangenen Rechtsabtretung und der dem Schuld
ner obliegenden AufwPflicht sei kein Zusammenhang er
kennbar, der diesen V orte il fü r den Schuldner rechtfertigen 
könnte. Wenn andererseits u. U. der gegenwärtige 
Gläubiger der gesetzlichen Regelung gemäß im  Vergleich 
zum früheren Gläubiger und zu den fü r den Erwerb des 
Rechtes gemachten Aufwendungen einen nur geringen An
te il an der AufwLeistung des Schuldners —  25 %  seines 
Erwerbspreises —  erhalte, so könne sich hieraus ein 
Bedürfnis ergeben, ein etwaiges Mißverhältnis der durch 
das (kausale) Vertragsverhältnis zwischen dem früheren 
und jetzigen Gläubiger festgesetzten Leistungen auszu
gleichen. Ob und in  welchem Abmaß dies rechtlich 
verlangt und zugebilligt werden könne, hänge aber so 
sehr von der Lage des Falles ab, daß darüber allg. 
Grundsätze nicht aufgestellt werden könnten. Dies 
erscheine auch —  abgesehen von den besonderen Um
ständen des vorl. Falles —  nicht geboten, da jener 
Interessenwiderstreit zwischen dem früheren und dem 
jetzigen Gläubiger gegebenenfalls nicht im  AufwVerf. 
auszutragen wäre, das nur das Verhältnis des AufwSchuldners 
zur Gläubigerseite zu regeln und dafür den Vorschriften 
des Ges. (§ 18 Abs. 2) zu folgen habe. —  Was der frühere 
Gläubiger als Entgelt für die Abtretung erlangt habe, sei 
rechtlich und tatsächlich anderen Ursprungs als die Leistung 
des Schuldners, der aufzuwerten habe: jenes, vom Erwerber 
des Rechtes gewährt, werde durch ein Geschäft erlangt, 
das der frühere Gläubiger kraft seiner Verfügungsmacht 
über das Recht m it diesem vorgenommen habe, —  die 
Leistung des aus dem abgetretenen Rechte Verpflichteten 
dagegen geschehe zur Erfüllung seiner auf die Leistung 
gerichteten Verbindlichkeit und werde, soweit dafür unzu
länglich, nach Maßgabe des Gesetzes aufgewertet. Daß 
das Gesetz, als es dem früheren Gläubiger, obwohl er sich 
des —■ der Aufwertung unterliegenden -—- Rechtes ent- 
äußert habe, gegenüber dem Leistungspflichtigen einen 
AufwAnspruch gegeben habe, eine Anrechnung des 
AufwEntgelts hierauf habe vorschreiben k ö n n e n , bedürfe 
keiner Ausführung. W eil und solange es nicht geschehen 
sei, fehle es fü r diese Minderung der Rechte des früheren 
Gläubigers an der gesetzlichen Grundlage. Daß der frühere 
Gläubiger so einen wirtschaftlichen V orte il erlange, müsse, 
unbeschadet der bereits berührten Frage eines etwaigen 
Ausgleichs zwischen dem früheren und dem späteren 
Gläubiger, hingenommen werden und gebe, wie auch das 
Erkenntnis des OLG. Stuttgart v. 29. Sept. 1926 zutreffend 
ausspreche, dem AufwSchuldner noch kein Recht, sich 
benachteiligt zu fühlen. Der Standpunkt des Ges., wonach 
grundsätzlich der AufwSchuldner durch die Teilnahme des 
früheren Gläubigers an der Aufwertung nicht stärker be
lastet werden solle, als es ohne die Abtretung der Fall 
wäre, bleibe auch bei der hier dargelegten Beurteilung 
gewahrt. —  M it seiner gegenwärtigen Begründung könne

daher der angefochtene Beschluß nicht aufrechterhalten 
werden. W ie zu entscheiden wäre, wenn in  Wahrheit 
eine Zahlung des Schuldners i. S. des § 18 Abs. 1 vorläge, 
könne dahinstehen, weil nach dem festgestellten Sachverhalt 
hier ein solcher Fall nicht gegeben sei. Es werde dahei 
auch von einer allg. Erörterung darüber abgesehen, ob die 
hervorgehobene Unterscheidung zwischen der unechten 
und regelmäßigen Abtretung rechtlich angezeigt sei, ob 
und wann in Fällen der unechten Abtretung eine Leistung 
des Schuldners als solchem vorliege, und ob in  dieser 
Frage eine grundsätzlich verschiedene Beurteilung der 
unterschiedenen Fälle nach dem derzeitigen Stande der 
Gesetzgebung gerechtfertigt erscheinen könnte. Hiernach 
werde das Beschwerdegericht zunächst über die Anwendung 
des § 15 Nr. 1— 3 AufwGes. zu befinden haben, auf die 
sich die AntrG. berufen haben. Daß diese Vorschriften, 
wenngleich in § 17 AufwGes. nicht erwähnt, auch auf die 
in  dieser Vorschrift geregelten Fälle anwendbar seien, 
dürfe unbedenklich angenommen werden, zumal in § 18 
Abs. 2 das. die Vorschrift des § 15 m it in  Bezug ge
nommen sei. (Beschl. V . B 34/26 v. 2. März 1927.)

Vom  G rundstückskauf in  In fla tionsze it kann Käufer 
weder wegen eingetretener U nm ög lichke it der vere in
barten Bestellung einer P ap ierm arkhypothek fü r das 
Restkaufgeld zurücktreten, noch wegen der gesetz
lichen Regelung der Aufw ertung der übernommenen 
Restkaufgeldhypothek. Grundsätzliches über V e r
te ilung der Aufwertungslast zwischen den Kaufparteien. 
§ 415 Abs. 3, § 320 Abs. 1 BGB. Durch notariellen 
Vertrag v. 4. Nov. 1922 verkaufte die K l. ih r Haus gründe 
stück an die Bekl. Der Kaufpreis wurde teils durch Bar
zahlung, teils durch Hypothekenübemahme, teils durch be
antragte Eintragung einer Restkaufgeldhypothek belegt. 
Gleichzeitig erfolgte die Auflassung. Auf Antrag der K l. 
wurde durch einstw. Verf. v. 24. Febr. 1923 den Bekl. 
verboten, beim Grundbuchamt einen Antrag auf ihre E in
tragung als Eigentümer zu stellen und ihnen die Zurück
nahme eines etwa schon gestellten Antrages geboten. Eine 
Eintragung der Bekl. als Eigentümer ist nicht erfolgt. K l. 
verlangt Feststellung der Nichtigkeit des Kaufvertrages und 
der Auflassung und Verurteilung zur Rückauflassung. Die 
Klage blieb in  allen Instanzen ohne Erfolg. Zu der Frage, 
ob nicht der Vertrag wegen der jetzigen Unmöglichkeit 
einer Eintragung der Papiermarkrestkaufgeldhypothek un
wirksam oder aufzuheben sei, müsse zwar zugegeben werden, 
daß eine Papiermarkhypothek nicht mehr eingetragen 
werden könne. Daraus folge aber nur ein Anspruch der 
K l., daß der gestundete Restkaufpreis aufgewertet und in  
Höhe des AufwBetrages hypothekarisch gesichert werde. 
Auch der Rücktritt der K l. sei nicht berechtigt gewesen. 
In  den Vorinstanzen sei Verzug der Bekl. nur bez. der 
Zahlung des Restkaufgeldes behauptet, nicht aber eine 
Mahnung an die Bewirkung ihrer Eintragung als Eigen
tümer, so daß dahingestellt bleiben könne, ob es überhaupt 
eine Hauptleistung der Bekl. gewesen sei, daß sie auf 
Grund der ihnen erteilten Auflassung ihre Eintragung als 
Eigentümer zu bewirken hätten. Zwar stehe es m it dem 
Wesen des auf den Austausch der beiderseitigen Leistungen 
gerichteten gegenseitigen Vertrages in  Widerspruch, wenn 
der eine Teil, ohne selbst zu der ihm obliegenden Leistung 
bereit zu sein, die Leistung von dem anderen Teile be
gehre. Sei dies der Fall, dann schließe schon das bloße 
Bestehen des Weigerungsrechts aus § 320 Abs. 1 BGB. 
den E in tritt der Verzugsfolgen aus, ohne daß es der Geltend
machung einer Einrede bedürfe. Hiernach sei das Rück
trittsrecht der K l. ausgeschlossen gewesen, weil sie zu der 
Zeit, als sie die Zahlung des Restkaufgeldes von den Bekl. 
begehrt und als sie den Rücktritt vom Vertrage wegen 
Unterlassung dieser Leistung erklärt habe, selbst nicht mehi 
erfüllungsbereit oder sogar selbst im  Verzüge gewesen sei. 
Dies habe OLG. ohne Rechtsirrtum aus der Tatsache ab
geleitet, daß der K l. im  Febr. 1923 die_ einstw. V erf. gegen 
die Bekl. erw irkt und an ih r auch nach ihrem Rücktritt vom 
Vertrage festgehalten habe. Die Annahme, daß K l. zur Zeit 
ih rer Rücktrittserklärung aus diesem Grunde nicht erfüllungs
bereit gewesen sei, könne in  der Revlnstanz nicht nac 
geprüft werden. Ob die einstw. Verf., wie die Rev. geltend 
mache, fü r die Nichteintragung der Bekl. als Grundstücks-
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Eigentümer nicht ursächlich gewesen sei, sei fü r die Frage, 
ob die K l. zur Zeit ihres Rücktritts selbst zur Erfüllung des 
'  ertrags bereit gewesen sei, rechtlich ohne Belang. Auch 
der Umstand, daß die IQ. die in Anrechnung auf den 
Kaufpreis übernommenen Hypotheken jetzt m it 25°/0 des 
Gold- und des Nennwertes aufwerten müsse, berechtige 
die K l. nicht zum Rücktritt wegen wesentlicher Veränderung 
der Grundlagen des Kaufgeschäftes. Selbst wenn eine 
Genehmigung der Schuldübernahme durch die Hypotheken
gläubiger nicht erfolgt sein sollte, so sei gemäß § 415 
Abs. 3 BGB. die K l. den Bekl. gegenüber zur recht
zeitigen Befriedigung des Gläubigers verpflichtet. Es 
frage sich, ob diese Verpflichtung des Uebemehmers sich 
auch auf die Aufwertungslast beziehe, ob also im  Verhältnis 
zwischen dem Veräußerer des Grundstücks und dem Ueber- 
ßehmer der Schuld die AufwLast den Uebemehmer treffe, 
°der ob sie dem Veräußerer obliege. Ob das eine oder 
ändere zutreffe, sei in  erster L in ie  aus dem im  Vertrag 
zum Ausdruck gekommenen W illen der Vertragschließenden 
zu entnehmen. Habe der Verkäufer des Grundstücks in  dem 

ertrage das Aufwertungsrisiko hinsichtlich der von dem 
Käufer des Grundstücks übernommenen Hypotheken auf sich 
genommen (was z. B. dadurch zum Ausdruck gebracht 
Sem könnte, daß der Uebemehmer die Schulden aus
drücklich nur zum Nennbeträge oder zum Papiermark
betrage übernommen habe), so könne er von dem E r
werber Befreiung von der AufwLast nicht verlangen. 
Eine Vereinbarung der Parteien, daß die Hypotheken von 
dem Erwerber nur zu ihrem Papiermarkbetrage übernommen 
werden sollten, könne entgegen M ü g e l nicht schon dann 
uls getroffen gelten, wenn die Höhe des Kaufpreises durch 
Abzug des Nennbetrages der Hypothek von diesem Preise 
Ermittelt werde. Denn bei Grundstücksverkäufen in  der 
Inflationszeit habe kaum jemand an eine Aufwertung der 
Hypotheken gedacht. Mangels abweichender Abreden— wie 
es Eier der Fall sei—  müsse dieUebemahme derHypotheken- 
schuld in Anrechnung auf den Kaufpreis, die im  Zweifel 
eine den bisherigen Schuldner befreiende sei, als eine 
oebernahme auch der AufwLast angesehen werden. Denn 
er Uebemehmer der Schuld übernähme sie in  dem Ent- 

"  icklungszustand, in dem sie sich zur Zeit der Ueber- 
bähjne befinde, also auch m it der ih r in  diesem Zeitpunkte 
o ereits anhaftenden AufwLast. D ie K11. könne daher 
grundsätzlich von den Bekl. Erfüllung der Vertrages dahin 

erlangen, daß die Bekl. sie von der AufwLast der 
ipotheken befreien. Welche weiteren Rechtsbehelfe der 

p  ' daraus erwachsen könnten, daß etwa die Bekl. die 
I j 1. bllung der ihnen obliegenden Befreiungspflicht unter 

inweis darauf verweigern würden, daß ihnen infolge der 
eiUrch die Aufwertungsgesetzgebung geschaffenen Rechtslage 
A ® völlige oder teilweise —  Befreiung von der 
ru Wl"ast wicht zuzumuten sei, bedürfe hier keiner Erörte- 

ng. da bisher weder die K l. einen Befreiungsanspruch 
f  gen die Bekl. erhoben habe, noch diese einen Einwand 
q  angegebenen Richtung erhoben hätten. Aus diesem 
die*111 6 erdbrige sich auch ferner eine Prüfung, ob etwa 
ih r^ r» 1 der K1’ erwirkte einstweilige Verf. aus dem Grunde 

Bedeutung behalte und unter dem Grecht ----- “ & “ “ “  neu» Gesichtspunkt auf-
ihres r^er^ a-̂ en Se*n w ieb le, weil die K l. die Umschreibung 
könn ucheigentums auf die Bekl. so lange habe zurückhalten 
A nf^r11’ a ŝ diese nicht ihre Verpflichtung, sie von der 
v- wLast zu befreien, erfüllt hätten. Ta:--K l oerrexen, eriuin nauen. E in Rücktrittsrecht der

61 niemach zur Zeit, da ih r der Erfüllungsanspruch 
v die Bekl. zustehe, nicht

' Febr. 1927.)
gegeben. (U rt. V. 351/26

2. S tra fs a c h e n .
M itg e te ilt von Reichsgerichtsrat a. D . C o n r a d ,  Leipzig,

ohne* i 2 * *i StrGB- Fahrlässige Tötung. Geschäftsführung
einer f - trag; Rechtspflicht zum Handeln; Vollz iehung
Re V lu r  einen anderen gefährlichen Handlung. Die
ist v r  ^es aus § 222 Abs. 1 u. 2 verurteilten Angekl. 
der b^ ° rfen Worden. Aus den Gründen: Der Angekl.,
i stj , 61 “ er Oberförsterei Sch. als Forstsekretär angestellt
stehend 6 * * * * ttS —  entsprechend einer bei diesem Am t be- 
gesetzt ean u bnng —  übernommen, fü r ein von dem vor-
Schießpen rförster angesetztes außerdienstlichesScheiben- 
soro-priCT a 6 Oerforderlichen Vorbereitungen (durch Be-

o der Scheiben und Bestellung der Anzeiger) zu

treffen. E r bestellte als Anzeiger außer einem Waldarbeiter 
einen 12jährigen Knaben, der bei einem Scheibenschießen 
noch nicht in  dieser Eigenschaft tätig war, und unterließ 
es, ihm die erforderlichen Anweisungen darüber zu geben, 
wie sich die Anzeiger zu verhalten, insbes. m it den Schützen 
über den Beginn und die Beendigung des Feuems zu ver
ständigen haben. E iner der Schützen hat dann, während 
der Knabe noch m it einer Scheibe beschäftigt und hierbei 
durch diese verdeckt war, einen Schuß abgegeben und den 
von ihm nicht bemerkten Knaben erschossen. Der Angekl. 
war hierbei anwesend, hat m it dem Schützen über die 
Abgabe des Schusses gesprochen, ihn aber nicht darauf 
aufmerksam gemacht, daß eine vorherige Verständigung 
m it den Anzeigern erforderlich ist. M it Recht ist der 
Angekl. auf Grund dieses Sachverhalts neben dem Schützen 
der fahrl. Tötung nach § 222 Abs. 1 u. 2 schuldig erkannt 
worden. Zwar kann es nicht gebilligt werden, wenn in 
den Urteilsgründen gesagt w ird, der Angekl. habe die 
„Veranstaltung“ des Schießens von sich, aus übernommen. 
W ohl aber sind die übrigen Feststellungen geeignet, die 
Verurteilung zu tragen. Es kann dahingestellt bleiben, ob 
nicht schon in  der Bestellung eines 12jährigen Knaben 
zum Anzeiger bei dem Scheibenschießen an sich eine für 
den Unfall ursächliche Fahrlässigkeit zu erblicken ist, da 
von diesem auch bei vorausgegangener Unterweisung nicht 
m it Sicherheit die Beobachtung der nötigen Vorsicht er
wartet werden kann. Jedenfalls ist dem Angekl. dadurch, 
daß er übungsgemäß die Vorbereitung des Scheibenschießens 
als Geschäftsführer ohne Auftrag übernommen und durch 
die Bestellung eines 12jährigen unerfahrenen Knaben zum 
Anzeiger eine fü r diesen gefährliche Handlung vollzogen 
hat, die Rechtspflicht zur Abwendung drohenden Schadens 
erwachsen, (vgl. u. a. RG. i. Strafs. Bd. 58 S. 131 [132]). 
A ls M ittel hierfür standen ihm nach Annahme des Gerichts 
insbes. zur Verfügung: eine entsprechende Unterweisung 
der Anzeiger und die Warnung des in  seiner Anwesenheit 
zielenden Schützen, nicht vo r sicherer Verständigung m it 
den Anzeigern zu feuern. Der Angekl. hat —  entgegen 
jener Rechtspflicht —  die Anwendung der zur Verhinderung 
der Tötung geeigneten M ittel unterlassen, obwohl er nach 
seinen Fähigkeiten und Kenntnissen bei gehöriger Auf
merksamkeit und Vorsicht als mögliche Folge dieser Unter
lassung und der hierm it zusammenhängenden Abgabe eines 
Schusses ohne sichere Verständigung den Tod des Knaben 
voraussehen konnte. E r hat also durch Fahrlässigkeit den 
Tod des Knaben mitverursacht . . . .  (U rt I  680/26 v 
12. Nov. 1926 g. S.)

Reichsfinanzhof.
M itg e te ilt vom Senatspräsidenten beim  R FH . D r. K lo ß ,  München.

— Prozessuale Erfordernisse des Beschlusses, w o 
nach jem and fü r die Steuerschuld eines anderen ha ft
bar gemacht w ird . § 99 RAbgO. spricht nur vom Be
schluß über die Heranziehung der haftenden Personen, 
ohne daß dieser Verwaltungsakt nach Form und Inhalt 
näher gekennzeichnet w ird. Einen allg. Anhaltspunkt bietet 
nur § 79 Abs. 2, wonach die Vorschriften fü r die Steuer
pflichtigen sinngemäß gelten für die, die nach den Steuer
gesetzen neben den Steuerpflichtigen oder an deren Stelle 
persönlich fü r die Steuer haften. Darüber hinaus läßt sich 
nur nach dem Zwecke des Verwaltungsakts bestimmen, 
welchen Inhalt die von dem Finanzamt zu erlassende 
Willenskundgebung haben und in  welcher Form sie er
gehen muß. Zu beachten ist § 99 Abs. 1 S. 1, wonach 
jemand, der neben dem Steuerpflichtigen oder an dessen 
Stelle persönlich auf Zahlung einer Steuer in  Anspruch 
genommen w ird  (§ 79 Abs. 2), gegen seine Heranziehung 
die Rechtsmittel geltend machen kann, die dem Steuer
pflichtigen selbst zustehen. Hiernach muß das Finanzamt 
nicht nur bestimmt erklären, daß es den Haftungsanspruch 
geltend machen w ill;  es muß auch genau angeben, welche 
tatsächlichen und rechtlichen Unterlagen für diesen A n
spruch gegeben sind. Es muß überhaupt dem, der aus 
der Haftung in  Anspruch genommen wird, alle Angaben 
machen, deren er nach billigem Ermessen bedarf, um seine 
Rechte wahrzunehmen. L iegt eine solche W illenskund
gebung des Finanzamts vor, so ist die Unterlage für das 
Rechtsmittelverf. gegeben, das nach Lage der Sache von 
dem Steuerpflichtigen selbst hätte betrieben werden
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können. Auf die Erfüllung weiterer Förmlichkeiten kommt 
es nicht an. Auch wenn das Gesetz, auf Grund dessen 
die Steuer festgesetzt ist, den Erlaß eines förmlichen 
Steuerbescheids vorschreibt, so ist daraus nicht zu folgern, 
daß auch der Anspruch aus der Haftung durch einen förm 
lichen Steuerbescheid geltend gemacht werden muß. Ob 
das geschehen muß, hängt von den Umständen des Falles 
ab. Die Zustellung eines förmlichen Steuerbescheids w ird  
insbes. dann nicht erforderlich, wenn die Steuerschuld dem 
Steuerpflichtigen gegenüber schon unanfechtbar festgestellt 
ist, weil nach § 99 Abs. 2 der Haftende diese Feststellung 
gegen sich gelten lassen muß. Dann w ird  die M itteilung 
dieser Tatsache genügen. Auch der Inhalt der von dem FA. 
zu erlassenden Willenskundgebung hängt von der Rechts
lage ab. Grundsätzlich w ird  jemand, dem eine W illens
erklärung des FA. zugeht, aus der er entnehmen kann, 
daß er aus der Haftung fü r die von einem anderen ge
schuldete Steuer in  Anspruch genommen werden soll, vom 
Rechtsmittel Gebrauch machen können, das dem Steuer
pflichtigen selbst zusteht. Durch die Zustellung einer sol
chen Verf. des FA. w ird, wenn sie die vorgeschriebene 
Rechtsmittelbelehrung enthält, die Rechtsmittelfrist in  Lauf 
gesetzt. (U rt. V . A. 716/26 v. 3. Dez. 1926.)

K a m m e rg e r ic h t.
1. Z iv ils a c h e n .

A . M itg e te ilt von Kam m ergerichtsrat D r. K o e h n e ,  B erlin .
Zusammentreffen der Voraussetzungen der §§ 6 

Abs. 2 und 7 Abs. 4 AufwGes. Wenn fü r dasselbe wert
beständige Recht zugleich die Voraussetzungen des § 6 
Abs. 2 und die des § 7 Abs. 4 AufwGes. vorliegen, so 
hat im  Verhältnis dieses Rechts zu der aufgewerteten 
1. Hypothek bei der Eintragung im  Grundbuch und Be
handlung der Rechte in der Zwangsversteigerung § 6 
Abs. 2 nicht außer Betracht zu bleiben; vielmehr sind 
beide Bestimmungen zur Anwendung zu bringen. (Beschl. 
1 X . 730/26 v. 2. Dez. 1926.)

A b lau f der F ris t aus § 6 Abs. 2 AufwGes. Die im  
§ 6 Abs. 2 AufwGes. bestimmte Frist läuft v. 14. Febr. 
bis einschließlich 1. Okt. 1924. Die am letzteren Tage er
worbenen Rechte haben also beim Vorliegen der sonstigen 
Voraussetzungen den Rang vor der nach dem AufwGes. 
sich ergebenden Mehraufwertung der aufgewerteten Hypo
theken. (Beschl. 1 X  871/26 v. 20. Jan. 1927.)

§ 892 Abs. 2 BGB., § 20 AufwGes. Ausschaltung 
der V orsch riften  über den öffentlichen Glauben des 
Grundbuchs bei Personengleichheit au f der Veräußerer- 
und Erwerberseite, a) Die Vorschriften über öffentlichen 
Glauben des Grundbuchs sind auf einen rechtsgeschäftl. 
Erwerb nicht anzuwenden, wenn bez. der bisherigen In 
haber des betroffenen Rechts einerseits und der als Rechts
erwerber Auftretenden andererseits keine Personenver
schiedenheit, sondern nur eine andere rechtliche Verbunden
heit besteht. Letzteres tr if ft  besonders dann zu, wenn bei 
der neuen Rechtsgestaltung gegenüber einer offenen Handels
gesellschaft oder einer sonstigen Gesamthandgemeinschaft 
als der bisherigen Rechtsinhaberin die sämtlichen bisherigen 
Gemeinschaftsteilhaber als Rechtserwerber in  Bruchteils- 
gemeinschaften auftreten. (Beschl. 1 X . 11/27 v. 20. Jan. 1927.)

b) Der in  der Entsch. zu a ausgesprochene Rechts
grundsatz über Nichtanwendbarkeit der Vorschriften über 
öffentl. Glauben des Grundbuchs ist auf alle diejenigen 
Fälle auszudehnen, in  denen sich auf der Veräußerer- und 
Erwerberseite dieselben natürlichen Personen, wenngleich 
in  verschiedener rechtlicher Eigenschaft, gegenüberstehen, 
mögen sie jeweils auch nur das nach außen nicht hervor
tretende W illensorgan einer juristischen Person bilden. E in 
Fall dieser A rt ist insbes. dann gegeben, wenn das Eigentum 
an einem Grundstück auf rechtsgeschäftlichem Wege von 
einer offenen Handelsgesellschaft auf eine G. m. b. H. 
übergeht, deren einzige Gesellschafter m it den Inhabern 
der offenen Handelsgesellschaft personengleich sind. 
(Beschl. 1 X . 925/26 v. 20. Jan. 1927.)

§ 7 AufwGes. W irk u n g  der E igentümerrangbefugnis 
auch gegenüber den nach Ink ra fttre ten  des AufwGes. 
begründeten Rechten. Die Eigentümerrangbefugnis des 
§ 7 AufwGes w irk t nicht nur gegenüber den dem Mutter
recht nachgehenden, z. Zt. des Inkrafttretens des Ges. an 
Grundstücken bestehenden, sondern auch gegenüber den

später begründeten Rechten. Diesen gehen der Rang
vorbehalt und die darin auch nach ihrer eigenen Eintragung 
zur Entstehung gelangenden Rechte vor. (Beschl. 1 X . 3524/27 
v. 27. Jan. 1927.)

B. M itg e te ilt von Landgerichtsd irektor G r a ß h o f ,  B erlin .
Die Kaufgeldforderung is t im  Ze itpunkt des Ab

schlusses des Kaufvertrages begründet; auf den Zeit
punk t der E in tragung der H ypothek kom m t es bei der 
A ufw ertung n ich t an. Da die persönliche Forderung, um 
deren Aufwertungsmöglichkeit es sich hier handelt, m it dem 
Tage des Vertragsabschlusses entstanden ist, mag immerhin 
die Hypothek wegen der rückständigen Kaufgelder nach 
dem 1. Jan. 1922 im  Grundbuch eingetragen worden sein, 
so greift § 10 Abs 3. AufwGes. Platz; es darf danach bei 
der Aufwertung der Satz von 100 vom Hundert des Gold
markbetrages nicht überschritten werden1). (Beschl. des 
25. ZivSen. 25 W . 461/27 v. 25. Febr. 1927.)

2. S tra fs a c h e n .
A . M itg e te ilt von Kam m ergerichtsrat D r. S im o n ,  B erlin .

Jagd au f Strömen. Durch § 7 pr. Wasserges. v. 
7. A p ril 1913 ist das Eigentum an den Wasserläufen erster 
Ordnung (Unterelbe) auf den Preuß. Staat übergegangen. 
Diesem steht daher nach § 2 preuß. JagdO. v. 17. Juli 1907 
auch das Jagdrecht auf diesen Wasserläufen zu. Damit is t 
das früher bestehende allgemeine Jagdrecht erloschen. (U rt.
1 S. 1044/26 v. 1. Febr. 1927.)

Berufsschulbesuch der Rechtsanwaltsbürolehrlinge. 
Verantwortlich für diesen Besuch ist der Rechtsanwalt als 
Arbeitgeber, nicht der Bürovorsteher. § 151 RGewO. is t 
nicht anwendbar, da die RGewO. nach § 6 auf die Anwalts
praxis keine Anwendung findet. (U rt. 1 S. 1186/26 v . 
2. Febr. 1927.)

Hauben fü r Verkäuferinnen in  Fleischereien. Eine 
PolVO., die das Tragen solcher aus weißem Stoff be
stehenden Hauben, die das Herausfallen von Haaren auf 
die Ware verhindern, für die in  den Betriebsverkaufs
räumen von Fleischereien beschäftigten Personen anordnet 
(G örlitz 12. Febr. 1925), ist nach § 144 RGewO. zulässig, 
sofern sie im  Landesgesetz eine Stütze findet. Diese 
findet sie in  § 6c und f  PolVerwaltungsges. v. 11. März 1850. 
Für die Beobachtung der Vorschrift ist der Gewerbe
treibendeverantwortlich. (U rt. 1 S. 1221/26v. 11.Febr. 1927.)

Besuch ausländischer Schulen. Die in  Art. 145 
RVerf. festgesetzte allg. Schulpflicht ist grundsätzlich in  der 
deutschen Volksschule zu erfüllen. Die Unterbringung 
schulpflichtiger K inder in  einer ausländischen Schule ohne 
Genehmigung der staatlichen Schulaufsichtsbehörde enthält 
eine strafbare Nichterfüllung der Schulpflicht. (U rt. 1 S. 
1247/26 v. 18. Febr. 1927.)

Notdiebstahl. Der Tatbestand des § 248a StrGB. 
schließt die Anwendung der Vorschriften über qualifizierten 
Diebstahl, insbes. über schweren Rückfalldiebstahl, aus. Bei 
Notdiebstahl kann in  der Regel kein Fortsetzungszusammen
hang angenommen werden. (U rt. 2. S.43/27 v. 26.Febr. 1927.)

B. M itg e te ilt von Kam m ergerichtsrat K ö r n e r ,  B erlin .
§ 360 Z iff. 8 StrGB. E inen T ite l nim m t an, wer

im  Publikum den Glauben erwecken w ill, er sei zur Führung 
des Titels berechtigt, nicht dagegen schon, wer sich in  
einem einzelnen Falle als D r. ju r .  ausgegeben hat, um 
einfachen Leuten zu imponieren und sie von der Ver
folgung eines Anspruchs abzuschrecken. (U rt. 2. S. 564/26 
v. 24. Nov. 1926.)

§ 61 StrGB. Is t ein V e r e in  antragberechtigt, so ge
nügt für den Strafantrag des Vorstandes dessen Abgabe 
in  der durch die Satzung fü r Willenserklärungen des V or
standes vorgeschriebenen Form  (RGSt. 42, 216). Werden 
gegen die Legitimation des Unterzeichners Einwendungen 
erhoben, so ist die Nachprüfung der Legitimation auch nach 
Ablauf der Antragsfrist zulässig. E in Vollmachtsverhältnis 
ist zwar innerhalb der Frist nachzuweisen, weil dem Be
schuldigten die Möglichkeit gegeben sein muß, innerhalb 
der Antragsfrist sich darüber zu vergewissern, ob ein 
wirksamer Strafantrag gegen ihn gestellt ist, und diese 
Gewißheit ihm bei einer Bevollmächtigung nur durch eine 
Erklärung des Vollmachtgebers gewährt werden kann, die 
zu erzwingen nicht in  seiner Macht steht. Im  Falle einer

i)  Ebenso R in g ,  Rspr. in  AnfwS. 1926 S. 447.

J
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gesetzlichen Vertretung aber ist der Beschuldigte in  der 
Lage, die Rechtsbeständigkeit des Antrags z. B. durch 
Einsichtnahme in das Vereinsregister oder durch Nachfrage 
beim Vormundschaftsgericht selbst nachzuprüfen. Daher 
steht in  solchem Falle der Ablauf der Antragsfrist der 
-Nachprüfung der Berechtigung des Antragstellers zur 
Stellung des Strafantrags ebensowenig entgegen, wie der 
Ablauf etwa ein Hindernis fü r die vom Beschuldigten auf
geworfene Frage bilden würde, ob tatsächlich der durch 
^ie Straftat Verletzte und nicht etwa eine andere Person 
unter seinem Namen den Strafantrag gestellt habe. (U rt. 2 S. 
571,26 v. 27. Nov. 1926.)

Preußisches Oberverwaltungsgericht.
M itg e te ilt von Oberverwaltungsgerichtsrat D r. L in  d e n  a u , B erlin .

Unzulässige Ueberlassung der Theaterkonzession 
als Entziehungsgrund. Die Krlaubnis als Schauspiel- 
Unternehmer aus § 32 GewO, w ird  dem Gewerbeunter
nehmer persönlich erteilt. Der Paragraph gibt zu erkennen, 
uuf welche persönlichen Eigenschaften des Unternehmers 
uei Erteilung W ert gelegt w ird. Nach § 32 bedarf der 
b’chauspielunternehmer als solcher der Erlaubnis, und zwar für 
das bei Erteilung genau zu bezeichnende bestimmte Unter
nehmen; jede wesentliche Veränderung desselben nötigt 
zur Einholung einer neuen Erlaubnis. Dieser Fall tr itt ein, 
Wenn der Schauspieluntemehmer aufhört, w irklich Unter
nehmer zu sein, indem er wesentliche Eigenschaften eines 
solchen durch Einräumung maßgeblichen Einflusses auf den 
betrieb, dessen finanzielle Grundlagen, die künstlerische, 
technische und Gesamtleitung, Größe des Ensembles, Gagen- 
otat usw. an andere Personen verliert oder abgibt. Die 
gleiche Sachlage ergibt sich, wenn der Unternehmer den 
-besitz der M ittel, die fü r das Unternehmen bereitzuhalten 
traren, für die Dauer einbüßt, ohne Ersatz zu finden, oder 
durch Tatsachen erkennbar w ird, daß er überhaupt die Zu
verlässigkeit, insbes. in sittlicher, artistischer und finanzieller 
Umsicht verloren hat, die bei Erteilung der Erlaubnis vor- 
ausgesetzt werden mußte. In  allen diesen Fällen liegen so 
Wesentlich veränderte persönliche und sachliche Verhältnisse 
T°r > daß ein Fortbestehen der alten Konzession dem Sinne 

er GewO, widersprechen würde und ihre Zurücknahme 
dach § 53 zugelassen ist. Der Bekl. hat wesentliche Ver
änderungen in  seinem Unternehmen und dessen Betrieb 

erbeigeführt oder doch geduldet. In  den Fällen B. und 
■ gab er seine Konzession dazu her, um unter deren 
ecJnnantel fremde, nicht genehmigte Theateruntemehmungen 

^usuben zu lassen. Es kann dahingestellt bleiben, ob der 
e - vö llig  von der Unternehmensleitung ausgeschlossen 

j ,  ’. auch wenn er einen gewissen Einfluß auf den 
seih - ?usgeübt hat, war er nicht mehr alleiniger und 
Y  bständiger verantwortlicher Leiter, sondern hat seine 
k er agungsgewalt m it einem andern geteilt, der nicht 

dzessioniert war und dem er dadurch gesetzwidrig die 
.g,, ‘ chkeit verschafft hat, ohne die gesetzlich vorge- 
¿ « ' r  i16 Genehmigung als Theateruntemehmer zu wirken. 
,,j hat also die Unterlagen des Unternehmens, für
hatt er die Genehmigung gemäß § 32 GewO, erhalten 
-yg 6’ wesentlich verändert und dazu m itgewirkt, daß dieses 
^ess' 6r*e Untemehmen auf Grund der ihm  erteilten Kon- 
Eetr'°h —  die als°  nicht mehr darauf zutraf —  weiter- 
V o n p 11 wurde> und zwar unter maßgebendem Einflüsse 
Won a'ers°uen, deren Zulässigkeit als Theaterunternehmer 
diese W . hörde weder geprüft noch anerkannt war. In  
Vor ^  wiederholten Zuwiderhandeln des Bekl. gegen die 
alle und den Sinn des § 32’ der darauf hinzielt,
nicht Buhnenleben Beteiligten vor der Schädigung durch 
-  genehmigte Theaterbetriebe zu bewahren, liegt der 

daß der Bekl. die zum Gewerbe des Schauspiel- 
besit,TJ35.erS erforderliche Zuverlässigkeit nicht mehr 

esnzt Die Vorentsch. ‘
S 63 dre Genehm i

Beweis,
Unternehmers

ihm deshalb m it Recht nach 
¿ehmBUle Uenehmigung zum Betriebe des Schauspielunter- 
v  3  1 , !  entzogen und war zu bestätigen. (U rt. I I I .  B. 56/25 

• Marz 1927.)

bayerisches Oberstes Landesgericht München.
1. Z iv ils a c h e n .

V  von M in is te ria lra t D r. B le y e r ,  München.

aufsicht äljtniS VOn Etirsorgeerziehung und Schutz-
Ls ist rechtlich nicht zu beanstanden, daß das

BeschwGer. unter Ablehnung der vorläufigen Fürsorge
erziehung auf Schutzaufsicht erkannte. Allerdings sind die 
sachlichen Voraussetzungen beider Maßnahmen verschieden, 
da fü r die Anordnung der Fürsorgeerziehung, auch der 
vorläufigen, § 63, fü r die Anordnung der Schutzaufsicht 
§ 56 RJWG. maßgebend is t; auch der Kreis der Antrags
berechtigten ist reichsgesetzlich dort enger, hier weiter 
gezogen (§ 65 Abs. 1, § 57 Abs. 1 a. a. 0 .). Entscheidend 
ist, daß die vorläufige Fürsorgeerziehung wie die Schutz
aufsicht von Amts wegen angeordnet werden kann, und 
zwar nicht vor der Anordnung der vorläufigen FürsErz., 
aber vo r der Anordnung der Schutzaufsicht das Jugendamt 
von Amts wegen gehört werden muß (§§ 67, 57 RJWG.). 
Dazu kommt, daß beide Maßnahmen dasselbe Z ie l: die 
Fürsorge fü r das körperliche, geistige und sittliche W ohl 
der Minderjährigen, verfolgen und die Schutzaufsicht gegen
über der vorläufigen FürsErz. die mildere Maßregel bildet 
(§§ 58, 62). Dabei macht es keinen Unterschied, ob die 
Schutzaufsicht nur als vorläufige oder schon als endgültige 
Maßnahme gedacht ist. Die FürsErz., endgültige oder 
vorläufige, soll, wie in  ständiger Rechtsprechung anerkannt 
ist, kraft ih rer hilfsweisen Bedeutung das letzte M itte l der 
Abhilfe sein, und gerade die Schutzaufsicht bildet häufig 
das geeignete M ittel, die strengere Maßnahme zu ersetzen, 
wenn sie zur Verhütung der Verwahrlosung oder weiterer 
Verwahrlosung ausreichend erscheint. D ie Anordnung der 
Schutzaufsicht bedeutet nach ihren W irkungen (§ 58 RJWG.) 
auch keine teilweise Entziehung des Personensorgerechts. 
(Beschl. ZivSen. I I I .  138/26 v. 20. Dez. 1926.)

2. S tra fsa ch e n .
M itg e te ilt von Oberstlandesgerichtsrat K e id e l ,  München.
Erfordernisse des Spielvertrags. Für den Tatbestand 

des § 286 StrGB. ist erforderlich, daß die Zufälligkeit der 
Gewinnaussicht dem erkennbar ist, der sich an der Ver
anstaltung beteiligen soll; bei öffentlicher Ausschreibung 
von Preisrätseln, deren richtige Lösung wegen der Mehr
heit der Wortbildungsmöglichkeiten vom Zufall abhängt, 
also den Lesern der Anzeige. Hiervon geht auch das RG. 
in  RG. i. Strafs. 60, 385ff. aus. Wenn dort trotzdem im  
Verlaufe^ späterer Ausführungen fü r die Verurteilung aus 
§ 286 die Feststellung für erforderlich erachtet w ird, daß 
die Einsender der Lösungen das Mitspielen eines Zufalles 
bei der Erlangung der Gewinne haben erkennen können, 
so kann dem nicht gefolgt werden. Denn die Veranstaltung 
der Lotterie^ ist vollendet, sobald der Spielplan aufgestellt 
und den Spiellustigen zugänglich gemacht, die Beteiligung 
am Spiel also ermöglicht ist. Der tatsächliche Abschluß 
von Spielverträgen durch Einsendung von Lösungen ist 
dazu nicht mehr erforderlich. W ird  die Beteiligung an der 
Veranstaltung dem Publikum eröffnet, so genügt es, daß, 
dem Veranstalter bewußt, unbestimmt welche und wie’ viele 
Personen aus dem Publikum, welche die öffentlichen Be
kanntmachungen des Veranstalters lesen, erkennen, daß die 
Erlangung des in  Aussicht gestellten Gewinnes ausschließ
lich oder wesentlich vom Zufall abhängt. N icht aber ist 
erforderlich, daß dies jene erkannt haben, die sich tatsächlich 
an dem veranstalteten Unternehmen beteiligen fU rt Rev.- 
Reg. I I .  499/26 v. 24. Jan. 1927.)

Oberlandesgericht Breslau
M itg e te ilt von Oberlandesgericbtsrat R e ic h h e lm ,  Breslau.
Zulässigkeit der Berufung bei V erw erfung des E in 

spruchs gegen einen wegen Uebertretung erlassenen 
Strafbefehl (§§ 312, 313, 412 StrPO.) Gegen den Ange
klagten war wegen Uebertretung durch Strafbefehl eine Geld
strafe festgesetzt, sein Einspruch, da er in  der Hauptver
handlung ausgeblieben war, gemäß § 412 StrPO. verworfen 
worden. Gegen das Urt. fand nach § 312 StrPO. die Be
rufung statt. E in Fall des § 313 StrPO. war nicht gegeben, 
da der Angekl. dadurch weder freigesprochen noch zu einer 
Geldstrafe verurte ilt -war. Sowohl das eine wie das andere 
setzte sachliche Prüfung voraus. Im  Gegensatz dazu handelte 
es sich hier um eine nur prozessuale Entsch., bei der ihrer 
Natur nach eine Prüfung der Schuld- und Straffrage ausge
schlossen war. A uf solche Fälle darf der eng auszulegende 
§ 313 StrPO. nicht ausgedehnt werden. (Beschl 18a W  
60/27 v. 15. Febr. 1927.)
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Konzernrecht. Das Recht der Betriebs- und Unternehmens- 

Zusammenfassungen. Von RA. u. Notar Dr. H e in r ic h  
F r ie d lä n d e r .  1927. Mannheim, Bensheimer. Geb. 24 M.

Der Verf. verfolgt m it seinem W erk vorwiegend prak
tische Ziele. E r kann sie in  vollem Umfang als erreicht 
ansehen. Das Buch gibt nicht nur eine nahezu lückenlose 
Darstellung der gegenwärtig überhaupt feststellbaren Arten 
wirtschaftlicher Zusammenschlüsse und ihrer Rechtsformen; 
es behandelt auch besonders eingehend die Grenzgebiete, 
auf denen sich das Konzernrecht m it dem Aktien-, Karte il
und Steuerrecht berührt. Ueberall nimmt der Verf. zu den 
durch diese Beziehungen hervorgerufenen Streitfragen und 
zu dem Schrifttum selbständig und m it sorgfältiger Be
gründung Stellung. Aber in diesen, fü r die Praxis unmittel
bar bestimmten Ausführungen erschöpft sich der Inhalt 
des Buches nicht. In  der verwirrenden Fülle der wirtschaft
lichen Gebilde sucht der Verf. die Grundlinien aufzuzeigen, 
welche die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen einheitlicher 
wissenschaftlicher Betrachtung zugänglich machen. Daß die 
Ausführungen des Verf. hier und da mehr Zweifel anregen 
als lösen, ist nicht Mangel, sondern Gewinn und zudem durch 
die Unruhe der Entwicklung und den derzeitigen Stand der 
wissenschaftlichen Behandlung der modernen Wirschaftsorga
nisationen bedingt. Bis die rechtswissenschaftliche Durch
dringung dieses Gebiets als abgeschlossen gelten kann, bedarf 
es noch langer, mühsamer und schwieriger Vorarbeit. Fried
länder hat ein gut Teil davon geleistet; auch das ist ein Verdienst. 
Präsident des Reichswirtschaftsgerichts Dr. L u c a s , Berlin.

Einkom m ensteuergesetz v. 10. Aug. 1925 nebst Durchf.- 
Best. M it Erläuterungen von RFR. Dr. F. W . K o c h . 
1926. München, C. H . Beck. Geb. 5,50 M. 

Ausführungsbestimmungen zum Einkom m ensteuer
gesetz v. 8. Mai 1926. Von RFR. Dr. F. W . K o c h . 
1926. München, Beck. Geb. 2,80 M.

Die Erläuterungsbücher zu den einzelnen Steuergesetzen 
schwellen immer m eh r1 zu dicken Bänden an; die immer 
weitergehende Spezialisierung der Gesetze, die Vielgestaltig
keit der wirtschaftlichen Verhältnisse und die Menge der 
Streitfragen zwingen dazu. Man kann deshalb fragen, ob 
eine Textausgabe m it Erläuterungen, die sich nicht als 
förmlicher Kommentar darstellt, noch praktische Bedeutung 
hat. Das Buch von Koch berechtigt, dies zu bejahen. Es 
sucht dem reichen Inhalt des EinkStGes. auf doppelte 
Weise beizukommen: die wichtigeren Vorschriften stellt 
es kurz nach ihrer grundsätzlichen Bedeutung dar, erläutert 
den Inhalt durch knappe Bemerkungen und reichliche, 
sorgfältig durchdachte Beispiele; im  übrigen beschränkt es 
sich auf knappe, stichwortartige Anm., die dem Leser den 
Inhalt des Textes insbes. durch Andeutung charakteristischer 
Anwendungsfälle schlaglichtartig erhellen. Die Recht
sprechung ist nur ganz sparsam, das Schrifttum überhaupt 
nicht zitiert. Die einzelnen Darlegungen des Verf. müssen 
sich selbst tragen, sie sind zuverlässig und in knapper 
Form  reichhaltig. Der Versuch, den reichen Inhalt des 
Gesetzes auf beschränktem Raum für den praktischen Ge
brauch, der sich nicht m it der Entsch. tiefergehender Streit
fragen zu beschäftigen hat, zum Verständnis zu bringen, 
ist wohl gelungen. Die Anhänge, Nachträge und der E r
gänzungsband geben die bedeutsameren zur Durch- und 
Ausführung des Gesetzes ergangenen Bestimmungen, V er
ordnungen und Erlasse wieder.

Finanzgerichtspräsident D ü r r ,  Stuttgart.

Die Bekämpfung des internationalenVerbrechertum s.
Von Präs. D r. jur. P a litz s c h . 1926. Hamburg, Meißner.
Geb. 8 M.

Der bekannte Vorkämpfer der Idee der internationalen 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verbrecherbekämpfung, 
der Präsident des Sächsischen Landeskriminalamts Dr. P a 
l i tz s c h ,  gibt eine gute Schilderung des reisenden Berufs
verbrechertums und der für dieses bezeichnenden Arbeits
weise. Was aber das Buch fü r alle, die m it der Be
kämpfung des intemat. Verbrechertums zu tun haben, und 
für weitere Kreise besonders wertvoll macht, ist die erst

malige Zusammenstellung und Erläuterung aller Bestre
bungen und Einrichtungen, die dieser Bekämpfung dienen. 
W ir  erhalten so eine lückenlose Uebersicht über die Be
schlüsse der intemat. Polizeikongresse und die Tätigkeit 
der Intemat. kriminalpolizeilichen Kommission, aber auch 
über die teils durchgeführte, teils in  A ngriff genommene 
einheitliche Organisation der Krim inalpolizei der deutschen 
Länder als einer Voraussetzung für die rationelle Mitarbeit 
an intemat. Maßnahmen. Leider konnten die bedeutsamen 
Ergebnisse der Berliner Verhandlungen im Herbst 1926 
noch nicht berücksichtigt werden. Sie werden einer Neu
auflage des verdienstvollen Buches eine wichtige Be
reicherung geben.

Polizeipräsident K la ib e r ,  Stuttgart.

Die Kreditsicherung im internationalen Handels» 
verkehr. Im  Aufträge des Hansabundes herausgegeben 
von den RA. JR. D r. R u d o lf  S ch a u e r u. Dr. H e l l 
m u t R o s t. 1926. Berlin, Stollberg, Geb. 5 M.

Das Buch w ill dem deutschen Exporteur und Bankier 
die Wege zeigen, deren er sich zur Sicherung der an aus
ländische Firmen gewährten Kredite bedienen kann. Be
handelt werden die gesetzlichen Pfand- und Zurückbehal
tüngsrechte, Mobiliarhypothek, Sicherungsübereignung, Re
gisterpfand, Bürgschaft, Anfechtung von Rechtshandlungen 
u. a. fü r Deutschland (Rost), Großbritannien (Kappe), 
österr. Nachfolgestaaten (W ahle), Schweiz (Schuppli), 
Frankreich und Belgien (Schauer), Holland (Holländer), 
Italien (Frankenstein), Kongreßpolen (Kuratow-Kura- 
towski), Litauen (v. Büchler), Lettland (Lubbe), Estland 
(Hunnius), Dänemark (M öller). Außerdem sind kurze Be
merkungen über Jugoslawien, Ungarn, Rumänien, Nor
wegen, Schweden und Finnland sowie einige Formulare 
beigefügt. Bei der Zunahme der deutschen Rechts
beziehungen zu fremden Ländern und der Schwierigkeit, 
sich über die ausländischen Gesetzgebungen Kenntnis zu 
verschaffen, sind solche H ilfsm itte l zu begrüßen. Der Jurist 
findet darin für das einschlägige Gebiet wertvolle Hinweise. 
Ob ein Laie in  der Lage ist, in  diesen Darstellungen die 
wesentlichen Unterschiede der fremden Rechte von seinem 
heimischen Recht herauszufinden und sich die unentbehrliche 
Kenntnis von dem zu verschaffen, worauf es ankommt, ist 
zweifelhaft. Das auf Veranlassung des Centralverbandes 
des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes herausgegebene 
bankgeschäftliche Formularbuch hat für Deutschland zur Siche
rung der Kreditgewährung bewährte Muster ausgearbeitet, die 
auch der juristisch nicht geschulte Geschäftsmann verwerten 
kann. Wenn die nächste Auflage von Schauer-Rost einen 
sorgfältig ausgewählten Auszug aus solchen Formularbüchern 
brächte, dann würden Herausgeber und Hansabund sich ein 
Verdienst um den internationalen Rechtsverkehr erwerben.

Justizrat Dr. W . L o e w e n fe ld ,  Berlin.

Handels- und W irtschaftsvertrag  zwischen der Union 
der Sozialistischen Sowjet-Republiken und dem  
Deutschen Reich v. 12. Okt. 1925 nebst Konsular
vertrag. Erläutert von den Mitgliedern der Sowjet
delegation Dr. A. R ap o p o r t  und B. S te in . 1926. Berlin, 
Handelsvertretung der UdSSR, in  Deutschland, Informa
tionsabteilung. Geb. 15 M.

Unter den zahlreichen Bearbeitungen des deutsch- 
russischen Vertragswerkes vom Okt. 1925 ragt dieser Kom 
mentar besonders hervor. E r ist das W erk des ersten 
juristischen Sachverständigen bei der russischen Vertrags
delegation und seines Mitarbeiters. Daraus ergibt sich die 
Möglichkeit, für die Bearbeiter die Notwendigkeit, die 
Gesetzes-„Motive“ heranzuziehen, die bei internationalen 
Abmachungen höchstens in den Staatsakten niedergelegt 
und fast nie veröffentlicht werden. Was dies für die E r
läuterung und Erkenntnis des weitverzweigten Rechts
komplexes bedeutet, ist klar. Das W erk ist unter er 
Nachwirkung der langjährigen, persönlich erlebten Ver
handlungen geschrieben. Daher auch die lebendige, er 
frischende Darstellung des an sich schon hochinteressanten 
Stoffes. Es ist kein Handelsvertrag üblichen Schemas, 
vielmehr der erste und wohl geglückte Versuch, zwei ganz



757 32. Jahrg. D e u t s c h e  J u r i s t e n - Z e i t u n g .  1927 Heft 10. 758

verschiedene Wirtschafts- und bewußt verschiedene Ku ltu r
systeme an ihren Ecken so abzuschleifen, daß sie ineinander- 
gveifen und ein reibungsloses Neben- und Miteinander- 
Mbeiten beider Volksgemeinschaften auf vielen Gebieten 
Menschlicher Betätigung gestatten. Manches soll noch 
leigen. In  vielem sieht man hinter die Kulissen wirtschafts- 
C'plomatischer Arbeit. Auch hier w ill es scheinen, daß, 
vne so oft im  Leben, das Nichtausgesprochene das W ert
vollste ist. E in lebendiges Beispiel bieten die Verf. selbst: 
^owjetrussen, die ein deutsch-russisches Vertragswerk in  
Hussigem, tadellosem Deutsch dem W ortlaut wie dem Geiste 
nach und in  vollkommener Beherrschung deutschen Rechts- 
BBd deutschen Wirtschaftslebens der deutschen W elt er
schließen. Unter dem Ausgesprochenen scheint m ir die 
Urandmarkung des Vers. Vertrages durch die Sowjetunion 
M dem offiziellen Notenwechsel Nr. 4 v. 12. Okt. 1925 
Besonders wichtig. Ein A kt von großer praktischer und 
kaum abzusehender politischer Bedeutung!

Professor D r. H. W im p fh e im e r ,  Rechtsanwalt, Berlin.

Sammlung bayerischer Justiz- und Verwaltungsge
setze. Herausg. von Min.-Rat. Dr. I .  B le y e r .  2., 
Beubearb. Aufl. 1. B d.: Justizgesetze. 1926. München, Beck. 
Geb. 7,50 M.

Der Band enthält neben Justizgesetzen im  engsten Sinne 
ptne Anzahl Gesetze, die dem Gebiete der Justiz wie der 
inneren Verwaltung angehören, soweit sie fü r die Justiz- 
pflege von Bedeutung sind. Kurze Vorbemerkungen weisen 
auf  den Werdegang der Gesetze hin, bei geänderten Best, 
ist auf das Aenderungsgesetz hingewiesen. Es gehört heute 
ZB den zeitraubendsten Aufgaben, festzustellen, ob oder in 
Welcher Form das Gesetz gilt, das man anwenden w ill. Des
halb w ird jeder bayerische Jurist oder wer sonst sich m it 
Bern bayer. Rechte zu befassen hat, das Neuerschemen der 
^0rgfältig zusammengestellten und zuverlässig bearbeiteten 

aninilung m it Freude begrüßen und das handliche, durch 
guten Druck ausgezeichnete Buch auf seinem Arbeitstisch 
uicht missen wollen. Für die oft zweifelhafte Frage, welche 

eldstrafdrohung heute gilt, sei bes. auf die Vorbem. zu 
r ' 4-8, DVO . z. RMünzG., hingewiesen.

Oberstlandesgerichtsrat K e id e l,  München.

atnmlimg Anhaitischer Gesetze und Verordnungen.
Herausg. i. A. des Verbandes der Anhaitischen Kreise in 
Hessau von Kreis-Syndikus Dr. F e l ix  H e in z e . 1. und 

• Halbband. 1926. Dessau, Verband der Anhaitischen 
Hveise. Geb. 25 M.

y  Dieselben Erwägungen, die die Reichsregierung zur 
orlage eines Gesetzentwurfes über die Sammlung des 

^eichsrechts bestimmt haben, daß nämlich die im  Laufe 
dlT p 1 re entstandene Unübersichtlichkeit über die gelten- 
Y  P‘ Rechtsnormen einer Abhilfe bedürfe, haben in Anhalt 

der Praxis veranlaßt, die dort erlassenen Gesetze 
geo ,Verordnungen zu sichten und, nach bestimmtem Plan 
des p 61’ Beu herauszugeben. Während aber der Sammlung 
So , veichsrechts bindende Gesetzeskraft zukommen wird, 
auf& "^ext maßgebend ist und alles, was nicht darin
Band ?0rriraen isb a ŝ außer K ra ft gesetzt zu gelten hat, 
j>r - ® es sich beider anhaitischen Zusammenstellung um eine 
falle3 a.r  der diese Vorzüge fehlen. In  manchem Zweifels- 
lunrr Wlr( . deshalb hier der Praktiker auf die amtliche Samm- 
dem -^urückgreifen müssen. Dies g ilt um so mehr, als nach 
V 0 e V° rwort des Werkes nur die wichtigeren Gesetze und 
W e d  ,a.ufSen°mmen sind. Abgesehen von diesem Mangel 
unter T t -  Sammlung die Gesetze und VO.en gut geordnet 
gänzm f»Besichtigung aller späteren Aenderungen und Er- 
rechtl ?en7 Zahlreiche Anmerkungen weisen auf reichs- 
für h i  Vorschriften und auf VO.en hin, die im  Amtsblatt 
über fr  4  ab&edruckt sind. Bestehen im  Einzelfalle Zweifel 
Boten v  Anwen.dl>arkeit von Bestimmungen, so ist in  Fuß- 
prax- illarauf Bingewiesen, so daß —  m it Recht — es der 
die mit erlaSSen is t’ die Frage 2U lösen. Die Sammlung, 
stellt ' kuvejlassiger Gründlichkeit und großem Fleiß herge- 
tiker i f - i  J irlrd slcBer fü r den täglichen Dienst vom Prak- 

Freude begrüßt werden.
Oberlandesgerichtsrat H in z e , Naumburg a. S.

Literaturüb ersieht.
M itget. vom Geh. Reg.-Rat, Prof. Dr. H a n s  P a a lz o w ,  D ire k to r 

der Preuß. Staatsbibliothek a. D ., B erlin .
A. Z e its c h rifte n .

Allgemeines.
Archiv für Rechts- u. Wirtschaftsphilosophie. 20. Bd. H. 3 : W e iß  

Platons Rechtsphilosophie in  ihren Beziehungen zur Gegenwart. 
S te r n b e r g ,  Spinoza. Gedanken anläßl. seines 250. Todestages. 
E c k s t e in , W ien, Adam Smith als Rechtsphilosoph. A f f o l t e r ,  
Recht an sich u. erkennbares Recht. E r ik  W o l f ,  Gemeinschaft 
u. Recht als Sinn gegenwärtigen Schicksals. W ö lb l i n g ,  G rund
sätze f. d. gesetzl. Neuregelung des Arbeitsrechts in  Deutschland. 
P o t t h o f f ,  W eltanschauliche Grundlagen des Arbeitsrechts.

Evangelisch-Sozial. Jg. 1927. H . 1: Präs. S im o n s ,  R ichtertum  u. 
Sozialismus.

Juristische Wochenschrift 56. Jg. H. 17: D o v e ,  D ie  Handelskammern 
als die Rechtsbildung verm itte lnde Organe. H e y m a n n , Tagung 
d.Vere in igg. deutscher Handelsrechtslehrer. F le c h t h e im ,  Fusion 
u. Dauerverpflichtungen. G e i le r ,  Grundsätzliches zur A k tie n 
rechtsreform. B e r n s t e in ,  W ettbewerbsverstöße ö ffen tliche r Be
hörden. J a c u s ie lu .  F le c h t h e im ,  D ie  Zuständigkeit des K a rte ll
gerichts u. d. ordentl. Gerichte.

Deutsche Richterztg. 19. Jg. H. 4: N o e t z e l ,  Ueber G erichtshilfe. 
Erreichtes u. Erstrebtes. B a u m b a c h ,  Das Arbeitsgerichtsgesetz. 
G o e r r ig ,  D ie  A ufw ertg . v. Werkspensionen u. Werkssparkassen- 
geldem . K a r l M e y e r ,  K ö ln , D ie  Bösg läubigke it des M iterben 
b. E rw erb v. Nachlaßgrundstücken im  AufwRecht. L i l i e n t h a l ,  
Räumungsklage gegen_ haushaltlose Unterm ieter. B u c h w a ld ,  
Is t die Entsch. des Mieteinigungsamtes wegen unrich tiger Aus
übung des b illigen  Ermessens m it der Rechtsbeschwerde anfecht
bar? S c h w a lb ,  S tra furte il u. D ienststrafverfahren. B r a u n e ,  
Is t der gerichtliche V ergle ich im  Privatklageverfahren ein zur 
Kostenfestsetzung geeigneter T i te l? v. T r e s c k o w ,  Uebermäßige 
M ild e  d. Strafgerichte? Präs. W a lte r S im o n s ,  R ichtertum  u. 
Sozialismus. B e  w e r ,  Elsaß einst u. jetzt. W orte  zur W ürd igung 
d. Unabhängigkeit der deutschen R ichter, d u  C h e s n e , Zum 
B egriffe  des Beamten. — Zum Prozeß Frieders. (Zwei richterliche  
Proteste.) — A lle r le i Fachrichter. — Handelssenate bei den Ober
landesgerichten u. Laien rich te r als Beisitzer.

Die Justiz. 2. Bd. H. 4 : E rnst F u c h s ,  Karlsruhe, Gesetz zur Förde
rung einer vo lkstüm l. Rechtspflege. E n tw u rf nebst Begründung. 
W o lfg . H e in e ,  D ie  Buchhändler- u. Druckerprozesse vo r dem 
R G . F r e y m u th ,  Fechenbacb-Feststellungen f. d. Geschichte. 
O p e l,  R epublikanisierung der Justiz durch Richterentlassung. 
E  i  s n e r , Ueber Strafrichter-Auslese bei den Am ts- u. Landgerichten. 
Ludw . H e r z ,  Was is t Aufstand nach § 90 Abs. 1 Z iff. 6 des 
R S trG B .? B e n d ix ,  D ie  irrationalen K rä fte  der strafrichterlichen 
U rte ils tä tig ke it (7. Forts.). R a d b r u c h ,  Zu D r. Simons Münchener 
Rede. P o l l i n ,  D er Ju ris t in  d. Traktaten des Abraham a Santa 
d ar5 ' B e n d ix ,  Das Recht des O ffiziers als amnestierten Hoch
verräters auf Pension. F u c h s ,  Französische Handhabung des 
BGB. in Elsaß-Lothringen.

Leipziger Zeitschr. f. Deutsch. Recht. 21. Jg. N r. 8 : P a g e n  S te c h e r ,  
Das RG. u. die m aterie lle  Rechtskrafttheorie. D e l iu s ,  Schuld- 
schemdarlehen der Gemeinden. Theod. C o h n , Streitfragen im  
Kegisterrecht. R  u n g  e , Inseratforderungen im  Konkurs. A lfr .  
We b e r ,  Dresden, W aches G ericht is t zuständig, wenn nach Erlaß 
e* A n trag  auf gerich tliche  Entscheidung
geste llt w ird?  B e n d ix  u. B e l in g ,  Zu lässigke it der gerichtl. 
Ausschließung des W ahlverte id igers wegen Verdachts der Be
günstigung ?

Juristische Rundschau. 3. Jg. N r. 8 : R o q u e t te ,  Das Wesen des 
Wohnungstausch Vertrages. B e c k e r ,  Cleve, Bedeutung d. „V er- 
haltens“ des M ieters (Arbeitnehmers) in  § 20 MSchG P ic k  
Zur Auslegung des § 408 StrPO. J o s e f ,  Irrtüm liche  B eurte ilung 
des Versicherungsfalls u. Rückforderung der Entschädigung

Bayerische Verwaltgsblätter. 75. Jg. H .7 : Josef M a y e r ,  E in B eitrag 
zur Frage d. W iderru fs  v. Verwaltgsakten. K ih n ,  M itg liedscha ft 
bei Religionsgesellschaften (Schluß). W a l le r ,  W er trä<ri die 
Kosten der Entscheidung der nach § 16 des Mieterschutzgesetzes 
v o r den Mietem igungsamtern gegen d ie  Zuweisung eines Ersatz- 
raums erhobenen Einwendungen?

Archiv f. Rechtspflege in Sachsen, Thüringen u. Anhalt 4. Jg. H  2:
G e r l  a n d , Zur Frage der S tra fbarke it d. Hydrasystems (Schluß). 
J o s e f ,  Zu r Polizeistunde.

Beiträge zur Erläuterung des Deutsch. Rechts. 6. Jg. H. 1: K o c h ,  
Jena, Das A kkreditiygeschäft. W ilh . B e r n s t e in ,  B erlin , Un
vollkom m ene Unterschriften auf Wechseln. B r a c h v o g e l ,  D ie  
angebl. Ranganderung des 5 892 BGB. und des 6 20 des A ufw G . 
S e id l r n a y e r ,  Ueber das in  den sog. Konzessionsverträgen der 
Gemeinden eingeräumte Uebernahmerecht. F r ie d r i c h s ,  Das 
Recht der Gefangenen.

Staats- u. Selbstyerwaltg. 8. Jg. N r. 7 : R e n ß , D ie  Haupttypen der 
Gemeindeverfassungsformen, v. S c h e lb o r n ,  Das bayer. Gesetz 
zur Bekämpfung v. Zigeunern, Landstreichern u. Arbeitsscheuen. 
D e l iu s ,  Rechtsfragen der Fischerei (Schluß in N r. 8). — Nr. 8 : 
S c h a c k , D ie  P rüfung der Verfassungsmäßigkeit der Gesetze.

Soziale Praxis. 36. J^. Nr. 13: D er E n tw urf f. d. organisatorischen 
A ufbau der A rbe itsve rm ittlung  u. Arbeitslosenversicherg. F e y ,  
D ie  K rankenfürsorge der ö ffentl. Beamten. H ilde  E is e r h a r d t ,  
D ie  Bewahrung gefährdeter und verwahrloster Personen in  der 
Gesetzgebung des Auslandes (Schluß). — N r. 14: K le i n d ie n s t ,  
D ie  w irtschaftliche Selbstverwaltung im  Arbeitsnachweiswesen. 
M artha A s c h e r ,  D ie  private Krankenversicherg. in der Jetztzeit 
m. bes. Berücks. d. M ittelstandsversicherg. — N r. 15: P o t t h o f f ,

-N r . 1 6 :S te i g e r -A rbeitsgericht, Arbeitsschutz u. Beamtenschaft. - 
t a h l ,  Zwangsfürsorge u. Strafrecht.

Deutsche Wirtschafts-Zeitg. 24. Jg. N r. 14: v. T h e n e n ,  D ie  Be
stimmungen üb. Sonntagsruhe u. Ladenschluß n. d. Arbeitsschutz
gesetzentwurf. — N r. 15: R a d e m a c h e r ,  D ie  neue Regelung d. 
A rbeitsze it. L o h m a n n , Umfang n. Stand d. gegenwärt, sozial
politisch . Gesetzgebung (Schluß in  N r. 16). — N r. 16: M o s c h e i ,  
Rechtsfragen aus dem sog. Privatkonkurs,
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8ank-Archiv. 26. Jg. N r. 14: H a e f f n e r ,  Das Arbeitszeitnotgesetz.
P in n e r , Fusion v. Hypothekenbanken. G r ü n s c h i ld ,  D . E isen- 
handelsentscheidg. des K arte llge rich ts . Zu r Auslegg. des § 9 d. 
K a rte llV O . . .  0

Mitteilungen der Industrie- u. Handelskammer zu Berlin. 25. Jg. JNr. 8 : 
S c h a c h ia n ,  D ie  E rrichtung  deutscher Zweigniederlassungen m 
den Verein igten Staaten. A b r a h a m ,  Streitfragen der preuß. Ge
werbesteuer. B lü m ic h ,  D ie  S teuerpflicht der G ra tifika tionen u. 
Jubiläumsgaben. (D  o v e), Zur Einschränkung des Namensgebrauchs 
durch Wettbewerbsinteressen. Zu § 16 U W G . E in fluß  des A n 
spruchs auf A bste llung der Verwechslungsgefahr auf den F irm en
bestand. K o n f l ik t  zw. Firm enbestandteil u. Telegrammadresse.

Wirtschaftl. Nachrichten f. Rhein u. Ruhr. 8. Jg. N r. 14: S c h a c h t ,  
Essen, Das Berufsausbildungsgesetz. S t o l t z ,  D ie  Doppelbesteue
rung  als Folge u. Hemmschuh w eltw irtschaftl. Verkehrs (Forts.; 
Schluß in  N r. 15). S c h e re r ,  Barmen, D ie  Verteuerung d. Schieds
gerichtswesens durch das neue Gerichtskostengesetz. N r. 15: 
R in t e l n ,  D ie  A uskunftsp flich t n. d. Reichsabgabenordg. W a s s e r 
m a n n , München, D ie  Treuhandübereignung zur Verm eidung des 
Konkurses u. ih re  rechtl. Beurte ilung.

Rundschau f. GmbH. 18. Jg. N r. 4 : G ie r s e ,  Handelsbilanz u E in 
kommen- bzw. Körperschaftsteuerbilanz (Forts.). K lo e b e r ,  
Internationales Abkommen zur Verm eidung d. Doppelbesteuerung. 
F., H aftung d. Ehefrau f. Steuerschulden. M ä c h e n s ,  D . Umsatz
steuerpflich t im  W echsel- u. Scheckverkehr. D ie  Kosten in  Steuer
sachen nach d. Landessteuergesetzen (Forts.). B e c k e r ,  Cleve, 
D ie  E inw irkung  der U m ste llung u. A ufw ertg . auf vorhandene 
Genußscheine. S c h o lz ,  D ie  Anm eldung d. Erwerbes eines Ge
schäftsanteils (Schluß). R u n k e l ,  D ie  H a ftp flich t der Post. 

Gesetzgebung u. Rechtspraxis des Auslandes. 3. Jg. H . 4 : b is c h -  
m a n n , Ueber ein ige Unterschiede zw. deutschem u. Österreich. 
Handelsrecht (Schluß). D ie  Behandlung des unlaut. W ettbewerbes 
im  Auslande (Forts.): T h  e ie n ,  Belg ien. H  e i f e t z ,  Rußland. 
Nachträge u. Ergänzungen zu den Sonderdarstellungen über aus
ländisches Steuerrecht : W e iß  u. I n h u ls e n ,  England. Z a b lu -  
d o w ;s k i ,  Polen. R a b in o w i t s c h ,  Rußland. — N r. 5: R o s t ,  
Rechtsausgleichung und V ö lkerbund. W e iß ,  London, I.  Zur 
Epidem ie der A rb itrage  (Schiedsgerichtsbarkeit). I I .  E ine w ichtige 
(englische) Entscheidung zur A rb itrage . .

Ostrecht. 3. Jg. H. 3: S te g m a n , D ie  E n tw ick lung  des burgerl. 
Rechts in  Lettland. B lo c h ,  Zur Frage d. W ährungsstabilis ierung 
u. d. A u fw ertg . im  Sowjetrecht. B e y s e ,  D ie  GmbH, m Polen. 
H e s s e , Gerichtsverfassung u. Rechtsgang im  Memelgebiet. 
G ü n s b e r g ,  Rechtsbeziehungen zw. der Tschechoslowakei und 
Polen, v. S c h u s te r ,  Das ungar. Gesetz üb. A ufw ertg . d. Ruhe
gehälter von Privatangestellten. M a k o w s k i ,  Aenderung der 
(polnischen) Verfassung. G r ö d in g e r , D ie  weißrussische N ove lle  
über d. Kom m issionsvertrag v. 7. Febr. 1927. W e r k ,  V o llz iehung 
eines vom tschechoslowak. Gerichte gefä llten U rte ils  in  Jugo
slawien. TVT • T • T'l

Danziger Juristische Monatsschrift. 6. Jg. N r. 4: L o e n m g ,  Das 
Erlöschen der Ersatzansprüche be i W eitersendung des Fracht
gutes auf neuem Frachtbrie f. M ax H e y m a n n ,  B e rlin , Grund
züge des Versorgungsrechts.

Gerichtshalle 71. Jg. H . 4: O p p e n h e im ,  Das Zentralbankengesetz 
u. s. N ove llen  (Schluß). H einr. S c h r e ib e r ,  D ie  B indung u. 
R ückb ildung  d. Kapita lsrücklagen n. d. Goldbilanzengesetz. 
R e in i t z ,  D e r E igenbedarf in  der Rechtspr. D e r F a ll Marek.

Juristische Blätter. 56. Jg. N r. 6 : E r n s t  G r o s s ,  Zur F o rtb ildung  
des künstlerischen Verlagsrechts. K r a e m e r ,  W irku ng  des 
Todes des Bestandnehmers auf d. M ie te  v. Geschäftsräumlich
keiten. — N r. 7: M a h le r ,  D ie  privatrechtlichen G rundlagen einer 
Elektrizitätsgesetzgebung. H e l l b i n g .  Das Verwaltgsstrafges. — 
N r. 8 : S c h i g u t ,  D er gerich tl. Buchsachverständige. Ueber die 
Zurückverweisung an die erste Instanz nach § 496 ZPO. 

Oesterreichische Anwalts-Zeitg. 4. Jg. N r. 9 : L o h  s in g ,  D ie  Rechts
anwaltsnovelle v. Jahre 1927. S p i t z e r ,  D ie  Dauer des D is z ip li
narverfahrens. H e i t l e r ,  D e r poln. Entw . e iner VO. über das 
Registerpfandrecht. G r o s s ,  D ie  finanzrechtlichen Verwaltungs- 
genchtshofentscheidg. d. J. 1925. I I I .  — D ie  Rechtswissenschaft 
u. d. Rechtsanwalt. — Beiträge zur D iskussion über „D ie  kon
flik tlo s e  Streitverhandlung“ : K l e i n ,  Bonn, Zusammenwirken im  
D ienste d. Rechtspflege. H e r b a ts c h e k ,  Zur Hebung d. A n 
sehens. E t t i n g e r ,  S ind Künder aus Dispensehen unehelich? 

Schweizer. Juristen-Ztg. 23. Jg^ H e ft 19: v. C le r i c ,  Zu r Frage des 
Schriftenwechsels unter den Parteien im  strafrechtl. Vorverfahren. — 
H . 20: C u r t i ,  Negative Kom petenzkonflik te  in  der Z iv ilrech ts
pflege. L in  d t ,  Das deutsche Ges. zur Bekämpfg. d. Geschlechts
krankheiten.

Revue historique de droit français et étranger. 6. Ann. No. 1: 
G e r n e t ,  l a  d iam artyrie, procédure archaïque du d ro it athénien. 
L  e v i  11 a i  n , Note sur l ’immunité mérovingienne. P e t  o t , Hommage 
se rv ile ; essai sur la  nature ju rid ique  de l ’hommage. M a u r ic e ,  
L a  te rreu r de la  magie au 4e siècle. L é v y - B r u h l ,  U lp ien , au 
D igéste 45,1, 72, pr. range-t-il l ’ob ligation  „fundum  tra d i“ parm i 
les obligations ind iv is ib les?

Revue trimestrielle (de I’) Institut belge de droit comparé. 3. Ann. 
No. 1: B e r g é ,  D e la  nationalité  des sociétés et des lo is  qui 
régissent leurs établissements à l ’étranger. B o e c k ,  Les aspects 
économiques du d ro it de prise. B e r g é  , La  p roprié té  commerciale.

The Law Quaterly Review. V o l. 43 No. 170: J e n k s ,  Recent théories 
o f the state. W e is s ,  A rb itra t io n  m  Germany. H a z e l t in e ,  Some 
aspects o f French lega l h is to ry . T  r  e i  m a n , Escaping the cred ito r 
in  the m idd le  âges. K e e t o n ,  The grow th  and scope o f extra- 
te r r ito r ia lity  in  China. I I .  B

Central Law Journal. V o l. 100. No. 10: R o g e r s ,  L ia b ili ty  o f the 
master fo r  in ju ries  received^ b y  ch ild ren  on o r about m ovm g 
vehicle a t the unauthorized inv ita tion  o f the servant in  charge. • 
N i.  11. 12: Is a a c s ,  A n  analysis o f dom g business. I. I I .

Columbia Law Review. V o l. 27. N o. 4 : C o r w in ,  Tenure o f o ffice and 
the rem oval power under the Constitution. M  o o r  e , Post-war 
international law . R o t h s c h i ld ,  N ew  Y o rk  c iv il practice 
sim plified . I I .  . . . .

Harvard Law Review. V o l. 40. No. 6 : B e a le ,  Ju risd ic tion  over t it le  
o f absent owner in  a chattel. S c h le c h te r ,  The national basis o f

trademark protection. F r a n k f u r t e r  and L a n d is ,  The bus 
o f the Supreme C ourt o f the U. S. V I I  : The Judic ia l A c t o f 1925.

Illinois Law Review. V o l. 21. No. 8 : W ig m o r e ,  D om ic ile , double 
allegiance, and w o rld  citizenship. W h a m , The gasoline tax. 
W h e e le r ,  Is a constitu tional convention impending?

University of Pennsylvania Law Review. V o l. 75. No. 6 : B o h le n  and 
S h u lm a n , A rre s t w ith  and w ithou t a warrant. J a m e s , M odem  
developments of the law  of prize. W o h l ,  B erlin , The nationalization 
o f jo in t stock banking corporations in  Soviet Russia and its  bearing 
o f th e ir legal status abroad (To be concluded). S.B. G., In fringem ent 
o f musical copyrigh t b y  rad io  broadcasting. G. d e F., The distinction 
between governmental and m unicipal functions o f m unicipa l cor
porations as app lied  in  the law  of torts.

Texas Law Review. V o l. 5. No. 3 : B ryant S m ith ,  R etroactive laws 
and vested rights. H o l la n d ,  R isk  o f loss and insurance m 
contracts fo r  the sale o f real estate. P

Yale Law Journal. V o l. 36. N r. 6 : L o r e n z e n ,  The French rules of 
the con flic t o f laws. B o r c h a r d ,  Governmental respons ib ility  m 
to rt. V . B l a i r ,  Federal b ridge  leg is la tion  and the Constitution. 
E d g e r t o n ,  Corporate crim inal responsib ility .

The Canadian Bar Review. V o l. 5. No. 3 : Sidney S m ith ,  The v a lid ity  
o f bonuses in  mortgages o f real estate. G  o r  d a n , Persona designate!. 
A r m o u r ,  The Leg itim a tion  and A dop tion  Act. A n g u s ,  T rouble
some trees. F e l l ,  Procedure in  E m pire Parliaments. S c o t t ,  
Form  o f defence in  a Patent Action .

Bürgerliches Recht.
Sparkasse. 47. Jg. N r. 8 : K le b e ,  D ie  Verzinsung der persönlichen 

Forderung bei wiedereinzutragenden A ufw Hypotheken. B e th k  e , 
D ie  Sparkassen u. der Inven ta rkred it f. landw irtschaftl. Pächter. 
(Schluß.) W a l t s g o t t ,  Unzulässige Anrechnung v. Sparbüchern 
gegenüber Aufwertungsansprüchen.

Mecklenburg. Ztschr. f. Rechtspflege, Rechtswissenschaft, Verwaltung. 
43. Jg. H . 7: W e h m e y e r ,  Noch e inm al: D ie  Tragweite  des §28 
Abs. 2 AufwGes.

Gesetz und Recht. 28. Jg. H . 8 : W e is b a r t ,  D ie  A u fw ertg . der 
Reichsanleihe f. Stiftungen. G o r d a n ,  E isenbahnhaftp flicht und 
höhere Gewalt. _

Deutsches Wohnungs-Archiv. 2. Jg. H . 4 : L i l i e n t h a l ,  Das Schieds
verfahren b. Räumungsklagen. .(Preuß. VO. v. 28. M ärz 192/)» 
D a h m a n n , W irkungsdauer der E rk lä rung  aus § 1 Abs. 1 R M G . 
W ilh . S c h u lz ,  F rankfu rt a. M ., Zinsbeginn bei Aufwertgsan- 
sprüchen des Zedenten. K r o m b a c h ,  Is t gegen M ietaufhebungs
u rte ile  die Vollstreckungsgegenklage gemäß § 767 ZPO. zulässig.'

Das Mietgericht. Jg. 1927. N r. 4: K ie f e r s a u e r ,  Uebergangsfragen 
im  M ietrecht. Hans A . M e y e r ,  D e r w irtschaftliche  Zusammen
hang m it Wohnräumen. A u e r b a c h ,  D a rf das M ietein igungsam t 
dem Selbstberichtigungsbeschlusse rückw irkende K ra ft be ile ge n .

Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen. 59. Jg. H. 4 : S t e l l i n g ,  D ie  Neu
regelung des Kaninchenfanges in  Preußen.

Die christliche Frau. 25. Jg. H . 4 : E lis . Z i l l k e n ,  Zum Entw . e. Ges. 
üb. d. unehelichen K ind e r.

Gerichtszeitg. 78. Jg. N r. 8 : R a t e n h o fe r ,  Das heutige M ietaecht 
u. die Fre izüg igkeit. F is c h e r - C o lb r ie ,  Ueber die natürlichen 
Rechtsgrundsätze im  § 7 A B G B . J e r u s a le m ,  Zur Auslegung 
und Reform  der Bestimmung des § 19 Abs. 2. Z. 11. M ie tG . 
M e z n ik ,  S ind auch U nterm ie ter durch § 19 Abs. 2. Z. 11. M ie tG . 
geschützt? . ,

Notariatszeitg. W ien. 69. Jg. N r. 4 : S w o b o d a ,  I.  D ie  vereinfachte 
Löschung k le in e r Satzposten. I I .  D e r Entw . üb. d. Löschung 
a lte r bücherlicher Pfandrechte. M u s i l ,  D ie  Nachschußpflicht 
nach dem Goldbilanzengesetze. B r u c k ,  E ine sonderbare W ir 
kung der Anm erkung der Rangordnung. K i n d l e r ,  Ueber die 
Unzulässigkeit v. Vorrangsanmerkungen f. künftige  Teilzahlungen 
zufolge § 469 ABG B.

Notariatszeitg. des Vereins deutscher Notare f. d. tschechoslowak. 
Republik. 7. Jg. N r. 3: P r o c h a s k a ,  D ie  T reuep flich t nach er
fo lg te r Ehescheidung u. die Folgen der Verletzung dieser P flich t.

Oesterreich. Richterzeitg. 20. Jg. N r. 4: M a y r - H a r t i n g ,  Das 
tschechoslowak. Urheberrecht. S c h w a b , V e rurte ilung  zu kunt- 
tigen Leistungen.

Revue trimestrielle de droit civil. 26. Ann. No. 1: G o r o v t s e t j .  
N ouvelles recherches sur le  problèm e du sujet de d ro it. R o u a s t ,  
L a  cond ition  ju rid iq u e  de l ’enfant conçu avant e t né pendant le 
mariage. .

Markenschutz u. Wettbewerb. 26. Jg. N r. 7: L io n ,  D e r Schutz des 
T ite ls  v. Schriftwerken. B o a s , Patentanwaltzwang.

Le Droit d’auteur. 40. Ann. N o. 4 : P ropositions de lo i  françaises 
(touchant au d ro it d’auteur).

Handelsrecht usw.
Recht und Handel. 2. Jg. N r. 4 : E. H a a s e ,  Charlottenburg, Da- 

Schiedsgericht u. der zwischenstaatliche Handel. F r i e d r i c n  * 
Sprache u. S chrift in  den Handelsbüchern. xr R-

Juristen-Ztg. f. d. Gebiet der Tschechoslowak. Republ. 8. Jg. Nr. 
G r o h m a n n ,  Bemerkungen zur Reform  des Aktienrechtes.

Recueil jurid. des sociétés. 8. Ann. No. 4 : A lb . W a h l ,  Le  v 
p lu ra l dans les sociétés à responsabilité lim itée . i

Juristische Rundschau f. die Privatversicherg. 4. Jg. N r. iü: n  °
g r ä b e r ,  D ie  Y o rk -A ntw erpener Regeln y. 1924. G e r b o th ,  
sichergsbetrug b. V orliegen  mehrerer Versiehergsscheine. We ’ 
Ueber die H aftung des Gastw irtes fü r  Verschulden des K e  •

Versicherung u. Geldwirtschaft. 3. Jg. N r. 15: H e lm e r ,  Ge
liehe Betrachtungen zur Frage der N euwertversicherung ( .
— N r. 16: R a u te n b e r g ,  D ie  steuerrechtliche S te llung der p 
vaten Versichergsvereine auf Gegenseitigkeit. N r. U .  r }.er£.
D ie  Le istungsfre ihe it des Versicherers in  Schadens r i ,eref -
(Schluß in  N r. 18). J o s e f ,  Ungeschriebenes Recht im  Versicnerg 
verkehr.

Zivilprozeß «sw. . ,. ,
Zeitschr. f. deutsch. Zivilprozeß. 52. Bd. H .3 : L u d e w ig ¿ . {S e ils ta t-  

Personen im  Ziv ilprozeß. M a r w i t z ,  Senatspras., D  39
bestand. Hugo C a h n l ,  Nürnberg, Was is t Hauptsache^d. 8 9 ^  
274, 334 ZPO.? E ine Betrachtung ub. S tre itw ert u. ’ub- ¿P te r.  
h indernde E inrede der sachlichen Unzuständigkeit wege 
setzten Streitwerts.
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n*altsblatt 14. Jg . ..H . 4 : A d . F r ie d ! a e n d e r ,  L im burg , u. M ax 
* r i e d la e n d e r ,  München, D e r 20. Bd. der Entscheidungen des 
Ehrengerichtshofs. R e ic h e l ,  Führung des Professortite ls durch 
Anwälte. P f u n d tn e r ,  Noch e in  W o rt zur T ite lfrage.

M Strafrecht usw.
Monatsschrift f. Kriminalpsychologie u. Strafrechtsreform. 18. Jg. H . 4

Anna P e t r o v a ,  E in  F a ll v. Verstüm m elung d. Gatten. P ig h in i  
K rim in a litä t und Dem entia praecox. G r ü n e w a ld ,  D ie  Unter- 

. suchung v. Eisenbahnzugzusammenstößen.
Archiv f. Kriminologie. 80. Bd. H . 2/3: H e in d l ,  E in  gezeichnetes 

Geständnis. T r o e l t s c h ,  Zur P roblem atik  des Indizienbeweises. 
Gust. B lu m e ,  Oberarzt, D e r F a ll Laube. E in  B e itr. zur Irren - 

P Gesetzgebung (Forts, fo lg t).
Kevue de droit pénal et de criminologie. 7. Ann. No. 3 : V e r v a e c k ’ 

Les avantages des annexes psychiatriques des prisons au po in t 
de vue pénal e t pénitentiaire . D e  R e c h te r  e t M a g e ,  Consi
dérations sur une méthode d’iden tifica tion  des objets. Son app li- 
cation à un cas particu lie r.

0rdi$k Tidsskrift for strafferet. 15. A arg. H . 2: N a th o r s t - B ö ö s ,  
D e t svenska förtflaget t i l i  n y  lösdnvare-lagstiftn ing . F a is  e n , 
Straffansvar fo r  beruselse og fo r handlinger, fo re ta tt i  ârukkenskap. 
W i ld . e n s k o v ,  B o rF oste rfo rd rive lsehos aandssvagevaeretilladt? 
K a m p m a n n ,  M eddedelser om dansk faengselvaesen 1926. 
S k a t tu m ,  Fra fengels- og tvangsarbeidsvesenet i  Norge i

2c:itschP f. d. freiw. Gerichtsbarkeit und die Gemeindeverwaltg. in 
Württemberg. 69. Jg. N r. 4 : Z im m e r le ,  Forststraf Sachen und 

n . Jugendgerichts gesetz.
ü,e Leibesübungen. B erlin , W eidmann. Jg. 1926. H . 10: K o s t ,  D ie  
« Körperverletzung im  Sport.
Archiv f. Rassen- u. Gesellschaftsbiologie. 19. Bd. H . 1: V ie r n s t e in ,  

D er krim ina lb io lög ische  D ienst in  den bayer. Strafanstalten. 
Staats- und Verwaltungsrecht.

ie Arbeit. 4. Tg. H , 4: L in d e m a n n ,  G rund lin ien  der Verwaltgs-
reform. *

*tschr. f. badische Yerwaltg. u. Verwaltgsrechtspflege. 59. Jg. N r. 4:
S c h a ib le ,  Verwaltungsorganisation der deutschen Landkreise 

7 , (Schluß fo lg t).
ie itschr. f. Rechtspflege in Bayern. 23. Jg. N r. 8 : Gutachten des 

Bayer. Obersten Landesgerichts üb. d. E in fluß  der Niederschla
gung des Strafverfahrens auf die D urch führung des D ienststraf- 
Verfahrens.

sozialistische Monatshefte. 33. Jg. H . 4 : Anna S ie m s  e n , E n t- 
p stäatlichung der Schule?
reuß. Verwaltungsblatt. 48. Bd. N r. 28: K l o t z ,  Beschwerdeausschuß 

L Anleiheablösung d. Gemeinden u. Gemeindeverbände in  Baden. 
~~ N r. 29: v. S t u t t e r h e im ,  D ie  Zuständigkeit der fre ien O r
ganisationen in  der praktischen W ohlfahrtspflege m. bes. Berücks. 
der Jugendfürsorge. — N r. 30: M ü l l e r ,  Höchst a .M ., A ufw ertg . 

m Vo? Gemeindeanleihen aus Schuldverträgen.
a9azin der Wirtschaft. 3. Jg. N r. 17: D e m u th ,  D ie  Selbstverwaltg. 

Ar t , - r  W irtscha ft in  den Industrie- u. Handelskammern.
chiv für soziale Hygiene u. Demographie. 2. Bd. H . 3: R o e s c h -  

T^ann , Das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 
u i seiner E ntw ick lung. G o t t s c h l i n g ,  D ie  rechtliche u. soziale 
S tellung der „Krankenkassenärzte“ in  England. D e u ts c h ,  Buda- 

a Pest, D e r staatliche K inderschutz in  Ungarn, 
evue de droit public en France et à l’étranger. T. 44. No. 1: G a rg a s . 

Le  fédéralisme en Autriche-H ongrie . B a s d e v a n t ,  J è z e  e t 
B o l i t i s> Les principes ju rid iques sur la  compétence des ju ris - 

• dictions internationales.
e^can Law Review. V o l. 61. N o. 2: B â te s ,  In te rvention  in  Federal 
Gourts. H e  i  n t z , The federal p roh ib itio n  o f export taxes. T r a  b u e , 
lh e  proposed 20 th  Am endm ent to  the C onstitu tion — a vicious 
step tow ard centralization o f power. T o b r in e r ,  Constitutional 
tùeory and ju d ic ia l construction o f constitu tional clauses lim itin g  

Revno^1Ŝ ^ ve Power« B la c k ,  The vanishing B i l l  o f R ights.
juridique internat, de la locomotion aérienne. 1927. Janv./M ars: 

F  °h ’ Pr 9 ^^m e  de l ’assurance en matière de navigation aérienne.
a b r y  ? P ro je t de convention sur les assurances du personelnavigant 

.ans les transports internationaux par aéronefs. P a p p a fa v a ,  
n D i r i r “ ™  .;. l ’étude des dommages causés par les aéronefs. 

rJ-„? ,aer.°*?autico. Anno 4. N o. 1: G ia n n in i ,  O rdinam enti am-
M  é l i t  a , I l  nuovo redime 
G ia n n in i ,  L a  legislazione

Bunistra tiv i d e ll’ aeronáutica civile. 
ípundico d e ll’ aviazione germanica, 
aeronáutica nel 1926.

Arbeitsrecht.
14. Jg. H . 4 : T e i lh a b e r ,  B iologisches A rbeitsrecht. 

° r p e l ,  E inhe itliches * * - ■ * ’ "  ’  ............
Arb®j*srecht.

■ ^ o rp e i ’ E inheitliches Arbeitsrecht, A rbeitsgerichtsbehörden, 
spfTeitsl ,.e^ örden. F e h l in g e r ,  Internationale A ngle ichung des 

Arbeitsrechtes. R ie s e ,  Sind A rtis ten  A rbeitnehm er 
fleup , . . selbständige Gewerbetreibende?

df e ,tsch rift f. A rbe itsrecbt. 7 .Jg. H .5 : G r a e f f n e r ,  D e r E in fluß  
bei o f  uereS Gesetzgebung auf das A rbeitsrecht der Arbeitnehm er 
P r f i i r i ’ Gemeinden u. öffentlichen Körperschaften in  Preußen, 
h e i™  td1^ ’ ^  ^ es Schwerbeschädigtengesetzes. D o r n -
•ur • ’ Berechnung der Zahl e inzustellerider Schwerbeschädigter, 
b e^ f-v -re r ^ ’ Kann M itg lie de rn  der Betriebsvertre tung u. Schwer
e r  a T f 1̂ -.611 aus w ie g e n  Gründen gekünd ig t werden? E m st 
bam ™  ^ ’- T as w iederem stellungsverbot in  cfer Betriebsverein- 
Einc-rv” " .E rich  L a n g e ,  D ie  Betriebsvertre tung als K läg e rin  im  
A rh ü W Cr Verfallren ? E rw iderang. J a d e s o h n ,  D ie  ausländischen 

Qas SChTicht mCr lm  ^ eutscben Arbeitsrecht.
Arbeitsrechtes.

9. Jg. N r. 4 : M e t z l e r ,  D ie  Auslegung d. 
Q ~c ~7’ E r d e l ,  Zum E in fluß  des neuen A rbeitsgerichts- 

D :J  aut d le ta rifve rtrag liche  Schiedsgerichtsbarkeit. S t r i t z k e ,  
g e rir^ tnSpruf lls li f ge nacb § 84 L BRG. nach dem neuen A rbe its - 
K iin r r  geset?' R a a b , Betriebsvertre tüng u. A rbe itsgerich t im  
VprfT-"lgUngse^ sPracbsverfabren* O p i t z ,  Aenderungen v. A rbe its - 

Öl K ündigungen.
^ T U 1, Arbeitsrecht. B e il. Zj Dtsch. A rbeitgeber-Z tg. 6. Jg. N r. 7: 
B e tr ir ^ 1 ®eSinn des Kündigungssönderschützes neugewählter 
m ito l:0 verfre tungsm itglieder. — N r. 8 : K ündigung  v. Betriebsrats- 
^ g t ie d e m  ber te ilw e ise r Betriebsstaiegupg. ' ' .

Arbeit u. Beruf. 6.Jg . H. 7: S c h in d le r ,  DasBerufsausbildüngsgeseta. 
S c h le d e r e r ,  D ie  Rechte der Gemeinde gegenüber dem V o r
sitzenden u. dem Verwaltungsausschuß des öff. Arbeitsnachweises. 
— N r. 8: W e in b r e n n e r ,  K ritische  Bemerkungen zur Neuregelung 
d. Arbeitsnachweises u. der Erwerbslosenfürsorge. U r a n i t s c h ,  
Das österreichische Invalidenbeschäftigungsgesetz. M e is t e r ,  
G ericht u. Berufsberatung. S c h le d e r e r ,  D ie  S tellung des V o r
sitzenden des öff. Arbeitsnachweises.

Reichsarbeitsblatt. 7. Jg. N r. 9 : S c h a p e r ,  Zusammensetzung der 
Spruchkammern bei d. Landesarbeitslosenkassen (§§ 13, 102ff. d. 
Entw . e. Ges. über Arbeitslosenvers.) — N r. 10: S c h in d le r ,  
Zum Entw . e. Berufsausbildungsgesetzes.

Internat Rundschau der Arbeit. 5. Jg. H . 4 : Eman. A d le r ,  D ie  
österreichischen Betriebsräte in  der Praxis. I.

Das Arbeitsgericht. 32. Jg. N r. 4 : E d e lm a n n ,  Betriebsrätegesetz 
u. Arbeitsgerichtsgesetz. E r d e l ,  Vereinbarte Zuständigkeit der 
Arbeitsgerichte. V o lk m a r .  D ie  VO. zur Entlastung d. Gerichte 
u. das arbeitsgerichtliche Verfahren. P ic k ,  D ie  Pensen d. Landes
arbeitsgerichte. L e h m a n n ,  L iegn itz , Handwerksgerichte. F r i e d 
r i c h s ,  V o lls treckung v. Handlungsverpflichtungen, insbes. Aus
ste llung v. Zeugnissen.

Kommunale Umschau. 3. Jg. N r. 8 : R o d e ,  D ie  S tellung der Ge
meinden in  den Entwürfen betr. d ie Arbeitslosenversicherung u. 
das Arbeitsschutzgesetz.

Arbeit u. Wirtschaft. 5. Jg. H . 8: E ld e r s c h ,  Das (österr.) Ä rbe ite r- 
versicherungsgesetz — eine Spottgeburt Seipelscher Sozia lpo litik .
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A rbeitnehm er. E ine Erw iderung. W a s s e rm a n n ,  D ie  Aenderg. 
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